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Weiermannshaus.

Vom Reichslehen zur Stidt. Irrenstation und Wohnkolonie.

Von Hans Morgenthaler.

Als im Jahre 1821 das Weiermannshausgut durch Kauf in den
Besitz der Stadt Bern iiberging, bestand es aus zwei Teilen: dem
grossen Einschlag zwischen Freiburgstrasse, Ladenwandgut und
Stadtbach mit den darauf befindlichen Gebduden — und der an
der Murtenstrasse stehenden Wirtschaft mit Umschwung. Es
war nicht immer so gewesen. Einst hatte auch das Ladenwand-
gut dazu gehort, wiahrend der noérdlich des Stadtbachs gelegene
kleinere Teil erst im 17. Jahrhundert zu dem urspriinglichen Gut
erkauft worden war. Als auf diesem kleinern Teil eine Pinten-
schenke errichtet wurde, ging nach und nach der alte Name
Weiermannshaus auf diese iiber, und im Volksmund bildete sich
im Laufe des 19. Jahrhunderts fiir das urspriingliche Weier-
mannshaus die neue Bezeichnung Steigerhubelgut. Neueren Da-
tums ist die von den stiadtischen Behorden eingefiihrte Benennung
Ausserholligen. Grosse Verinderungen hat auch das Landschafts-
bild erfahren. Auf dem jahrhundertealten Weiermannshausgut
strahlen heute drei Bahnlinien auseinander, das Terrain an der
Freiburgstrasse tiberdeckt sich mit stddtischen Wohnbauten, und
der alte Herrensitz hat sich zum Gemeindelazarett und zur stadti-
schen Irrenstation Holligen entwickelt.

In jenem Kauf vom 3. April 1821 mit Herrn Appellations-
richter Joh. Rud. von Steiger wurden sédmtliche in seinen Hinden
liegenden Originaltitel, Dokumente, Konzessionen und Pline zum
Weiermannshausgut als in der Kaufssache inbegriffen erklirt und
gingen damit in das Eigentum der Stadtverwaltung iiber. Diesem
Umstand ist es zu verdanken, dass wir in Verbindung mit andern
Nachrichten einen ziemlich guten Einblick in die Geschichte des
Gutes erhalten. Auf Vollstindigkeit kann allerdings unsere Dar-
stellung nicht Anspruch erheben, weil fiir die dltesten Zeiten nur
spérliche Urkunden vorliegen.
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I. Die Besitzverhaltnisse.
Weiermannshaus gelangt an das Obere Spital.

In den #ltesten erhaltenen Urkunden tritt uns die spétere
Weiermannshausbesitzung noch nicht als Ganzes entgegen. Im
Jahre 1411 machte Vinzenz Sarbach, Burger zu Bern, sein Testa-
ment. Darin vergabte er ,,min gut, das gelegen ist vor der statt
Bern, und ist geheissen Wigermans hus, mit allen niiczen und
zugehorden® dem Obern Spital, behielt aber seiner Ehefrau Else
und beider Deszendenz die lebenslingliche Nutzniessung vor.
Frau und Kinder sollten ,,das gut unwiistlich und unvertribenlich
niefen und nit davon versetzen noch vertriben in keinen weg,
denne das es dem vorgenempten spital sol ein verfangen gut sin®.
(Testamentenbuch 1, 1a und 23b). Der Testator hatte 1389 das
ansehnliche Vermogen von 1600 Pfund versteuert und der Stadt
u. a. als Salzherr und Béspfenniger gedient. Er war auch Vogt
zu Aarberg gewesen und hatte als solcher noch 1411, circa Mar-
tini, auf Befehl Berns den Freien in der Herrschaft eine Telle auf-
erlegt. In seiner Vergabung glauben wir das eigentliche Stamm-
gut, d. h. das auf der Anhohe stehende Gebiude mit betrichtlichem
Umschwung, erkennen zu diirfen. Wir wissen, dass er 1405 dar-
aus einen Zins von 11 Pfund gezogen hatte.

Nach dem Tode Sarbachs wusste sich Niklaus Kasli in den
Genuss des Gutes einzuschleichen. Er iibernahm die Geldschul-
den des Verstorbenen, fand sich mit dessen Witwe ab und focht
das Testament an. Vogt und Meister des Spitals konnten aber
nachweisen, dass die Vergabung zu Recht bestehe, und nach reif-
licher Untersuchung des Streithandels durch den Rat, am 31. Juli
1424, , sprach Niclaus Kisli vorgenant mit wolbedachtem mut und
guten sinnen das obgeschriben gut Wyermanshus mit aller rech-
tung gar und genczlich quit, lidig und lo8 zu handen und besicz-
zungen des egenanten spitales ane alles widersprechen.” Er wie-
derholte dabei auch eine Bedingung, welche Sarbach an die Ver-
gabung gekniipft hatte, niamlich, ,,das der selbe spitale jerlich ane
abgang ein spend armen luten in der litkilchen ze Bern offen-
lichen geben sol“. (Ob. Spruchb. A, 441.)

Im folgenden Jahre vergrosserte sich das Gut fiir das Spital
bedeutend. Am 16. Januar 1425 vergabte nimlich Peter von
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Krauchtal der altere auf das Ableben seiner Gemahlin Anna von
Velschen hin dem Obern Spital zu der Diirftigen handen ,,min
groBlen matten ze Wyermanshus, so mich ankomen ist von her
Hans und Richarten von Bubenberg, denn min matten, stost oben
an die groffen matten jetz genemt” als eine ewige Gottesgabe.
(Archiv des Burgerspitals. Urkunde O 128.) Die grosse Matte
scheint das Reichsmannlehen gewesen zu sein, das uns schon frii-
her begegnet. Am 2. Januar 1412 hatte Ulrich von Wiler, Burger
zu Bern, vor Ivo von Bollingen zu des Reiches handen aufgegeben
,.die groBen matten gelegen ze Wiermanshuse, stostz ze den siten
einhalb an Wyermansholtze und anderthalb an den bach und an
den spittals acher, und stost oben an den obgenenten von Krouch-
tal, so lehen ist von dem heilgen riche.” Auf seine Bitte wurde
das Lehen damals in die Héinde der Edelknechte Peter von
Krauchtal, Johannes von Erlach und Jakob von Riimlingen wei-
ter verlichen. (Ebenda, O 130.) Ob der hier als anstossend er-
wiahnte Spital-Acker schon als ein Bestandteil der Sarbachschen
Vergabung anzusehen ist, oder als ein fritheres Besitztum des
Spitals, entzieht sich unserer Kenntnis. In der Schenkung Peters
von Krauchtal von 1425 haben wir eine bedeutende Erweiterung
des Weiermannshausgutes nach Westen zu erblicken. Wir miis-
sen spiter auf diesen Teil wieder zuriickkommen.

In der ersten Jahreshilfte 1383 hatte die Stadt Bern Junker
Otto von Bubenberg ,,umb das acheram ze Wigermanshus* 215 &
und im Jahre darauf dem ndmlichen, der nun Schultheiss gewor-
den war, ,,umb die weide ze Wigermans hus, da das stat fe uf gat*
den Betrag von 2 ® entrichtet. (Welti, Stadtrechnungen I. 261a,
326a.)

Ueber die Zeit, da nun Weiermannshaus im Besitz des Obern
Spitals war, stehen uns weiter keine Nachrichten zur Verfiigung.
Das Spital wird das Gut kaum selbst bewirtschaftet, sondern zu
Lehen gegeben und sich dabei die Fische aus den Teichen fiir
seine Kiiche vorbehalten haben. Nur zwei Urkunden sind noch
anzufithren. Einem Weistum vom 6. Dezember 1485 zufolge war
Weiermannshaus im Twing und Bann von Biimpliz eingeschlossen,
dessen niederes Gericht denn auch seit alters mit Leuten von
Weiermannshaus besetzt worden sei. (Urkunde Fach Bern Ober-
amt.) Ein Marchverbal vom Samstag vor Cantate 1508 setzt da-
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gegen die Marche zwischen dem Twing Biimpliz und Bern als vom
Stadtbachknie an durch des Spitals Gut bis an die Einmiindung
der heutigen Weissenstein- in die Freiburgstrasse verlaufend fest.
Entsprechend diesem Verbal hat P. Willomet im Jahre 1688 den
Grundriss der Herrschaft Biimpliz gezeichnet. Die danach ange-
fertigte Kopie mit einem Teil der Grenze gegen Bern ist fiir eine
spatere Feststellung von Wichtigkeit. (Siehe nebenst. Abbildung.)

Weiermannshaus gelangt an Private.
A. Das ganze Gut im Besitz von Venner Isenschmid und die
Teilung.

Es hat den Anschein, als ob das Gut dem Spital im Laufe der
Zeit nicht den erwarteten Nutzen abwarf. Denn am 7. Nov. 1522
verkauften Schultheiss und Rat ,,durch unsers Obern spitals nutz
und notturfft willen* Weiermannshaus an Venner Hans Isen-
schmid. (Stadtarchiv, Urkunde Nr. 901. Vidimus von 1641,
Juni 30. Ob. Spruchbuch AA,100. R.M. 195/74.) Zum erstenmal
werden in dieser Urkunde die Grenzen, wenn auch nur allgemein,
angegeben. Es heisst diesbeziiglich: ,;stofit einer syts an die
Fryburg stra}, zu der anderen an das Biimplitz vild und zu der
dritten von dem selben Biimplitz veld an unseren stattbach harin
bis an das capelly, so an bemelter Fryburg straf stat”. *) Zu dem
Gute gehort auch die Feldfahrt in den Koénizberg. An Gebduden
wird bloss die Scheuer besonders erwihnt. Das Ganze war frei,
ledig eigen, in niemands Pflicht oder Verpeen und wurde dem
Kaufer um die Summe von 800 ¥ hingegeben. Dieser Betrag

#*) Es ist die kleine Kapelle zu den Siebenschlifern, die seit dem Ende
des 14. Jahrhunderts erwihnt wird und nach der Reformation abgebrochen
oder profaniert worden ist. Sie muss direkt siidlich an der Freiburgstrasse
gestanden sein, westlich von dem sie unter der Siebenschlaferbriicke durch-
fliessenden Stadtbach. An ihrem Platz erscheint auf dem Stadtbachplan von
Werkmeister Diinz aus dem Jahre 1667 ein kleines Hiuschen ohne Bezeich-
nung. Es ist das ,Hiisli* oder ,,Sommerhaus” des Hutmachers Meister Ja-
kob Wiitter, der hier zugleich eine Beunde besass. Der Name ,,Wetter-
hiusi* erscheint noch 1793, und 1809 kaufte die Familie Mutach, Besitzerin
von Holligen, als nunmehrige Eigentiimerin des Landes, den kleinen Boden-
zins los. Das altertiimliche Hiuschen, das sich infolge der bestindigen Er-
hohung des Stadtbachbettes fast in den Boden hinein verkrochen hatte,
wurde 1922 abgebrochen. :
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scheint ein sehr geringer gewesen zu sein. Aber im néchsten Jahre
sagte die Regierung, Venner Isenschmid habe ,,den kouff def gtts
aben thiir angenomen®. Er erhielt eine Urkunde, durch weiche
die vom Spital bisher genossene Heuzehntfreiheit auf ihn und
seine Nachbesitzer iibertragen wurde; nur der Getreidezehnten
war wie von alters her zu entrichten. (1523, Freitag vor Pfing-
sten. Ob. Spruchbuch AA, 272.) Vielleicht hatte Isenschmid
an den Kauf 200 & bar bezahlt. Am 24. Juli 1523 verschrieb er
sich gegen das Obere Spital um einen jihrlichen Zins von 30
»uff und ab sinem git, genampt WyermanB hufB, so er kiirtzlich
von demselben spittal erkoufft hat, und anderm sinem git“. (Not.
Prot. 12, 152.)

Einige Notizen iiber den neuen Besitzer mdégen hier folgen.
Er war der Burgern 1485, Sechzehner 1505, wurde als Vogt von
Trachselwald 1513 von dem aufgeregten Landvolk ,iiberlaufen®,
war 1515 GroBweibel, 1520 Bauherr vom Rat und Venner zu
Schmieden, im folgenden Jahr Bote auf die Tagsatzung nach Lu-
zern zum Abschluss des Biindnisses mit Frankreich. Am 10. April
1531 wurde er des Venneramts entsetzt, ,,von wegen das er zu des
herrn nachtmal nit gangen*. Er hatte schon im Friihling vorher
durch haltlose Beschuldigungen gegen die Predikanten seine Stel-
lung erschiittert, im Herbst war ihm wegen Nichtbesuchs der
Ratssitzungen, der Predigt und des Abendmahls mit Entsetzung
gedroht worden, wenn er sich nicht bessere. Wir haben demnach
in ihm einen Anhinger des alten Glaubens, der sich mit dem
neuen Wesen nicht abfinden konnte.

Venner Isenschmid, der also Weiermannshaus seit 1522 be-
sass, diirfte das Gut zum Teil zu dem ,,Kleinod* umgestaltet ha-
ben, als welches es noch nach 100 Jahren geriihmt wurde. Be-
sonders auf die Gebaulichkeiten, die sich jedenfalls bei der Ueber-
nahme nicht im besten Zustande befanden, scheint er bedeutende
Aufwendungen gemacht zu haben. Am 8. November 1527 wur-
den ihm ,,an sin baw, die er gmacht hat” 100 Gulden geschenkt.
(R.M. 215/106.) Wurde 1522 nur die Scheuer besonders erwihnt,
so treffen wir nun 1531/32 um einen Hof angeordnet zwei Wohn-
hiduser mit Scheunen und Speichern, Taubenhaus und Wasch-
haus, das Ganze, wenigstens teilweise, von einer Ringmauer um-
schlossen.
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Isenschmid diirfte sich aber an Weiermannshaus iiberbaut
haben. Denn nach kaum 10jihrigem Besitz entschlug er sich des-
sen wieder. Er tat es in der Weise, dass er aus dem ganzen Be-
sitztum zwei Giiter schuf und dieselben gesondert verkaufte. Da-
durch mochte er auch wieder auf seine Rechnung kommen; er
“hatte 800 & bezahlt und loste 4200 !

B. Das hintere Gut.

Am 21. Mirz 1531 verkaufte Hans Isenschmid an Alt-Venner
Conrad Willading sein grosseres Haus gegen Biimpliz zu samt
ganzer Scheuer mit Tenne und Stillen, dazu Speicher, Tauben-
haus und Waschhaus, mit grossemm und kleinem Weiher, Acker,
Matten und einem Wildchen um 2000 #. (Stadtarchiv. Urkunde
Nr. 930.) Die Marchbeschreibung lautet: ,,und namlichen so gat
solliche marck def} ersten vom grofien huf§ gigen bysenhalb durch
den hof an die ringmur, uflenthalb iiber an die ortschiir, sunnen-
halb an den garten, da die schiir am garten stat und aber dersel-
big garten und schiir min des verkouffers ist, und aber vom eg-
gen der schiir am garten nach grad hinufi gagen den kirsboumen
an zun so schliachtlich durch dz gut und durch die kirsbéum
hinuB gégen der stapfen gat, die Immers und min dell genanten
verkouffers gut theylt, denne von der stapfen dem zun nach so
hinder dem eychwiildli nider gat in den groBlen wyer gigen dem
anderen zun enethalb dem wyer so gigen dem Stattbach gat, dem
selben zun nach bis an Stattbach, denne dem zun nach neben dem
Stattbach herab an marchstein, der gigen dem mittlesten wyer
stat, und gigen dem grofien hufl iiber den mitlesten wyer, der da
stoBt an deB bemelten kouffers groBen wyer, und da hinuf zu
dem marchstein uf der hochi, und von dem marchstein hin gigen
dem groBien husecken zwiischet dem kleinen hus“. Hans Immer,
der Besteher des westlich angrenzenden Lehens, mag den grossen
Weiher, soweit er in dasselbe hineinreicht, verfiillen; er hat aber
weder an den Fischen noch am Weiher ein Recht. Der Kéaufer
darf ihn nicht hoher aufstellen als er jetzt steht und ihm vom
Verkiufer gezeigt worden ist. Um sie von 3 zu 3 Jahren fischen
zu konnen, darf er seine beiden Weiher auslassen, muss diese
Absicht aber 8 oder 14 Tage zuvor den Besitzern des untern Wei-
hers und des zu Holligen anzeigen. Eine weitere Bestimmung geht
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dahin, dass Isenschmid und seine Erben dem Kaufer und dessen
Nachfolgern ,,von der Friburgstra hinauf zu dem vorgemelten
irem erkouften hus stig und wiag giben soéllend, mit wignen,
schlitten und in anderwéig mogen faren und gan zeroB und zefuB
nach ir noturfft. Sie haben auch das Recht, im Brunnen in der
Matte des Verkiufers zum Hausgebrauch Wasser zu holen, ,,doch
nit mit vych zu dem benempten brunnen zefaren“. Dagegen ver-
pflichtet sich Willading fiir sich und seine Erben, aus seinem er-
kauften Haus bisenhalb gegen des Verkidufers Gut kein Fenster
auszubrechen.

Conrad Willading war 1507 in den Grossen, 1514 in den
Kleinen Rat gelangt; er war 1514 Kastlan zu Zweisimmen, 1520
Venner zu Metzgern, 1525 Bote auf die Tagsatzung, ,,dem Zwingli
und dessen Sach ungiinstig. Im Oberlinderaufstand wurde er
mit Seckelmeister Hiipschi nach Thun geschickt, ,,beide der Luteri
unverdachte wise mannen‘‘; ebenso war er beim Abschluss des Ver-
trages mit den Aufstindischen dabei. Im Juni 1529 fiihrte er den
Ziirchern eine bernische Abteilung zu. Er scheint, nachdem er
auch die Aemter als Ohmgeldner, Bospfenniger und Geleitsherr
vom Rat versehen hatte, 1539 gestorben zu sein. _

Im Jahre des Genferzuges, 1536, entstand Streit zwischen
Willading und der Gemeinde Biimpliz, welche von ihm die Stel-
lung eines reisbaren Mannes zu ihrem Kontingent verlangte. Die
Biimplizer machten geltend, da Willadings Gut in ihrer Kirchhére
liege, sei sein ,,buwman®, d. h. Pichter, mit ihnen zu ziehen ver-
pflichtet. Der Rat schiitzte aber den Standpunkt Willadings und
entschied am 15. Februar, die von Biimpliz hitten ihn der Reis-
pflicht nicht anzusprechen und seine Lehenleute weder auszuzie-
hen noch anzulegen, sie kénnten denn nachweisen, dass schon
frither ab Weiermannshaus mit ihnen gereiset worden sei. (Ob.
Spruchbuch GG, 258. Original im Actenband Tom. XIXa, Bl. 114.
Stadtarchiv.)

Willadings Tochter Barbara war am 15. Mai 1537 mit dem
damals 19jihrigen Johannes Steiger vermihit worden. Dieser
machte eine ausserordentlich erfolgreiche politische Laufbahn
durch. Eben dreissigjihrig, wurde er im September 1548 Welsch-
Seckelmeister und zu Ostern 1562 Schultheiss (T 1581). Sein rei-
ches Leben ist von A. B. von Steiger im Berner Taschenbuch
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1889/90 einlasslich geschildert worden. Seine Gemahlin brachte
ihm das hintere Weiermannshausgut zu. Er verkaufte es am
10. Februar 1551 um 1000 gewichtige Goldkronen an Junker
Niklaus Wittenbach. (Stadtarchiv. Urkunde Nr.983.) Neu ist in
diesem Kauf, dass nun auch eine Beunde ausserhalb des Zaunes
bei der Scheuer dazu gehort, und dass der Hof zwischen dem
grossern und kleinern Haus durch eine Bretterwand unter-
schlagen ist.

Niklaus Wittenbach war am 13. November 1548 in Bern , fiir
ein burger und hindersa3“ angenommen worden. (R.M. 306/117.)
Mit einem Vermogen von 34,200 & war er 1556 der zweitreichste
Berner. Schon am 20. September 1552 verkaufte er das Gut um
860 Goldkronen seinem Tochtermann Sulpitius Briiggler, behielt
sich aber fiir seine Familie das Vorkaufsrecht um den ndmlichen
Preis vor. Ein allfilliger Mehr- oder Minderwert sollte in diesem
Falle durch Sachverstindige festgesetzt werden. (Stadtarchiv. Ur-
kunde Nr. 986.)

Briiggler, der sich nicht in besten finanziellen Verhéiltnissen
befunden zu haben scheint, zog dem Hans Immer die Hilfte des
Erblehens ab. Dann veriusserte er am 20. Februar 1558 das Gut
seinem Schwager Josua Wittenbach um 1000 Kronen. Dieser
musste Schulden im Betrage von 3220 & {iiber sich nehmen, wih-
rend er die geringe Differenz von 113 & 6 8 8 d. bar entrichtete.
(Stadtarchiv. Urkunde Nr. 1002.)

Als Landvogt zu Iferten verkaufte Josua Wittenbach das Gut
am 2. Februar 1567 seinem Bruder Stephan um die Summe von
1400 Kronen. Es war nun noch um 1900 ¥ in 4 Posten verhaf-
tet; die Restanz zahlte der Kiufer bar. (Abschrift im Actenband
Tom. XXVIII. Stadtarchiv.)

C. Das vordere Gut.

Am 16. Januar 1532 verkaufte Hans Isenschmid an Jakob
Wagner, des Rats, ,myn klein huff und hof hievorzu gigen der
statt Bern her obenuB zu WyermanshuBl in der kilchéri Bimpliz
sampt der matten bey zwolf mederen houws ungeferlich, darin es
stat, und dem wyer in der selben matten geligen, stot oben zu
an hr. venner Cunrad Willadings huf und matten und dem zun
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nach von beyden hiiseren an den mitlesten wyer, ouch dem selben
hr. venner Willading zugehoérig, und iiber den wyer hin an den
zun bey dem Stattbach und demselben zun am Stattbach nach
herab an die Fryburgstraff, und denne derselben stra nach hinuf
bis an dz tiirli bim brunnen, da die straf§ in disers gut gat, denne
den bifang gigen diserem huB iiber, sampt der niiwen schiir, spy-
cher und garten darinnen, stofit der garten an gemelts venner Wil-
ladings schiir und garten, wie die march daselbst anzeigt, und der
byfang dem zun nach hinuf durch die kirshéum an deBelben
venner Willadings gut, so er alles von mir erkoufft hat, untz an
Hansen Immer von Bimplitz erblichen, und dem zun deBelben
erblichens hindenab nach bis an die Fryburgstra und derselben
strafl nach wider harin untz zum brunnen und tiirlin, und denne
ouch dz giBlin und stra§ vom tiirlin hinuf bif an venner Wilia-
dings schiir, und von derselben schiir hiniiber an dz ziinli so an
die ringkmur stoft und diseren theyl von venner Willadings gut
theylt.”“ (Stadtarchiv. Urkunde Nr. 932.) Das Wegrecht des hin-
tern Gutes und dessen Berechtigung zum Brunnen in der Matte
des vordern haben wir schon frither erwidhnt. Auf diesem vor-
dern Gute lastete eine Hypothek von 400 & zugunsten der Witwe
Mathis Murers, welche der Kiufer in der Kaufsumme von 2200 &
mit iibernahm.

Jakob Wagner stellte sich der neuen Lehre anders gegeniiber
als sein Nachbar Willading zu Weiermannshaus; der 1551 er-
wihnte Bretterzaun zwischen ihren Hiusern diirfte vielleicht
darauf zuriickgefiihrt werden. Wagner war 1528 in den Kleinen
Rat gelangt und besass in den sorgenvollen Tagen des Oberlin-
deraufstandes das besondere Vertrauen seiner Kollegen, so dass
ihm das Amt eines Vogtes zu Interlaken iibertragen wurde; 1529
ist er Liitiner in einem Zug an den Briinig, 1531 Pannerhaupt-
mann in dem Auszug der 5000 Mann im zweiten Kappelerkrieg.
Anshelm, dessen Chronik diese Angaben entnommen sind, hat von
ihm anlisslich des Aufgebots des Schiitzenfihnlis nach Thun im
Oktober 1528, bei welchem Wagner als Ratsherr mit war, das
Wort geprigt: ,.ein hiiriger, junger, aber wol verstindiger evan-
gelischer hantvester ratsher, Jacob Wagner” (Anshelm V, 306).
Er wurde Venner und Bauherr vom Rat und besorgte als solcher
u. a. 1544 eine Marchbegehung des Stadtbachs.
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Venner Wagner hat schon bald nach der Erwerbung des
Weiermannshausgutes die iibernommene Hypothek abgelost. Da-
gegen nahm er auf Jacobi 1538 vom Obern Spital ein Anleihen
von 150 & auf das Gut auf, bezahlte es aber 1544 oder 1545 wie-
der ab. So konnte er das Besitztum seinem Sohne Hans als freies,
lediges Eigen hinterlassen. (Archiv des Burgerspitals, Pfennig-
zins-Urbar des Obern Spitals von 1532, Fol. 51a.)

Hans Wagner entschlug sich dessen bald, hatte aber mit sei-
nem Kaufer wenig Gliick. Am 29. Mérz 1554 verkaufte er sein
Gut Weiermannshaus an Wolfgang Wolfli ,,von Heimberg von
Oberwil aus dem Niedersimmental“. Er iiberliess ihm auch ,,in
der stuben ein tisch, in der kammeren oben ein buffet, ein bett-
statt und ein bett mit eim kiiBi und einer tecki, ein holtzwagen
und ein pfluggschirli“. Als Kaufpreis wurden 700 Kronen, und
fiir die Gerédtschaften und als Kram fiir Wagners Hausfrau 50 &
vereinbart. Der Kiufer verpflichtete sich, diese Summe zinslos in
jahrlichen auf Martini fdlligen Raten von 100 Kronen abzutragen.
Wolfli kam aber der Verpflichtung nicht nach. Zu Martini 1554
bezahlte er 40 Kronen bar und 60 Kronen in einem Zinsbrief, im
nichsten Jahre konnte er den Termin nicht innehalten. An seiner
Stelle trat dann der Stiftschaffner Konrad Schiitz ein, der am
14. Januar 1561 die letzte Zahlung leistete (Stadtarchiv. Urkunde
Nr. 991).

Als Schaffner der Stift blieb Schiitz Meinen gnédigen Herren
,,ein triffenliche summ* schuldig, die er zum Teil mit Giiltbriefen
und Reben zu Twann bezahlte; fiir den Rest setzte er unter Biirg-
schaft seines Schwagers Ulrich Koch die Weiermannshausbe-
sitzung und Baumgarten, Sommerhaus und Scheuer an der Schau-
platzgasse zum Pfand (1564, Sept. 13. Pfennigzins-Urbar der Stift
1543, 29b). Er wurde ein Opfer der Pest, der er am 15. Januar
1565 erlag. Seine Witwe Fortunata Spiegelbergerin vermochte das
Gut nicht zu halten. Mit Vogtshanden Hans Stritts, der sagt:
,.,miner vogtfrouwen und irer kinden befieren nutz zu fiirderen
und angelignen wachsenden schaden abzewenden, den ich ouch
anderer gstalt dan mit disem gigenwiirtigen kouff nit verstellen
mogen‘‘, verkaufte sie es schon unterm 15. Mirz mit Vieh, Ross,
Wagen, Schiff und Geschirr, Heu und Stroh um 2633 &% 6 8 3 d.
an Junker Stephan Wittenbach, der Schulden im Betrag von
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1950 ¥ iibernahm und den Rest bar bezahlte (Stadtarchiv. Ur-
kunde Nr. 1025).

Es ist oben gesagt worden, Stephan Wittenbach habe am
2. Februar 1567 das hintere Gut von seinem Bruder Josua erwor-
ben. Nach dem eben angefiihrten Kaufbrief muss er es aber am
15. Méarz 1565 schon besessen haben.

So war nun das ganze Weiermannshausgut, das Venner Isen-
schmid auseinandergerissen hatte, in der Hand des Junkers Ste-
phan Wittenbach wieder vereinigt. Der hiufige Besitzerwechsel
in diesen kaum 35 Jahren war sicher nicht ohne Spuren an dem
schonen Gut voriibergegangen. Hatte Isenschmid sein Besitztum
im besten Zustand schuldenfrei verdussern konnen, so lasteten
nun nicht weniger als 3850 ¥ auf dem Ganzen.

D. Das ganze Gut wieder in einer Hand.

Von nun an machte Weiermannshaus eine ruhigere Entwick-
lung durch. Das zeigt sich schon #dusserlich darin, dass uns nicht
mehr so viele Kaufbriefe zur Verfiigung stehen; es blieb nun
mehr Familienerbgut.

Stephan Wittenbach erwarb am 4. Februar 1571 von der Ge-
meinde Koniz das dortige Kirchenrecht, so dass er von nun an auf
sein Gut zu Oberwangen einen HuBmann setzen konnte, ohne das
Kirchenrecht neu erwerben zu miissen. (Original im Actenband
XIXa.) Im Friihling 1588 pfindeten ihm die Vierer der Obern
Gemeinde das Vieh, als sie es im Konizberg weidend fanden. Auf
seine Klage und den Nachweis der Feldfahrtberechtigung wurden
sie angewiesen, solches Pfinden kiinftig zu unterlassen und ihm
sein Vieh wieder zuzustellen. (Viererbiichlein der Obern Ge-
meinde.) '

Nach dem Tode Stephan Wittenbachs scheint Weiermanns-
haus an seinen Sohn David gefallen zu sein. Aus seinem Besitz
ging das Gut fiir kurze Zeit wieder an die Familie Willading iiber.
Anthonia Wittenbach, die Tochter des Junkers David und der
Elisabeth von Miilinen, hielt am 3. Mirz 1606 Hochzeit mit dem
jungen Kaspar Willading und brachte es mit in die Ehe. Ihr bei-
der Wappen mit dem Datum 1607 ist noch heute an der Aussen-
seite des spitern Herrenstockes zu sehen und beweist, dass der
neue Besitzer Bauten unternahm. Doch miissen sie bald ins
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Stocken geraten sein; denn Willading wirtschaftete unglicklich,
u. a. auch als Miinzpéachter, und kam in Konkurs. Im Juli 1614
stand er in Untersuchung wegen Holzfrevel (U.P.20, Nr. 134).
Seine vielleicht schon 1615 giiterrechtlich von ihm getrennte Frau
konnte aber das Gut am 22. Oktober 1619 ohne alle Verhaftung an
Wilhelm Fels verkaufen. (Stadtarchiv. Urkunde Nr. 1114.)

Wilhelm Fels, von Murten gebiirtig, Martin Felsen, des Wat-
manns und Krimers Bruder, war am 27. Juli 1584 zum Burger
und Stadtsissen angenommen worden und sass seit 1601 im Gros-
sen Rat. Der Verkauf wurde in die Form eines Tauschbriefes ge-
kleidet. Fels iibergab der Verkauferin einen Bodenzinsbrief von
1 Miitt Dinkel, lautend auf Hans Kobel von Oberburg, und ein
Nachtauschgeld von 8000 %, das er mit 3000 & in barem Geld
und 5000 @ in Giiltbriefen bezahlte. Er erhielt dafiir das ganze
Weilermannshausgut samt der 6 Miitt Dinkel und 4 Miitt Hafer
abwerfenden Bodengiilte auf des Junkers von Miilinen Gut und
einem etwa 3 Jucharten grossen Holzli zu Wangen. Frau Antho-
nia iiberliess ihm iiberdies einen grossen Teil des Inventars nach
besonderem Verzeichnis und das bereitliegende Baumaterial: ,,All
blatten von sandgstein, desglychen all schneggendritt, sandtstein,
murstein, kemistein, bsetzblettli, dachziegel, laden, alles gezimme-
rets holtz, wie es da ligt etc. Aus dem Laden seines Bruders
wird Wilhelm Fels das schone freiwillige Trinkgeld genommen
haben, das er austeilte. Frau Willading erhielt 20 Ellen vielbrun
carmasin Sargette und 4 Ellen schwarzen Doppeltaffet, die Toch-
ter 4 Ellen nigelifarb fin Tuch zu einem Oberrock, der Sohn
414 Ellen feyelbrune carmasin Sarga zu Hosen und Wamsel, Herr
Immer Berseth, der Frau und Kinder Vogt, 415 Ellen braune
Sarga, 5 Ellen weissen Ulmer Barchent und 415 Lot feine schwarze
Seidenschniire und Seide, der Schreiber Bastian Richener 6 Kro-
nen 22 bz.

Franz Giider, der Schwiegersohn des Kéiilfers, war der eigent-
liche Macher dieses Kaufes. Er hatte selbst grosses Gefallen an
dem schonen Gut. In einem Billet vom 10. September an seinen
,,Bruder® riihmt er es: ,Ist ein fin kleinott und guot an der statt.
Ist miiglich, lassend druB gan was es werdt; ich will eiich dran
zallen, was ich eiich zuthuen. Wann ich nit mit giietteren behafft,
wer ich zu solchem lust begirig worden; nit ist es all tag veyl. Es



— 118 —

ist ein edelmans sitz, wol behuset.* Der Kauf wurde denn auch
in Abwesenheit des Wilhelm Fels — er befand sich im ,,Herbst
— durch Franz Giider abgeschlossen, just am Morgen des Tages,
an welchem er auf seine Vogtei Neiis aufreiten musste. Er hitte
jedenfalls auch gerne ein Zeichen der Anerkennung gehabt, denn
er schrieb spiter an den Schluss des Rédelis, worin der Schwieger-
vater das Trinkgeld verzeichnet hatte: ,Mynem dochterman Frantz
Giider, der den kauf einzig gmacht, alle miiy allein ghebt, fiir syn
mily zalt: Nix. — Wilhelm Fels hatte 1617 die sogenannte
Miihlematte im niedern Sulgenbach tauschweise erworben, welche
fortan auch in Verbindung mit Weiermannshaus steht. Von seiner
Hand sind noch 2 Rédeli mit Eintrédgen aus den Jahren 1619 und
1620 vorhanden. (Stadtarchiv. Actenband Tom. XXV.)

Es sollte nicht lange gehen, so kam Franz Giider selbst in
den Besitz von Weiermannshaus. Er war seit dem 2. August 1610
mit Dorothea Fels verheiratet. Der Schwiegervater starb 1627,
worauf seine Witwe Margareta Morell am 22. Juli gleichen Jahres
das Gut mit dem gesamten Inventar dem Schwiegersohne um
10,000 % Barzahlung abtrat. (Stadtarchiv. Urkunde Nr. 1129.)
Damit, dass nun das Weiermannshausgut an die angesehene und
begiiterte Familie .Giider iiberging, beginnt fiir dasselbe eine neue
Epoche.

Franz Gilider war am 30. August 1587 als Sohn seines gleich-
namigen Vaters und der Ursula Willading getauft worden. Er kam
1612 in den GroBen Rat, wurde 3 Jahre spiter Iseler, 1619 Land-
vogt nach Neiis, 1629 Gubernator nach Aelen, des Kleinen Rates
1636, 2 Jahre darauf Welsch-Seckelmeister und starb 1651. Seine
Frau zweiter Ehe, Barbara Wittenbach, iiberlebte ihn ein Jahr. Er
hat selbst notiert, wie er Weiermannshaus bezahlt habe. Dem-
nach hatte er schon vor dem Kauf seiner Schwieger 300 spanische
Dublonen als ein zinsloses Darlehen vorgestreckt, die nun zu 980
Kronen oder 3266 & 13 B8 4 d. verrechnet wurden, man war ihm
seit 1610 an verfallenen Zinsen der Ehesteuer seiner Frau 2447 &
schuldig geworden. und dann hatte er Schwager Wilhelm zu der
Schwiegermutter Handen 4134 ¥ 18 B in Giiltbriefen iibergeben,
um Reben abzuzahlen; der kleine Rest von etwas iiber 150 ®
wurde ihm in der Erbteilung abgezogen.
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Am 22, Juli 1627 hatte Franz Giider das Gut erworben, am
5. August begann er mit Bauen und fiihrte dariiber genaue Buch-
fiihrung. Seine Aufzeichnungen enthalten oft den Wunsch: Gott
gebe Gnad! ,,.Den 5. Augsten 1627. jars han ich angefangen die
niiwe schiiren zu WyermanshuB zebauwen [kostet ohne kalch,
sandt, holtz und stein und fuhrlohn 228 < 11 bz.] und ist meister
Michel Flachs uf dato obstat angestanden mit sampt sinem gspa-
nen Jean und einem knichten zun zytten. Hatt mir dz mur-
wiarck an gemelter schiiren gemachet und dz pfensterwirck im
underen stiibli geenderet und etwas kleines kliitteret; hat fiir sin
person bis uf 19. Octob., da er abgstanden 63 tag, alle tag imme
giiben 6 batzen und morgens und abends imme suppen oder maf
lalen anrichten vergibens. . ..

Den 10. Decembri in beysein hr. amman Gatschets und hr.
wirchmeister Stili han ich meister David zur Matten min niiwe
schiiren zu Wyermanshufl zu machen verdinget alles was syn
handtwerck begryfft, niitzit uBgenommen noch vorbehalten, alles
wirschaft und ordenlich, wie es imme angiben und verzeygt wor-
den. Soll imme fiir alles giiben ein hundert kronen Bern wirung
und 24 maf wyn fiir die ufrichte.... Und sol sy ufmachen dz
ich den kiinftigen hoiiw- und anderen raub darin thun moge. Ich
soll inne niit an der zalung und er mich an der arbeyt niit hin-
deren; ist also accordiert und von beyden angnommen worden.

Den 30. Aprilis [1628] zalt ich meyster Niclaus Egli, dem
decken in der statt, dz er mir min niiwe schiir deckt hat, fiir sy-
nen lon luth unsers verdings an gilt 8 <.

Item zalt ich umb 4000 niiwe tachziegel bargilt 16 <.

Die anderen han ich hin und wider von den tachungen gnom-
men, die ich als unniitz abbrochen hab.

Alles dz holtz hat mich niit kost, wie auch sand und gestein,
dan die fir mit minen roB8en, den kalch hab ich auch fast allen uf
dem gut funden. ...

Den 9. November han ich meyster Hansen und meister Lien-
hart die bschieBer bezalt, dz sy mir beyde vychstill in der niiwen
schiiren, hinder und vor derselben, sampt dem wig von der nii-
wen schiiren aben, item von der alten schiiren bis zum thor und
darvor und etliches anderes kleines beschoBen hant, fiir alles ent-
richtet an barem gilt 10 <.
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Den 16. Juny 1628 han ich meister Daniel Abraham und mr.
Jacob Schopperen verdinget die mur und zinnen, da das thor ist,
gantz niiw zemachen sampt den zinnen uf der mur bim bom-
garten, dz miirli vor der Behusung mit blatten zedecken und dz
gebiiw an der niiwen muren ynzeriglen; hab ihnen fiir alles gin
dryBig kronen....

Den 27. Decemb. mr. LoyB [murer zu Biimpliz] verdinget, dz
er mir den niiwen schopf undermuren solle sampt den trom-
gschwellen, die muren wie imme verzeygt abbrichen; darfiir soll
ich imme giin 3 & und etwas trinckgilts.*

Im gleichen Herbst 1628 liess Franz Giider auch das Tauw-
nerhiisli im kleinen Einschlag gegen Biimpliz neu bauen. (Haus-
buch der Familie Giider im Stadtarchiv, Actenband Tom. XXVIII.)

Es ist hier daran zu erinnern, dass die friihere Einteilung der
Wohngebiude in ein grosseres und kleineres Haus iiberfliissig
wurde, seitdem das Gut wieder in einer Hand vereinigt war.
Schon Kaspar Willading scheint, als er wahrscheinlich das stadt-
wirts stehende kleinere Haus neu zu bauen anfing, dasselbe mit
dem grossern verbunden zu haben. Wilh. Fels mag den Neubau
mit dem iibernommenen Material zu Ende gefiihrt haben, so dass
Franz Giider nun die der Landwirtschaft dienenden Gebaude aus-
bauen liess.

Sehen wir zu, wie er 1628 sein Gut bewirtschaftet: ,,Den
6. Octob. im groflen ynschlag angefangen zii acher fahren mit
6 stieren und zweyen roflen, hand 12 tag damit verbrucht, und die
gut, han es alles noch laBen nachen hacken, dan es sy wol ge-
manglet; ist der acher 12 jucharten, aber nit groB; han daran zu
herbst gsidyt 21 miit dinkel. Gott gebe Gnad. Han inne ouch
gwaltig lalen steinen und bey 32 bennen mit steinen daruf fiiren.
Ist zu notieren, dz man alzyt in der wochen vor Micheli inskiinftig
anfachen soll zu acher zefahren, dan wiger ist [es]| ein saat dan
ein sattli.

In dem namen Gottes uff hiitt den 23. Octob. zu Wyermans-
huB angefangen troschen; hab inen von jedem miitt dinckel und
haber 13 kriitzer versprochen.

Den 22. hant Nicli und Uolli alleinig troschen 40 garben ha-
ber, hand gin 3 miitt 1 mas.
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Den 23. und 24. hand sy tréschen 3 mis gro8 rot erbs, 9 mis
blauw, 14 mis klein rot und 2 miitt 3 méis wyB erbsen.

Den 25. troschen 11 mis ammer gérsten, ein miitt 11 mis
blutte girsten, 7 mis blutts ugschwing, allerley ein miis.

Haber.
Den 27. troschen 100 burdinen 7 miitt 6 maés
28. s 100 . 7 , 11
29. - 100 5 8 , 11
30. - 100 - g » 3 s
31. . 110 . 9 » 8
Nov. den 1. - 110 ' 0 ,, 2

Uff hiitt dato obstat mit allen vier troscheren abgrichnet, hat
bracht was obstat 71 miitt 5 mis, die erbs und girsten allezyt ein
miitt fiir zwen grichnet wie briichlich ist; hat bracht 9 & 6 bz. so
ich inen angintz bargilt bezalt hab. Actum 1. Nov. 1628.“ Man
wurde mit dem Dreschen am 17. November fertig; diese Arbeit
hatte also 314 Wochen gedauert. (Franz Giiders ,,Wyermanshuf-
Rodeli 1628 im Actenband Tom. XXIV.)

Man spiirt dem Besitzer die Freude an seinem Edelmannssitz
so recht an. Er lisst die an ihn iibergegangenen, das Gut betreffen-
den Urkunden in sein Hausbuch kopieren, das dann auf Sohn und
Enkel iiberging und heute als Actenband Tom. XXVIII im Stadt-
archiv liegt. Er fiihrt die vom Vorbesitzer begonnene Austrock-
nung der Weiher zu Ende und lisst den Zaun dem Stadtbach ent-
lang ausreuten und auf die andere Seite versetzen. Da er diese
letztere Arbeit zu Vermeidung kiinftiger Irrung und Missverstind-
nis nicht ohne Vorwissen der Regierung ausfiihren will, ersucht
er sie um ihre Einwilligung. Er notiert sich dann die miindlich
erteilte Erlaubnis der durch Zettel vom 15. November mit der Un-
tersuchung beauftragten Venner Schoni und Bauherr Freuden-
reich und die Namen der Zeugen. (Actenband Tom. XIXa, Blatt
109.) Energisch sehen wir ihn auch sich gegen eingeschlichene
Missbrauche ins Zeug legen. ,,Gantz iiberlistig, nachtheilig und
unlydenlich® ist es ihm, ,,das man sich angemafet, underschiden-
liche weg durch ein theil desselben sines erkoufften guts zemachen,
die ziin mit gwalt ulzeryfen, zu rosfi und fuf iiber die saat und
gwichB zerytten und zegahn und hiemit so wol dasselbig sin giit,
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alB ein anders hinden daran, so von ime zu lehen gaht und darab
ime zinB und zehnden entrichtet wirt, glychsam al8 zu einer all-
mendt zemachen.” Dieses durch Fremde und Einheimische prak-
tizierte Ueberschreiten seiner Besitzung bringe ihm solche Un-
sicherheit, dass in Gut, Haus und Hof kaum mehr etwas sicher sei.
Trotz der Opposition der Twingherrschaft Biimpliz und eines Aus-
schusses der Gemeinde erhilt Giider Recht, und die spinnige Weg-
same wird verboten und verbannet. (1628, Aug. 21. Stadtarchiv.
Urkunde Nr. 1132.)

Als Gubernator zu Aelen und spiter als Ratsherr und Welsch-
seckelmeister konnte sich Franz Gilider seines Gutes nicht mehr so
annehmen. Immerhin geht seine stindige Sorge um dasselbe aus
verschiedenen Umstidnden hervor. So erwirkte er 1638, dass zwei
Briicklein in der Holligermatte, die ihm durch das Riickwirts-
sclrwellen des Wassers Schaden zufiigten, umgeindert wurden.
(Zettel vom 11. Oktober 1638 im Actenband Tom. XIXa, Bl. 110.)
Am 30. Juni 1641 erhilt er eine vidimierte Abschrift des #ltesten
Kaufbriefes von 1522, da das Original ,,under seinen schrifften
undt brieffen esgariert undt verloren“ wurde. (Unteres Spruch-
buch RR, 22b.) Zwei Jahre darauf erweitert er das Weiermanns-
hausgut noch, indem er den sogenannten Wiggiswinkel nérdlich
des Stadtbaches dazu erwarb. (Unteres Spruchbuch RR, 192b.)

Vom Welsch-Seckelmeister vererbte sich das Gut auf seinen
gleichnamigen Sohn, der zu Weiermannshaus wohnte, wihrend
der Vater seine letzten Lebensjahre wohl in seinem Hause an der
,.Schenkelgasse“ (heute Amthausgasse) verbracht hatte. Der jiin-
gere Franz Giider war als Vertreter des Schmiedenviertels im
Grossen Rat gesessen, aber 1658 nicht wiedergewihlt worden.
Hatte der Vater das Gut vergrossert, so verkleinerte es der Sohn,
indem er das urspriingliche Erblehen veridusserte.

Sein Sohn und Erbe Franz Ludwig wurde 1691 Grossrat und
1696 Landvogt nach Nidau. Wegen seinen dicken Beinen, die ihn
im Gehen stark behinderten, gab man ihm den Uebernamen Oel-
bein*). Zu seiner Zeit hat der tiichtige bernische Maler Wilh. Stett-

*) Ein bei den Akten liegender, an ihn oder seinen Vater gerichteter
Brief sei hier wiedergegeben:

Vilgeehrter, groBgonstiger Herr Vetter. Ich wiinsche ihme ein glten
Morgen und widersende ihme hierdurch die Hauf-Apotegg sampt dem jeu
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ler eine schone Ansicht von Weiermannshaus gemalt, die im Al-
bum Stettler im Besitz von Herrn Architekt W. Stettler-von Graf-
fenried erhalten blieb. K. L. Stettler versieht sie in seiner Topo-
graphie mit dem Datum 1698. Im Vordergrund steht das herr-
schaftliche Wohnhaus mit 3 Fliigelanbauten, rechts die durch
Seckelmeister Giider erbaute Scheuer, dazwischen erheben sich die
Nebengebdude. (Vergl. die Tafel.)

Franz Ludwig Giider starb 1706. Von seinen 9 Kindern sind
alle in jungen Jahren gestorben bis an die 1676 geborene Tochter
Juliana Salome. Sie heiratete 1692 Emanuel Kirchberger, den aus
englischen Diensten zuriickgekehrten Sohn des Schultheissen Joh.
Anton, und brachte ihm Weiermannshaus zu. Er erwarb mit ihr
wohl eine reiche Frau, aber auch eine unfreundliche Ehe; denn es
entstanden zwischen ihnen ,einiche verdriefiliche MiBhihligkei-

ten“. Als Kirchberger 1707 zum Kommandanten von Aarburg

ernannt wurde, suchten sie dieselben durch beiderseits dazu er-
betene Mediatores entscheiden und freundlich vergleichen zu lassen.
Der Aussohnungsversuch fand am 18. August vor Jakob Lerber,
alt Kastlan von Wimmis, und David Tschiffeli, alt Landvogt von
Romainméotier, statt. Es wurde dabei ein im Entwurf vorliegender

gegen die Antiquiteten von Uirecht. Ich fiige hierbey eine Abschrift vom
Pfriind-Urbar und pitte ihne, er wolle sie bey Herrn Jacob Knecht oder
durch ein anderen sauber abschreiben laBlen; ich hab es von néthen, bey
M. G. H. fiirzelegen in wenig Zeit. Ich wil es dan morgends bey ihme ab-
holen, verschulden und weiters miindlich mit ihme reden. Befihle hiemit
ihne in Gottes Schutz und Obhut und verbleibe des Herrn Vetteren dienst-
williger Diener Joh. Wittenbach. Actum Biimplitz auff Anthoni defl from-
men Einsiedlers Tag 1683,

Allem Ansehen nach wirt es wegen des newen Tiirken-Kriegs und vie-
ler Unruhen, so der Konig in Frankreich anstiften wirt, dif Jahrs viel
Materi z{i schreiben geben und immer auff den Friiling was newes. So
nun der Herr Vetter und der Herr Jacob Knecht die Ordinari-Zeitungen
haben wolten, wolte ich mit ihnen einstehen; es were mir kunlich, bey den
Wichteren dieselbe an Zinstagen zu verschiken. Die Gesnerische ist die
beste und unpartheyisch. Die Frantzosen kouffen munter Roff auff, alle
jung und schén; eben dise stund sind 26 fortgefahren, so hier iibernacht gsin.

Adr. Dem ehrenfesten, frommen und weisen Herren, Herren Frantz
Giider, meinem vielgeliebten Herren Vetteren z{i gonstigen lieben Handen in
Bern. (Actenband Tom. XIXa, Bl 116.)
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Vergleich abgeschlossen, von dem am Schlusse gesagt ist, die strei-
tenden Eheleute hitten ihn mit Hand und Mund dankbarlich auf-
und angenommen und gelobt, demselben geflissen nachzukommen.
Er lautet in der Hauptsache:

., 1. Erstlichen daf8 die Frauw Commandantin luth ihrer selbst
eigenen gutwilligen Erleiiterung und Versprechens mit Mwgh.
Commandanten nechstkiinfftig in Begleitung guter Freiinden auff-
reiten, mit ihme zu Arburg den possess einnemmen und das Hau8-
wesen allda bestellen helffen solle.

2. Nach VerflieBung aber etwelcher Zeit solle sie in der liber-
tet stehen, sich nach Belieben wieder nacher Bern zu begeben, umb
ihren allhiesigen gemeinen Sachen abzuwarten. Und in selbigem
Fahl dann

3. Soll ihra zu ihrem diBortigen Auffenthalt und Wohnung
so wohl ihres Herrn Vatters sel. verlalene Behausung allhier in
der Statt als auch die drulen zu Weyermanshauf8 sambt dem da-
selbstigen Garten und darzu nothwendigen Bauw zu bewohnen,
auch allein zu nutzen iiberlaBen sein und heimbdienen, umb ihre
Wohnung anstellen zu kénnen an welchem Ohrt und wie es ihra
beliebt, und zu dem Endt ihra auch die Schliiel zu den Behau-
sungen von nun an iibergeben werden.

4. Soll ihra auch zu nutzen heimbdienen die Miihli im Sulgen-
bach sambt aller Dependenz, Rechten und Pflichten so der Miiller
iuth Lechenbrieff zu entrichten und zu bezahlen schuldig.

5. Soll ihra auch iiberlalen sein jenige auff Herrn Landvogt
von Graffenriedt von Ifferten lutende, zechentausendt Pfundt Ca-
pital in sich haltende Obligation sambt allen bif dato darvon ver-
fallenen Zinsen, umb selbige sambt den kiinfftigen hinfiiro zu
ihrem Nutzen und Gebrauch zu bezeiichen und anzuwenden, wel-
ches alles ihra zu ihrer allhiesigen ehrlichen Erhaltung und Ver-
pflegung in Nahrung und Kleidung fiir alles und alles geordnet,
der Herr Commandant hingegen weiters nichts mehr als nur allein
ihre habende passiv Schulden abzunemmen und selbige alle bif
auff heiit dato gerechnet zu bezahlen pflichtig, auch die Frau
Commandantin nicht fehig sein solle, obbeschriebene ihra zu
nuzen iibergebene Sachen und Giieter in kein Weil noch Weg zu
alienieren, ze verkauffen, ze versezen oder zu verpfinden, sonde-
ren alles bey unvertreibenlichem Haubtguth verbleiben zu laBen.
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6. Soll der Herr Commandant ihra der Frau Commandantin
zu ihrem nothwendigen HauBbrauch jehrlich 15 Klaffter halb
eychigs, halb tannigs Holtz ohne ihren Kosten zum HauB zu wih-
ren verbunden sein.

7. Wan der Herr Commandant die nothwendige Reparation
der Miihli, so er zu thun schuldig sein soll, vornemmen wirt und
deBwegen die Miihle etwas Zeiths stillstehen miite und also
volglich auch dem MiihlizinB abgehen wiirde, daff dennzumahlen
dem Hr. Commandanten obligen solle, der Frau Commandantin
den Abgang deff Miihlizinses zu ersezen in allweg wie es sonsten
der Miiller nach Kauff und Lauff zu bezahlen schuldig.

8. Soll die Frauw Commandantin krafft ihres eigenen getha-
nen Versprechens dem Herrn Commandanten ordenlich wieder
einsecklen das jenige Gelt fiir bewufite guldige Ketti, wieviel sie
darfiir von ihme empfangen.

9. Item soll sie ihme Hr. Commandanten diBmahlen auch
iibergeben ein Dozet silberne Loffel, MeBer und Gablen.

10. Wann die Frauw Commandantin etwann fiir ein Zeith
lang die Kinder zu sich zu nemmen verlangte, soll der Comman-
dant ihra selbige auch gutwillig zukommen laBlen solang es ihme
schicklich, sampt dem Praeceptore, in welchem Fahl die Frauw
Commandantin auch denselbigen erhalten, der Hr. Commandant
aber ihne versolden und sein Salarium auBrichten soll, damit also
durch solche AbwichBlung die kindliche Liebe und schuldiger
Respect gegen den Elteren beiderseiths desto befler erhalten und
nicht etwann gegen dem eint oder anderen in Vergef gestelt
werde.

11. Soll die Frauw Commandantin auch zu ihrem gethanen
Versprechen stehen, daB sie nammlich den Hrn. Commandanten
von Zeith zu Zeith zu Arburg besuchen und anbey ihra gleichwohl
allezeith frey stehen solle, so lang allda ze verbleiben, als ihra
beliebig, gleichfalls auch der Herr Commandant pflichtig sein,
wann er nacher Bern kombt, ordinari nirgendts anders als bey der
Frauwen Commandantin zu speisen: Alles in der getrosten Hoff-
nung, daB durch solche freiindtliche Beywohnung und Besuchung
entlichen etwann die erwiinschte vollkommene Vereinbahrung
und Friden zwiischen ihnen ervolgen werde, darzu Gott der Herr
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sein Segen verleychen wolle; in welichem Fahl dann alles obige
vollig auffgehebt sein solte.

12. Entlichen ist deB hievorgemelten 3. Articuls halber,
nammlich nur in ansechen der der Frauwen Commandantin auch
zu bewohnen und nutzen cedierten Behausung und Gartens zu
Weyermanshaufl noch erliuteret worden, dal, im Fahl der Hr.
Commandant von seines erachtenden und erhoffenden befBleren
Nutzens wegen entweders das gantze WeyermanshauB8-Guth oder
aber nur ein Theil darvon jemandem hinleychen wurde oder et-
wann druBen bauwen, wie er vorhabens, dennzumahlen ihme so-
wohl iiber die Behausung als den Garten die vollige freye Dispo-
sition und Gewalt, nach seinem Belieben darmit zu handlen, tiber-
laBen sein solle ohne einiche der Frauwen Commandantin Wie-
derred.”” (Actenband Tom. XXIV.)

Seine Absicht, zu Weiermannshaus bauen zu lassen, hat Ema-
nuel Kirchberger bald verwirklicht. Er baute das heute noch
stehende Hauptgebiude neu als herrschaftliches Wohnhaus. In
dem Pachtvertrag von Martini 1712 behielt er die Wohnung in
,,dem SchloB1i oder nun netiw erbauwenen HauB* fiir sich selbst vor.

Kirchberger starb am 24. April 1719. Besitzer von Weier-
mannshaus wurde sein Tochtermann Joh. Rud. Steiger, Ehemann
der Juliana Katharina. Auch er bewirtschaftete das Gut nicht
selbst, sondern gab es in Pacht, behielt sich aber das ,,Schlossli‘
stets als Wohnsitz vor.

Im Besitz der Familie Giider war das Gut beinahe 80 Jahre
verblieben, es sollte ein Jahrhundert der Familie Steiger (mit dem
schwarzen Steinbock im Wappen) angehoren. Infolge dieses
langen Besitzes konnte sich spiter in der Umgangssprache der
Name Steigerhubel einbiirgern. Wihrend dieser Zeit war Weier-
mannshaus einer der Landsitze vor der Stadt, auf denen sich zu-
weilen ein vornehmes und elegantes Leben abspielte. In Pacht-
vertrigen um das Wirtshaus wurde etwa (wie 1746) vorbehalten,
dass, ,,wan etwan nun und dan wohlgedachter Herr Hinleiher im
SchloB Visite bekommen oder sonsten Auffwart nohtig hatte,
ihm der Wirt dienstlich an die Hand zu gehen habe. Die schone
Gartenanlage, wie sie noch aus dem Plane Bollins (im Stadtarchiv)
ersichtlich ist, musste allerdings zu allen Zeiten einer ,,Wasser-
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kunst* entbehren. Die Familie Steiger fiigte ihrem Namen bald
die nihere Bezeichnung ,,von Weiermannshaus* an; spiter setzte
sie sich auf Grund des sogenannten Adelsdekretes von 1783 auch
noch ein ,,von‘ vor den Namen.

Joh. Rud. Steiger war am 29. September 1681 als Sohn Chri-
stofs, der 1718 Schulthei von Bern wurde, und der Anna Katha-
rina Berseth getauft worden. Er hatte einige Jahre am konigl.
preussischen Hof und in preussischen Kriegsdiensten zugebracht
und wurde mit dem ganzen Geschlecht der schwarzen Steiger in
den Freiherrenstand erhoben. Er war Oberst, sass seit 1718 im
Grossen Rat, wurde 1727 Landvogt nach Aubonne, spiter Wel-
scher Appellationsrichter und Kriegsrat und starb 1739. Die ihn
iiberlebende Frau besass Weiermannshaus bis zu ihrem im Jahre
1745 erfolgten Tode. Im folgenden Jahr war dann ihr Sohn Chri-
stof Besitzer des Gutes. Er wurde 1755 durch seinen gleichnami-
gen Onkel, Schultheiss Steiger, in den Grossen Rat nominiert und
1766 Schultheiss nach Thun. Am 20. Dezember 1777 trat er sei-
nem altern Sohn Karl Friedr. Steiger, Dragoner (Aide-)Major, zu
Abfiihrung der ihm verheissenen Ehesteuer von 70,000 & Weier-
mannshaus ohne die Wirtschaftsbesitzung, aber mit der Miihle-
matte und den darauf stehenden Gebiduden im Sulgenbach und
einer Alp hinter Schangnau um den Wert von 50,000 & ab. Er
verspricht ihm, fiir den ruhigen Besitz der Giiter und dass sie
nicht weiter, als was die Herrschaftsrechte ausweisen, verhaftet
seien, gesetzliche Wihrschaft zu tragen. Dagegen verspricht der
Sohn, zu Lebzeiten des Vaters nichts davon zu verkaufen, ab dem
Gut in die elterliche Haushaltung ,,die nohtigen Baum- und Herd-
friicht zusamt Kraut und Gartenzeug‘, dem Vater Stroh und Heu
nach Bern zu liefern und demselben die ganze Disposition des
grossen Kellers zu iiberlassen mit Ausnahme eines Platzes, um
seinen eigenen zum Hausgebrauch notwendigen Wein einzulegen.
Der Mutter wird er die oberste Kammer zu Weiermannshaus zum
Gebrauch als Griitmpelkammer einraumen. Und endlich verspricht
der Sohn, dem Vater bei der Besorgung seines Gutes in Tschugg
jederzeit behilflich zu sein. (Urkunde im Stadtarchiv.)

Der neue Besitzer Karl Friedrich Steiger hatte zur Frau Ma-
rianne von Wattenwil, die ihm 40,000 ¥ zubrachte. Er hat am
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20. Mérz 1778 die seit 7. April 1765 im Gewdélbe liegenden Urkunden
und Schriften iiber Weiermannshaus einer Durchsicht unterworfen
und versucht, sich auf Grund der altesten Kaufbriefe ein Bild vom
frihern Aussehen des Gutes zu machen. (Actenband Tom. XIXa,
S.1—7.) Am 9. November 1779 bewilligte ihm die Gemeinde
Biimpliz in ihrer Kirche zwei mit seinem Wappen bezeichnete
Kirchenstiihle, namlich einen Manns- und einen halben Frauen-
stuhl. (Beilage zum Kaufbrief von 1821.) Nach des Vaters Tod
fiel 1785 auch die Wirtshausbesitzung nebst dem Landsitz Tschugg
an ihn. Die Wirtschaft verdusserte er aber schon im néichsten
Jahr, und das Weiermannshausgut verwendete er als Unterpfand
fiir Geldaufbriiche. Als er es im September 1789 seinem Bruder
Joh. Rudolf, Dragonerhauptmann, um 48,000 & verkaufte, war es
in 4 Posten mit 24,000 ¥ belastet. Der Kéaufer bezahlte das Gut
mit den Kaufpreis iibersteigenden Forderungen an seinen Bruder,
und so musste ihm Karl Friedrich fiir die iibernommenen Ueber-
biinde einen neuen Schuldschein ausstellen und ihre Verzinsung
weiter besorgen. (Beilage zum Kaufbrief von 1821.)

Joh. Rudolf von Steiger, vermihlt mit Rosina Jiilie von Wil-
lading, der letzte private Besitzer von Weiermannshaus, kaufte
1793 die Wirtschaft wieder zuriick, verdusserte im folgenden Jahre
die Miihlematte im untern Sulgenbach, und liess zu Weiermanns-
haus die grosse, heute noch stehende Scheune neu erbauen. Er
wurde Mitglied des Kleinen Rates, 1810 Oberamtmann zu Frau-
brunnen und nach Ablauf der Amtsdauer Appellationsrichter.
Schon bald nachdem er das Gut iibernommen hatte, bekam er in-
folge der durch das Bauamt vorgenommenen Verinderungen am
Stadtbachlauf Anstinde, welche sich nach der Umwilzung auch
mit den stidtischen Behorden fortsetzten. (Vergl. Alb. Kurz, Ge-
schichte und Rechtsverhiltnisse des Stadtbachs von Bern, S. 49.)
Daraus erwuchsen langwierige Streitigkeiten {iber Entschidi-
gungsanspriiche, die in einen férmlichen Prozess ausarteten. Als
er 1820 in erster Instanz zugunsten der Stadt entschieden worden
war, machte ihr Steiger Antrige auf den Verkauf seines Gutes.
Die Unterhandlungen kamen schon im folgenden Mirz zum Ab-
schluss und fiihrten zum Ankauf der Weiermannshausbesitzung
durch die Stadtverwaltung von Bern um die Summe von 116,000 &
mit Nutzens- und Schadensanfang auf 1. April 1821.
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II. Pachtvertrage um das eigentliche Weiermannshausgut.

Nach der Darlegung der Besitzverhiltnisse wenden wir uns
der Bewirtschaftung des Gutes zu. Wir haben erwihnt, dass in
dem Besitze Vinzenz Sarbachs das eigentliche Stammgut von
Weiermannshaus zu erblicken ist. Das Staatsarchiv bewahrt ein
Hausbuch auf, das Sarbach und spiter Niklaus und Jost Kisli, den
Herren von Toffen, gehort hat. Von der ungelenken Hand Enz
Sarbachs stammt u. a. auch eine Notiz aus dem Jahre 1405, die
wir wie folgt lesen: ,,Item min lema ze Wigermass huss sol Xi &
zinss ass wir gerech(net) hein, und dz gelt umb dass hogen ist
noch nit gerehen.” Er hat also das Gut durch einen Pichter be-
wirtschaften lassen. In den ,,Werchen“ mag er ihm mit seinen
Arbeitskriften zu Hilfe gekommen sein, weshalb hier um das
Heuen noch besonders abgerechnet werden soll. Auch das Obere
Spital hat Weiermannshaus kaum selbst bearbeitet.

Anders mag es teilweise geworden sein, nachdem das Ganze
aus dem Besitz von Venner Isenschmid als zwei Giiter in andere
Hinde iibergegangen war. Doch zeigt gerade der Entscheid vom
15. Februar 1536 in der Frage der Reispflicht des hintern Gutes,
dass dieses auch damals von einem Péchter bebaut wurde. Es ist
ceinleuchtend, dass besonders die Besitzer, welche in den hochsten
Behorden sassen, die Bewirtschaftung eines so ausgedehnten Guts-
betriebes ausserhalb des Burgernzieles nicht wohl selbst besorgen
konnten. Wenn es der eine und andere gleichwohl getan hat, so
wurde es ihm doch von dem Augenblick an verunmoglicht, da er
ein dusseres Amt zu bedienen hatte. Wir finden denn auch durch
lange Zeitriume hindurch einen Lehenmann auf dem Gut.

Pachtvertrige um Weiermannshaus sind seit dem Anfang des
17. Jahrhunderts erhalten geblieben. Sie zeigen bedeutende Ver-
schiedenheit in der Art und Dauer der Verpachtung. Der erste
stammt aus dem Jahre 1615. Unter dem 4. Oktober jenes Jahres
nimmt Frau Anthonia Wittenbachin, Kaspar Willadings Haus-
frau, von dem bisherigen Lehenmann Rudolf vor dem Wald das
ihm durch ihren Ehemann zur Nutzung iibergebene Vieh wieder
zuriick und iibergibt es den neu angenommenen Pichtern Peter
Rolli, Vater und Sohn, mit dem Gut Weiermannshaus, dem dazu
gehorigen Berg und einer Matte zu Torishaus auf 3 Jahre um die
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halbe Nutzung. (Actenband Tom. XXIV.) Der bisherige Péchter
stellt 19 Kithe, 1 Wucherstier, 5 Stiick Jungvieh und 5 Kilber zu-
riuck. Dieses Vieh wird ihm nach einer durch eine Kommission
festgesetzten Schatzung abgenommen. Den neuen Pachtern werden
tibergeben 10 Kiihe a 11 &, 6 Stiick Jungvieh 4 7 und 6 <, 5 Kilber
um 10 <, 1 Pferd um 25 <% und 1 Wagen um 11 <, und sie bringen
selbst 2 Kithe im Wert von je 11 < auf das Gut. Nach Ablauf der
Pacht soll ihnen das Vieh nach einer neuen damaligen Schatzung
abgenommen werden. Die Lehenleute verpflichten sich, der Frau
jahrlich 12 Fuder Holz aus dem Forst zum Haus zu fiihren, sie
miissen die Héige in guter Zaunung erhalten, wozu sie das notwen-
dige Zaunholz aus Willadings Wald zu Torishaus erhalten, wih- .
rend die Frau den gegenwirtigen Vorrat an Zaunstecken zur Ein-
fristung ihrer Matte im Weissenstein verwenden kann. Sie wer-
den ihr zu Weiermannshaus 4 Schweine ,.erziichen und underhal-
ten*, wofiir ihnen die Frau 145 Miitt Hafer ,,und was an spiilschen
sy wurde entbiren mogen* zukommen lasst. Wird zu Weier-
mannshaus gebaut, so haben die Pachter Zimmerleute, Dachdecker
und Maurer mit Nahrung zu versehen und mit Fuhrungen behilf-
lich zu sein. Wir haben hier einen Pachtvertrag um halbe Nutzung,
der wahrscheinlich nach Ablauf der 3 Jahre mit dhnlichen Be-
stimmungen mit einem neuen Pichter erneuert und von Wil-
helm Fels so iibernommen worden ist.

Wir haben gesehen, mit welchem Eifer Franz Giider die Be-
wirtschaftung seines Gutes an die Hand nahm. Aber als er zum
Gubernator nach Aelen erwihlt wurde, musste auch er einen
Piachter annehmen. Dieser erhielt Wohnung mit Kiiche und Kel-
lern im untern Haus, dazu Speicher, Stallungen fiir Pferde, Vieh,
Hithner und Giénse, Taubenhaus usw., wahrend sich Giider die
grossere Behausung und das Kornhaus vorbehielt. Auch dieser
Piachter erhilt das ganze Weiermannshausgut um den halben Er-
trag. (Rodeli im Actenband Tom. XXIV.) Anders verfuhr Gii-
der im Jahre 1631. Auf Galli jenes Jahres verpachtete er es auf
zwel Jahre an den Grossrat Anton Archer um einen jihrlichen
Pachtzins von 600 ©®. Der Pichter erhilt das ganze Gut mit Heu
und Emd in der alten und neuen Scheuer, samt allem Schiff und
Geschirr, wie es der bisherige Lehenmann Hans Schwytzer zu-
riickgestellt hat, und mit Hausrat und Milchgeschirr nach einem
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besondern Verzeichnis, das selbst eine Rattenfalle aufweist. Er
soll ,,kein mutwillig umschweiffend bitelgsindt und derglychen
personen beherbrigen und niemandem den abgestrickten fuBBwéig
durch das gut zegan gestatten®, eine Bestimmung, die auch in
Zukunft vorkommt; allen Diinger (buw), den er auf dem Gut
macht, muss er auf demselben anwenden. (Lehenbrief im Acten-
band Tom. XXIV.) Wieder um halbe Nutzung verlieh er am
1. Méirz 1636 vor seiner Wahl in den Kleinen Rat Weiermanns-
haus auf 6 Jahre dem ehrsamen Peter Miiller. Wenn der Lehen-
mann im Herbst das Getreide gesammelt, gedroschen und ge-
rustet hat, werden Verleiher und Empfaher ,,daBelbig friind- und
lieblich mit dem méis ufmefen und mit einanderen glychlich they-
len**; beide werden je zur Halfte den Samen liefern, um im Friih-
ling und Herbst je 10 Jucharten mit Getreide anzusien. Auch die
Baumfriichte werden im Herbst geteilt. Da der Garten sehr gross
ist, kann Frau Giider nach ihrem Belieben in einigen Beeten selbst
anpflanzen lassen. Von Korn und Haber hat der Pichter dem
Lehenherrn den Zehnten zu entrichten. Die Verpachtung geschieht
dergestalt, ,,das der lechenempfacher gedacht imme verlichen gut
in synem eignen costen, one des herren verlychers schaden, zu
rechter Zyt und in guten thriiwen arbeiten, als acherieren, zunen,
steinen, rumen, graben, schirhiiffen brichen, sidyen, miyen,
schnyden, troschen, futer und gwechs zu ehren ziichen, ynleggen,
in summa alles wolgeriist in d’schiiren und spycher weren und
liferen solle”. Aehnliche ausfiihrliche Bestimmungen regeln auch
die Nutzung des Viehs. Der Unterhalt der Gebaulichkeiten, Ein-
friedungen usw. féllt dem Lehenmann auf, der Lehenherr wird
aber dazu das Material liefern. (Lehenbrief im Actenband Tom.
XXIV.)

Die Pachtvertrige scheinen in der Folge auf gleiche Art und
in den nimlichen Terminen fortgesetzt worden zu sein. Denn
auch der jlingere Franz Giider verlieh das Gut am 1. Mirz 1655
auf 6 Jahre ,seinem vertrawten gfatter Bendicht Weibel um
halbe Nutzung. (Pachtvertrag im Giiderschen Hausbuch, Acten-
band Tom. XXVIII.) Dieser musste die Verpflichtung iiberneh-
men, Herrn Samuel Dick, Hauswirt zu Gerbern, im Friihling und
Herbst je 2 Jucharten zu pfliigen. Giider hat in seinem Hausbuch
Jeweilen die Menge des angesieten Getreides und die Ertrage no-
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tiert. Er bebaute auch selbst ein Gut in der Enge. So notierte er
sich z B.:

Folget, wall daB gwichs, so dif jahr 1655 zu WeyermanB-
huB gewachsen ist, aufl gottes segen geben hat:

Dinckhel 56 miitt 8 meB Der zeenden thut 5 miitt 6 mef
Gersten 2 ., 3 ., 214
Erbg 2 ,, 1 215
Haber 70 , 2 | 7
HirB 0 ., | A
Wickhi 4

Folget nun, wafi zu herbst ist angesiiyet worden ingemein zu
WeyermanBhuB: '

an dinckhel (in) dem groBien ackher der FriburgstraB
(nach) 23 miitt 4 me8.
an gersten (im) hinderen (ackher) 8 meS8.
an roggen so under dinckhel gmengt 2 meS8.
Fiir mich bsonder zu Engi auff 3 jucharten, namlichen an
roggen auff 2 jucharten 1 miitt 2 me8,
dinckhel uf 1 jucharten 1 miitt 6 meB, roggen 1 me8.
Zu disem allem verleiche gott sein segen!

Fblget, wal} fiir gwich3 aufl gottef segen so wol zu Weyer-
manBhuf} als zu Engi di 1656 jahrf gwachsen ist:

Dinckhel .©  garben ° 1110 b, e 188 miitt 8 meB.
Mischelkorn ' 148
Gersten . 18 16 ,,
Haber i 957 5 ,, 3
ErbB fuder 7 2 o
Wickhi . 2 I =19
Hir8 " 7 r ., 8
Werckh burden 45
Flachs . 22

Dz ist mein eigen so volget: Engi.
Mischelkorn 40 garben i (hat geben) 4 miitt 5 meB.
Roggen 111 = 8 o, T
Haber 20 ” 1 s 9

Wickhi 1 fuder | 8
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Aus weitern Aufzeichnungen ergibt sich, dass man in jenem
Jahre 1656 am 25.August mit Dreschen anfing und diese Arbeit
bis zum 11. September fortsetzte; am 13. begann die S#earbeit,
welche die Zeit bis zum 6. Oktober in Anspruch nahm; am 3. Ok-
tober war auch das Dreschen wieder aufgenommen und ohne Un-
terbruch bis zum 24. fort- und zu Ende gefiihrt worden. Der
Heuertrag im Sommer 1657 betrug zu Weiermannshaus 27 Fuder
und 5 Schlitten, in der Miihlematte im Sulgenbach 8 Fuder. Die
8 Kiihe, welche den Sommer iiber auf dem Berg gewesen waren,
tibergab Franz Giider am 3. Oktober 1657 dem Kiiher Hans Oppli-
ger zum Ueberwintern. Das Jahr darauf nahm Peter Balzli die
10 Kiihe Giiders zum Ueberwintern in Pacht. Damit begegnet
uns auf dem Weiermannshausgut neben dem Péchter auch der
Lehenkiiher, der hier bloss den Winter zubringt. Er erhilt die
notwendigen Wohnriume, Platz zur Aufbewahrung und Verar-
beitung der Milch (1677: das Milchkellerli und die Schaal) und
das notige Inventar. Er hat die Herbstweide in der Miihlematt
und auf dem Gut abzuizen und erhélt fiir den Winter Heu, Emd
und Futterstroh, das noch durch ,,Kries* gestreckt wird. Der
Pachtzins wird per Kuh festgesetzt und hiingt von der Menge des
tibergebenen Futters ab. Wiahrend Peter Balzli per Kuh 4 Kronen
bezahlte, wurde 1662 mit Michel Mahn aus dem Pfaffenmoos zu
Eggiwil das Doppelte vereinbart. Man nannte diese Kiiher spa-
ter ,,Azkiiher*; sie erwarben ihren Lebensunterhalt mit der Ver-
wertung der Milch von fremdem Vieh, mit dem sie im Winter
fremdes Futter aufizten und das sie im Sommer auf gepachteter
Alp sommerten. Um den Maitag zogen die Lehenkiiher von
Weiermannshaus auf die Alp Ramisgummen im Eggiwil, die
wahrscheinlich durch Franz Giider erworben worden ist. Sie
scheint im Laufe der Zeit abtriglicher geworden zu sein. Denn
1662 wird sie mit 12 Sommerungsrechten angeschlagen, 1677 er-
tragt sie fiir 13 Kiithe Sommerung und fiir 4 Schweine Trinki,
2 Jahre darauf wird fiir 19 Kithe S6mmerung und fiir 6 Schweine
Trianki berechnet, spiter gehen 20 Kiihe auf die Ramisgummen-
alp. Unterdessen nahm auch zu Weiermannshaus der Viehstand
zu. Als auf Michaeli 1677 Burkhard Brindli von Reutigen auf
1 Jahr zum Lehenkiiher angenommen wurde, iibergab ihm Gii-
der 30 Milchkiihe; der Pachtzins wurde auf 300 Kronen festge-
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setzt. Da an einigen Orten der Viehpristen herrscht, verspricht
der Kiiher, ,,mit den kiihnen an kein felligen berg, weder in das
Endtlibuch, Oberlandt, noch Leberbéarg, auch da nit gut waBer
_ ist*, zu fahren und keine fremden Leute zu beherbergen oder gar
in die Stélle zu lassen. Sollte trotzdem die Seuche auch bei ihm
auftreten, so wiirde der Lehenherr den Schaden allein tragen.
Dass der Besitzer von Weiermannshaus gelegentlich durch die
Viehseuche tatséchlich schwer geschidigt worden ist, beweist eine
Bestimmung im Lehenbrief vom 31. Oktober 1702 zwischen alt
Landvogt Giider und Oswald Steiner aus der Kirchgemeinde Su-
miswald. Sie lautet: ,,Und hiendben soll der lehenkhiier uBert
seinen verwanten und ihme sonst wohlbekandten leiithen nie-
mand behirbirgen, noch weniger frombdt vych stallen, al8
dardurch und auffl solcher ursach hievor ihme
Mmhhrn landvogt viel thauflend pfund scha-
den zugefiigt worden.”

Neben dem Lehenkiiher ist aber immer auch der Pichter des
Gutes da, der den Ackerbau betreibt. Am 12. Oktober 1707 ver-
lieh Emanuel Kirchberger das ganze Weiermannshausgut samt
dem Pintenschenkhaus an der grossen Landstrasse und der Miih-
lematte im Sulgenbach auf 6 Jahre an Joh. Jak. Bourquin von
Villeret, den Schliisselwirt in Bern. Dieser muss der Frau Kom-
mandantin nach ihrem Belieben ein Gemach und dem Herrn
Lieutenant Tscheer ,,das kleine, von ihme neiiw angesetzte Baum-
gartlin sambt darzu nothwendigem s. h. Bauw* iiberlassen. Er
hilt 25 Kiihe, 4 Stiere und 2 Pferde. Der Pachtzins betrigt 400
Kronen. Als aber 1712 Adam Moschberger, alt Kirchmeier zu
Biimpliz, das Lehen iibernahm, wurde der Zins auf 500 Kronen
erhoht, obschon die Wirtschaftsbesitzung und das Schldssli oder
neu erbaute Haus nicht mitverpachtet wurden.

Aus der Zeit, da Weiermannshaus im Besitz der Familie Stei-
ger war, sind 5 Pachtvertrige erhalten geblieben. Einer davon
ist ein blosser Arbeitsvertrag fiir die Zeit von Martini 1725 bis
Martini des folgenden Jahres. Christen Henni von Oberwangen,
der die Pacht 1720 angetreten hatte, war wahrscheinlich 1725 ge-
storben, worauf Oberst Steiger die Bewirtschaftung des Gutes
einem Ungenannten auf ein Jahr iibertrug. Der beziigliche Ver-
tragsentwurf, von Steigers eigener Hand, ist so interessant, dass

9
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wir wenigstens einige Punkte daraus wiedergeben wollen. Er
sagt von seinem Lehenmann: ,,Er solle samt seinen Haufi- und
DienstgenofBien ein eingezogenes stilles Lebwiisen fiihren, an Sonn-
tagen fleifig den Gottsdienst besuchen und zu allen Zeiten gut
Sorg tragen und alles in guten Treiien verrichten, alle Gefehrt ver-
mitten.

1. Solle er Lichenmann und seine Leiith guth Sorg tragen zu
Feiir und Liecht, niemahlen das Liecht ohne Lanternen auBert
dem HauB tragen, auch weder er noch die seinigen, noch fremde
bey den Haiileren oder Scheiiren Tabak rauchindt.

2. Sclle er HauBBmann pflichtig sein, alle Zaiinung in guter
warschaffter Zaunung zuzuriisten, die Griin- oder Liabhiag in gu-
ten Zeichen abzuhauen und trachten, je mehr zu pflantzen; ich
aber soll die Zaunung so wohl im trocknen als Lebholtz kauffen.

3. Im Friiling die Matten sauber butzen und wohl veribnen,
die Scheerhiduffen mit dem Holtzschlegel niderschlagen.

FleiBig zu steinen und auf eintwedere GaBen zu fiihren.

Das Korn lalen sauber jitten und butzen, wie auch die Som-
merfrucht, doch heiter vorbehalten, niemahlen noch in das Korn,
noch in die Sommerfrucht zu gehen zur Arbeit, bis das Thauw
ab ist.

Wann man zu Acher fahren thut im Friiling und Herbstzeit
allezeit ihro fiinfe anzustellen, daB selbe die Furren dem Pflug
nach wohl verhacken. Er Lichenmann solle in guten Bidermanns-
tretien schauen, daf§ der Acherbauw treiilich und fleifiig verrichtet
werde und insonderheit im Sden und Arbeiten keine Miihe
sparen.

Saamen und Zug gibe ich darzu; der Lechenmann soll aber
den Pflug selber halten.. ..

Der Lechenmann soll gut Sorg tragen zu allem Futer und
Stroh, mit solchem sparsamlich umbgehen, fleifig misten und den
s. h. Bauw fleiig mit dem BauwaBer oder wo von noéthen mit an-
derem WaBer beschiitten.

Er soll 6 Stiere fuetteren; wo ich aber mehr hitte, soll er umb
ein billiches thun; alle Herbst so ich es verlange 12 Jucharten zur
Wintersaat riisten und anséen, 12 Jucharten zur Sommersaat im
Friihling.

Den Stieren soll er das Gleck fleifig geben ohne EntduBerung.
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4. Solle der Lehenmann bey guter Witterung im Heuet,
Erndtet und Emdet Leiith anstellen und sonderlich in der Miihli-
matten, damit alles wohl und zeitlich eingemacht werde; im Heiiet
mit ihme neun und 6 Recheren, wie auch im Embdet. Dieses soll
wohl gehalten werden.

Im Troschet 6 mit ihme und die Frucht wohl austréoschen
und sauber butzen, ohne einiche Geferdt zu brauchen und ohne
Widerred, da8 an allen obangezognen Wercken nichts verabsaii-
met werde und man dann dem Wetter wolte schuldt geben.

In allen denen Wercken hat es den heiteren Verstandt, daB
nach beschafnen Dingen er Leuth genueg anstellen solle, damit
nichts verabsiumet werde und alles sauber nachen gerechet.

- 8. Der Lehenmann soll in guten Treiien vermahnt sein, zu
Hausern und Scheuren gut sorg zu tragen, bey Tag und bey
Nacht schauen, wer etwann darumb streicht, sonderlich niemandt,
wer es nur sein moge, durch die Giiter gehen zu laien, die Iehl-
baaren mir verleiden ohne Scheii bey seinen Treiien, die Thore
und Thiiren des Nachts selber schlieBen und zu mehrerer Sicher-
heit ein guten Hundt halten, darvor ich ihme zwey Miitt Haber
zustellen will.

11. Er Lechenmann soll mich allezeit fragen sechs Wochen
zuvor ob sein Lechen aus ist, ob ich ihne wolle behalien oder
nicht, und nicht vermeinen, ich solle ihne fragen.

12. So bald die Kiihe auf der Allment sind, soll der Lehen-
mann mir alle Morgen ein MaB Milch zu Haus lieffern durch seine
Magdt von dem Melchplatz weg bis so lang als die Kiihe von der
Alment gehen, das ist alten Michelstag.*. ...

Zu seiner ,.ehrlichen Besoldung® und zu seinem Unterhalt
erhilt der Lehenmann Behausung, 10 Miitt Korn, 6 Miitt Haber,
84 Kronen, fiir 4 Kiihe Sémmerung und 2 Winterung, ,,das Obs
alles auBert Gravion, Zahmkirsen und Thierlibaum*“ und die
Hilfte Eicheln. In der grossen Kiiche muss er dem Kiiher Platz
zum Késen einrdumen.

Vielleicht besorgte dieser Unbekannte die Bearbeitung des
Gutes auch noch das folgende Jahr. Auf Martini 1727 wurde
Niklaus Blaser von Oberdiessbach fiir 6 Jahre Pachier; der Pacht-
zins wurde ihm, als Oberst Steiger die Rdmisgummenalp ver-
kaufte, von 400 auf 340 Kronen herabgesetzt. Im Herbst 1733
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folgte fiir 3 Jahre Hans Kich von Buchsee, bisher Lehenmann zu
Stuckishaus, und auf Martini 1740 trat Niklaus Dietzi, Notar und
Burger zu Bern, das Lehen auf 6 Jahre an. (Pachtvertrige im
Actenband Tom. XXIV.) Von einem Lehenkiiher neben dem Le-
henmann ist jetzt nicht mehr die Rede.

Es wiare verwunderlich, wenn nicht auch etwa Anstinde ent-
standen wiren zwischen Lehenherrn und Pichter. So hatte z. B.
Niklaus Blaser in der Scheuer ein Tragtrim iiber der Heubiihne
entzwei gesigt und dadurch den Dachstuhl bedeutend geschwiicht.
Er musste es durch ein neues wihrschaftes ersetzen und die Au-
genscheinskosten des Bauamtes iiber sich nehmen. (Bauamt-Pro-
tokoll 1730—1742; S. 42.)

Seit 1740 fehlen weitere Pachtvertrige. Bis dahin wurde dem
neu aufziehenden Lehenmann das Heu auf den Biihnen durch
einen besondern Messer vorgemessen, wurden die ihm iibergebe-
nen Strohgarben gezihlt, wurde ihm Schiff und Geschirr laut
einem Spezialverzeichnis iiberlassen; doch ist jetzt ,,alles ziemlich
schlecht und ausgebraucht”. Noch immer werden im Herbst 12
bis 15 Jucharten zu Wintergewiichs und im Friihling ebensoviel
zu Sommergetreide angepflanzt, und immer noch besteht der Zug
auf dem Weiermannshausgut aus ,,3 Paar gar schoner Stiere®.

[II. Das Wirtshaus zu Weiermannshaus.

Infolge des Gesetzes iiber das Wirtschaftswesen vom 13. Juli
1833 wurden die rechtlichen Grundlagen der einzelnen Wirtschaf-
ten einer Untersuchung unterzogen. Durch Regierungsratsbeschluf;
vom 26. Dezember jenes Jahres wurde auch das Weiermannshaus-
Wirtshaus im Stadtbezirk Bern obenaus, Nr. 136 Holligen Drittel,
als Gasthaus weiter anerkannt und dieser Beschluss ,,durch un-
vordenkliches Herkommen‘ begriindet. (Manual des Regierungs-
rates 17, S. 53ff.)

Mit dieser Begriindung hat man damals das Richtige getrof-
fen; denn tatsichlich war zu Weiermannshaus seit unvordenk-
lichen Zeiten Wein ausgeschenkt worden. Nur miissen wir auf
das eigentliche Weiermannshausgut zuriickkehren, wie es aus
dem Besitz des Obern Spitals in Privathinde iibergegangen ist,
wenn wir auf die Geschichte des Wirtshauses an der Murten-
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strafe am Rand des Bremgartenwaldes etwas niher eintreten
wollen.

Es ist moglich, dass schon das Spital dort Wein ausschenken
liess. Sicher wissen wir von Seckelmeister Hans Steiger, dass er
zu Welermannshaus Wein einlegte, den er vielleicht nicht allen
zu trinken vermochte. Augustin Schliissel, der geschworne Liu-
fer und Bospfenniger auf dem Lande, kam im Jahre 1550 mit ihm
in Konflikt, als er das Recht beanspruchte, den zu Weiermanns-
haus eingelegten Wein zu schitzen und davon den Bospfennig zu
beziehen. Steiger anerbot sich, allen Wein, den er daselbst ein-
legen wiirde, durch die stiddtischen Ungelter und Bo6spfenniger
schiitzen zu lassen und davon wie andere eingesessene Burger Un-
geld und Bospfennig zu entrichten. Der Rat trat darauf ein und
verpflichtete ihn und seine Nachbesitzer durch Entscheid vom
29. Oktober ,,wann wyn daselbst zu Wyerman8huf} ingleit wirt",
dies den stidtischen Beamten anzuzeigen. (Orig.-Urkunde im
Actenband Tom. XIXa, Bl. 105/106.)

Im Jahre 1643 vergrdsserte der Welsch-Seckelmeister Franz
Giider das Weiermannshausgut, indem er nordlich des Stadtbachs
Fuss fasste. Er erwarb um 800 % den sogenannten Wiggiswinkel
am Bremgarten zwischen dem Galgenfeld im Osten und dem Zie-
gelacker im Westen. Im folgenden Jahr loste er die darauf haf-
tende Zehntpflicht mit 100 & von der Stift ab. (Stadtarchiv. Ur-
kunde Nr. 1153. Unteres Spruchbuch RR, 192b.) Vielleicht hat
schon er oder dann sein Sohn ein kleines Gebidude auf diesem
Grundstiick auffiihren lassen. Jedenfalls erscheint es 1667 durch
einen Weg mit dem alten Gutshof in Verbindung stehend.

In diesem Stockli treffen wir nun zu Ende des 17. Jahrhun-
derts eine eigentliche Pintenschenke an, als deren Wahrzeichen
spiter ein schlankes, hohes Tannli erscheint. Im Jahre 1697
hatte die Ohmgeldkammer die Rechte und Konzessionen ,,deren
so vor der statt und nechst herumb wein ausschenckend® zu un-
tersuchen. Zu seinem Behelf liess Landvogt Giider die oben er-
wihnte Urkunde vom 29. Oktober 1550 vorweisen. Von dem
Ambeiler zu Biimpliz vernahm man, dass er seit einiger Zeit die
Weinschitzung besorgt und dafiir auch den Lohn erhalten, aber
seit Galli letzthin das Ohmgeld nicht mehr bezogen habe. Darauf
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beschloss die Kammer, genannter Ambeiler habe sich in Zukunft
des Weiermannshausgutes nicht mehr anzunehmen; Schatzung,
Ohmgeld und Bospfennig seien in Zukunft wieder durch die
stidtischen Organe zu besorgen. ,Betreffendt aber dasjenige,
daf der wein nicht mehr am alten orth in Weyermanshauf), son-
dern zu auBlerest des gutts gegen dem Bremgartenholtz in einem
stocklin debitiert wirt, habend Mehhrn. iiber solchen transport
deB rechtens von einem orth zum anderen nichts decidiren, son-
dern ihne herren landtvogt Giider umb solche permission zu er-
langen vor Mghrn. und Oberen weisen wollen, inmassen solches
in effect zu setzen ihme iiberlafen und zu dem endt gegenwertige
erkandtnuf schriftlich eingehendiget worden.“ (1697, Mai 22.
Actenband Tom. XIXa, Bl. 107.) Man liess also den Spruch von
1550 stillschweigend als Wirtschaftskonzession gelten und bean-
standete bloss die eigenmiichtige Uebertragung des Wirtschafts-
rechtes auf ein anderes Lokal. Ob Giider die Bewilligung nach-
triglich einholte, wissen wir nicht. Da er damals Vogt zu Nidau
war, wird er die Wirtschaft in Pacht gegeben haben.

Es ist erwihnt worden, dass 1707 das Weiermannshausgut
samt dem Pintenschenkhaus an Joh. Jak. Bourquin, Wirt zum
Schliissel, verpachtet worden ist. Vielleicht hat dieser die Wirt-
schaft nicht selbst betrieben, da 1713 eine Amrei als diesmalige
alte Wirtin genannt wird.

Unterm 19. Januar 1713 verliech Emanuel Kilchberger ,.das
drauBlen zu Weyermannshau8 an der grofien Landtstral by dem
Brembgarten wesende Pintenschenckhauf auf 3 Jahre dem
Lieutenant Johannes Hostettler, ,,eigentlich gebiihrtig in der Kilch-
hori Wahleren, aber von Jugendt auff erzogen zu Oberbalm®“. Er
erhilt ,,denjenigen Theil vom Gebéiiiw, so gegen dem Feldt und
Bern stehet, mit allen darzu gehorigen Gemachen in beiden esta-
gen*, Stallung und Keller mit 3 grossen Lagerfissern, wihrend
sich Kirchberger das vierte und kleinste vorbehilt, dazu einen
binter dem Hause liegenden Garten. Als jiahrlicher Pachtzins wer-
den 60 < vereinbart. Das kann nun nicht mehr das alte Stockli
sein; es ist wahrscheinlich, dass Kirchberger nicht nur das
Schlossli zu Weiermannshaus, sondern auch das Wirtschaftsge-
biude neu erbaut hat. Aus dem Pachtvertrag heben wir 2 Punkte
heraus, die fiir das damalige bernische Wirtschaftswesen kenn-
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zeichnend sind und auch in spétern Vertragen Aufnahme fanden.
Dem Lehenwirt ist zugelassen, allen Wein, den er debitieren zu
konnen glaubt, selbst zu beschaffen, ,,jedoch mit dieser heiteren
insinuation und Einscherpfung, da8 er umb seines selbst eigenen
Nutzens willen sich allezeith mit gutem Wein verseche, um die
Giste an sich zu ziechen und wohl empfachen zu kénnen.” Wei-
ter wird er ermahnt, ,,in ansechen etwann darreichender Speif
nicht zu excedieren, noch iiber das Mis zuschreiten, sonderen sich
diBfahls Mrghrn. und Oberen Ordnung gemés zu conformieren,
damit er in keiner Versprechung stande, noch Gefahr der Straff
zu besorgen habe, dann sonsten er dif Ohrts umb alles selbsten
Bescheidt und Antwort zu geben pflichtig sein soll. Und hierbey
ist ihme auch noch heiter und auBtruckenlich reserviert und ver-
botten worden, daff er an den Sontagen vor vollendeter Abendt-
predig im Winter und Kinderlehr im Sommer niemandem weder
zu eBen noch zu trincken auffstellen solle, uBert etwann durch-
reisenden Persohnen.

Johannes Hostettler trat erst 1717 von der Pacht zuriick.
Sein Nachfolger wurde Bendicht Imhof, der von 1723 an einen
jihrlichen Zins von 80 < bezahlte. Um den nimlichen Betrag
erhielt Johannes von Siebenthal von Saanen die Wirtschaft von
Oberst Steiger zu Martini 1726 vorerst auf 3 Jahre; als der Pacht-
vertrag am 3. Mai 1729 auf weitere 3 Jahre verlingert wurde,
musste sich der Pichter aber eine jihrliche Steigerung um je 5 &
gefallen lassen. Auf Martini 1746 trat der alte Schuhmacheren-
wirt Niklaus Reichenbach, auch ein Saaner, die Wirtschaft auf
6 Jahre um den Zins von 120 < an. Er folgte auf Louis Verrot
von Muntelier, der 1740 als Wirt genannt wird. Erhalten geblie-
ben ist auch der Pachtvertrag auf 3 Jahre vom 5. September 1752
zwischen Christoph Steiger und Johannes Schaller von Buchsee
um den Jahreszins von 150 Taler. (Nach dem Verhiltnis 5 Taler
= 6 Kronen betrug nun der Zins 180 <.) Eben damals wurde
die Stallung neu erbaut. (Lehenbrief im Actenband Tom. XXIV.)
Das Wirtshaus soll nach Gruners Chronik am 21. Februar 1750
infolge Verwahrlosung verbrannt sein.

Trotz den oben mitgeteilten Bestimmungen in den Pachtver-
tragen mussten sich die Lehenwirte gelegentlich vor der Ehrbar-
keit verantworten wegen ,,Unfuegen mit Geigen, Danzen und
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Keiglen*, wegen Wirten an Sonn- und Festtagen wihrend des
Gottesdienstes usw.

Karl Friedrich von Steiger, an welchen die Wirtschafts-
besitzung 1785 gefallen war, nahm von einer weitern Verpachtung
Umgang. Er brachte sie am 19. Mai 1786 an einer 6ffentlichen
Steigerung zum Verkauf. Kiufer wurde um 28,000 ¥ und
15 franz. Dublonen Melchior Weber von Ochlenberg, Lehenwirt
zum Goldenen Adler in Bern. Er erwarb das Pintenschenkhaus
samt zudienendem Wirtschaftsrecht, Scheune und Ofenhaus, Gar-
ten, Einschlag und Acker, alles in einem ungefihren Halt von
10 Jucharten. Im Kauf inbegriffen waren auch sidmtliche dem
bisherigen Lehenwirt Arn pachtweise iiberlassenen Effekten.
(Kaufbrief im Actenband Tom. XIXa.)

Der neue Besitzer liess den Tanzsaal iiber dem Schopf neu
bauen. Bei diesem Anlass trieb die altschweizerische Sitte der
Fenster- und Wappenschenkung eine ihrer letzten Bliiten, indem
Freunde und Kollegen Webers ihre geschliffenen Wappenscheiben
in seine neuen Tanzsaalfenster stifteten. Es waren folgende
13 Scheiben #):

1. Wappen von Johannes Herrenschwand von Kirchlindach,

Wirth zu Biimpliz, und Barbara Vogel, Anno 1788.

2. Wappen von Jakob Marti, Wirth zu Alchenflii, Frau Elisa-

beth Liidi, 1788.

3. Wappen von Fritz Wibmer, Klosterliwirth, und Frena Hot-

ler sein Ehgemal, A° 1788.

4. Wappen von Johannes Riidi, Schermen Miiller, und Frau

Elsbeth Kuentz, 1788.

5. Wappen von Jakob Ingold von Betenhausen, Wirth in dem

Briaterhaus in Bern, 1788.

6. Wappen von Samuel Niffenegger, Wirth zu Frauen-Cappelen,
und Madlena Higy, sein Ehgemal, 1788.

*) Wir zitieren nach dem Revers der Antiquarischen Kommission,
welcher die Scheiben am 13. Oktober 1881 durch den Gemeinderat zur Auf-
stellung in der kulturhistorischen Sammlung iiberlassen wurden. Laut Fest-
stellung von Herrn Direktor Dr. Wegeli befinden sich mit Ausnahme der
letzten, welche schon damals beschadigt war, noch alle im Historischen
Museum. Vergl. nun: Die Schliffscheiben der Schweiz, von Dr. A. Staehelin-
Paravicini, wo diese Scheiben ndher beschrieben sind.
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7. Wappen von Niklaus Aebi, Lieutenant, Wirth zu Kirchberg,
1788.

8. Wappen von Emanuel Roschi, Sohn, und Anna Barbara in
der Miihle, 1788.

9. Wappen von Johannes Iseli, Leuenwirth zu Jegistorff, Dra-
gonerwachtmeister, A° 1788.

10. Wappen von Joh. Heinrich Blauner von Dieneken, Kanton
Basel, difmaliger Firber zu Marzili bei Bern.

11. Wappen von Christian Guggisberg und Barbara Schallen-
berger, dismal Gastgidb bey drey Konigen *) in Bern, 1788.

12. Wappen von Christian Biihler, Wirth zu Kehrsaz, A° 1788.

13. Wappen von Herrn Niklaus Joost, Dragonerlieutenant und
Handelsmann in Langnau, Frau Maria Brumm, sein Ge-
mal, 1788.

Schon am 7. September 1789 verkaufte Melchior Weber die
Wirtschaftsbesitzung an Christian Schmid aus der Herrschaft
Niedermuhlern, der auch Lehenwirt zum Goldenen Adler in Bern
war. (Kaufbrief im Actenband Tom. XIXa.) Dieser fand nach
4 Jahren vorteilhafter, die Wirtschafi wieder zu verdussern und
sie als Lehenwirt weiter zu betreiben. Einen Kiufer fand er in
Joh. Rud. von Steiger, dem nunmehrigen Besitzer des Weier-
mannshausgutes. Laut Kaufbrief vom 5. August 1793 (Beilage
zum Kaufbrief von 1821) wurde ein Kaufpreis von 10,800 < oder
36,000 & und ein Trinkgeld von 32 neuen Dublonen vereinbart.
An Wirtschaftsraumlichkeiten werden erwiithnt: die untere Gast-
stube, die Stube iiber der Kiiche, der alte und der neue Saal, die
untere und die obere Sommerlaube; das darin befindliche, sehr
bescheidene Wirtschaftsmobiliar wird mitverkauft. Christian
Schmid ##) verspricht fiir die niichsten 6 Jahre einen jihrlichen
Pachtzins von 340 <.

*) Heute ,,Sternen“ an der Aarbergergasse.
*%) Er hatte beim Uebergang unter Pliinderungen zu leiden. Unterm
12. April 1798 reichte er deshalb ein Gesuch um Erlass des Ohmgeldes ein.
Eine weitere Petition aus dem Jahre 1801 hat folgenden Wortlaut:
Biirger Prisident!
Biirger Municipalen!

Ganz unerwartet — und ohne vorher auf-
gefordert worden zu seyn — erhielte der unterschriebene Petent von Ihrem
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So war in den 80 Jahren seit 1713 der Zins von 60 auf 340
Kronen angestiegen. Jchannes Wahli von Bolligen, welcher die
Wirtschaftsbesitzung 1818 in Pacht nahm, bezahlte sogar 500 .
Diese Zahlen lassen leicht erkennen, dass sich die Weiermanns-
hauswirtschaft einer zunehmenden Kundschaft erfreute. Dazu
mogen neben dem guten Wein und der Tiichtigkeit der Wirte die
Néahe der Stadt und die giinstige LLage an der grossen Landstrasse
das ihrige beigetragen haben.

IV. Die Weiermannshausteiche und ihre Trockenlegung.

Wo lagen der Teich oder die Weiher, welche dem Weier-
mannshausgut den Namen gegeben haben? Sigmund Wagner
und S. R. Walthard sahen wahrscheinlich noch die trockenen Bas-
sins der zwei grossern Teiche. Spiter sind auch die letzten Spu-
ren verschwunden.

Durch das ganze Weiermannshausgut zog sich, im alten Erb-
lehen im Westen beginnend und 6stlich an der Freiburgstrasse
endigend, eine nach Osten schmiler werdende Mulde, deren Ver-
lauf heute infolge der Bahnlinien mit ihren Dammaufschiittungen

Weibel den 27ten dies den gedrukten und mit einer Bedrohung begleiteten
Befehl, den 28ten dito in dem Tellbureau eine noch schuldig seyn sollende
Munizipalitiatstell von weniger nicht als dreyBig Franken, in der Qualitat
eines Lehenwirthen zu Weyermannshaus, zu bezalen, da Er doch schon den
11ten July 1798 16 Franken entrichtet, und auf Michaeli 1799 von dieser
Wirtschaft abgezogen, und seither im Privatstand lebt.

Ohngeacht der beym Uebergang durch Pliinderungen aller Arten, die
sich weniger nicht als auf 7500 Franken belaufen, erlittenen Verliirsten,
darmit des Petenten vorher mit saurer Mithe und Arbeit gesammelten Gliiks-
giiter auf einmal verschwunden sind, und aus dem wenig iibrig gebliebenen
seither dringende Schulden abgefiihrt hat, macht Er sich anheischig, die
Ursteuer so wie jeder andere Mittellose zu bezalen, und darmit schmeichelt
sich derselbe, Sie, Biirger Municipalen! werden sich darmit beniigen, da Er
sich von selbsten zu Abfithrung derselben anbietet.

Republikanischer Gruff und Respekt, Der Petent, ,
Christian Schmid.
Der VerfaBer
Bern, den 30ten Aprill 1801. Bachmann, Not.

Wir kennen seinen Nachfolger nicht. Auf Martini 1814 i{ibernahm
Jakob Lortscher die Wirtschaft. Fiir die Kriegssteuer von 1815 schitzte er
sich mit 10 Fr. fiir ein Einkommen von Fr. 1000.— ein.
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nicht mehr so gut iiberblickt werden kann. Auf dem noérdlichen,
zu der Mulde sanft abfallenden Hang floss der Stadtbach in einem
kiinstlich angelegten Bett dahin, zugleich die Grenze des Gutes
bildend.

Im 16. Jahrhundert enthielt die Mulde drei hintereinander
liegende und miteinander in Verbindung stehende Teiche. Sie
wurden aus zahlreich auftretenden Quellen gebildet; der Abfluss
wandte sich dem Holligenweiher zu. Infolge ihrer tiefen Lage
standen sie kaum jemals mit dem Stadtbach in Verbindung. Als
erster hat wohl B. L. Messmer in einem seiner zahlreichen Gut-
achten die Vermutung ausgesprochen, diese Weiher mochten
einem besondern Aufseher anvertraut gewesen sein, der auf der
nahen Anhohe gewohnt und das umliegende Land unter dem Na-
men Weiermannshausgut als Lehen des Reiches besessen habe.

Zwei hier anzufiihrende Urkunden diirften Anhaltspunkte
iiber den Ursprung und das Alter des Gutes ergeben. Aus den
spater zu erwihnenden Nachrichten iiber die Trockenlegung geht
hervor, dass die Abteilung in drei Weiher eine kiinstliche gewesen
sein muss, welche ohne Zweifel im Interesse der Fischzucht vor-
genommen worden war. Frither muss die ganze Mulde von
einem sehr langen Teiche erfiillt gewesen sein, der schon einem
kleinen See zu vergleichen war. Nun hatte unterm 1. Mirz 1235
Konig Heinrich von Hohenstaufen, Rektor von Burgund, fiir ge-
leistete und noch zu leistende Dienste seinem getreuen Peter (von
Bubenberg), Schultheissen zu Bern, den vor der Stadt gelegenen
Weiher oder See (vivarium sive lacum nostrum situm ante civi-
tatem) zu Lehen gegeben. (Fontes 2, 145.) Und am 14. August
1338 verkaufte die Stadt Bern ihrem Schultheissen, Ritter Hans
von Bubenberg, um 10 ¥ ,ein stiuk unser almende, gelegen zem
wyer von Bubenberg indrent dem hage, als das mit
marchsteinen wz uBigezeichnet und ufigescheiden. (Fontes 6,
427. Welti, Das Stadtrecht von Bern I, 201.) Halten wir diese
beiden Tatsachen mit jener friiher erwihnten Schenkung der von
Hans und Richard von Bubenberg an ihn gefallenen grossen
Matte durch Peter von Krauchtal vom 16. Januar 1425 zusammen,
so scheint daraus hervorzugehen, dass jener Weiher oder See von
1235 mit dem ,,Bubenbergweiher* von 1338 identisch ist. Das
stidtische Vieh, welches 1383 in das Acherum (in die Eichelmast)
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zu Weiermannshaus und im folgenden Jahre daselbsthin auf die
Weide ging, diirfte auf der frithern Allmende geweidet haben, die
nun einen Teil des Bubenberggutes ausmachte. Acherum gab es
in dem 1412 genannten Weiermannsholz, dessen Rest im 16. Jahr-
hundert als Eichwildli ein Bestandteil des hintern Gutes war. Die
Bezeichnung Weiermannshaus muss entstanden sein, nachdem fiir
den Lehenmann, der neben der Landwirtschaft zugleich die Wei-
her besorgte, auf der Hohe ein Haus erbaut worden war.

Die drei Weiher erscheinen zum erstenmal in den Verkaufs-
urkunden von 1531/32. Aus der vom 21. Mirz 1531 ergibt sich,
dass die Marche zwischen dem eigentlichen Weiermannshausgut
und dem Erblehen quer iiber den westlichsten, grissten, hiniiber-
ging, so dass dieser also beiden Giitern gemeinsam war. Auch
ither den mittleren Teich hintiber verhef zu der Zeit, als Weier-
mannshaus in getrenntem Besitz war, eine Marche. Die beiden
westlichen wurden aber ganz dem Besitzer des hintern Gutes
tiberlassen, und nur der kleinste war im vordern Gute inbegriffen.
Da alle drei Weiher miteinander in Verbindung standen und der
Abfluss des untersten in den Holligenweiher floss, ist die Bestim-
mung begreiflich, wonach der Besitzer des hintern Gutes, wenn er
seine Weiher zum Fischen auslassen wollte, diese Absicht den
Besitzern der untern 8 oder 14 Tage zuvor ankiindigen musste,
,.damit sy sich ouch versichen und bewaren konnindt“. Es war
gebriuchlich, die Teiche alle drei Jahre zu fischen, wobei man sie
auslaufen liess; die Abteilung in drei Weiher diirfte ermog-
licht haben, jedes Jahr einen zu fischen, was jedenfalls noch dem
Obern Spital ganz gelegen sein mochte. Der schon 1531, nach-
dem die Reformation den Bedarf an Fastenspeisen bedeutend re-
duziert hatte, zum Ausdruck gekommene Gedanke einer allmih-
lichen Zufiillung des grossten Weihers ist aus unbekannten Griin-
den damals nicht zur Ausfiihrung gekommen.

Die Austrocknung der Weiher wurde im Jahre 1620 durch
Wilhelm Fels an die Hand genommen. Im Juli jenes Jahres ver-
wendete er zum erstenmal seine Heuerleute mit 45 Tagwerken
dazu, im Weiher zu graben. Bald stellte er auch eigentliche
Graber (Friesen) an, zu denen im nichsten Winter noch andere
Arbeitsleute kamen; so beschiiftigte er z. B. seinen Rebmann
Jaqui mit einem Schulmeister. Im untern Weiher arbeiteten vor
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Lucie 1621 wihrend 5 Wochen 1 bis 5 Arbeiter, mit denen eine
Woche lang 4 Friesen beschiftigt waren; die Gelegenheitsarbeiter
wurden mit 3 bz. entschidigt, wihrend die Friesen einen Taglohn
von d bz. erhielten. Vier Weiber, die im folgenden Jahre Weiden
auszogen, erhielten infolge der teuren Zeit eine Lohnzulage. Die
Arbeiten erstreckten sich mit Unterbrechungen bis in den Mai
1626; sie betrafen in erster Linie die Erstellung eines geniigend
grossen Abzuggrabens in der Matte des Ammanns zu Holligen,
(d. h. des damaligen Besitzers des Schlossgutes H., Pauli Wyer,
Ammanns von Biimpliz), und Auffiillungsarbeiten im untersten
Teiche. Aber auch Arbeiten am grossten Weiher werden erwihnt.
Die Ausgaben, iiber welche Wilhelm Fels Buch fiihrte, beliefen
sich in dieser Zeit auf 225 <. (Rdédeli des W. Fels im Actenband
Tom. XXIV.) Wir nehmen an, damit sei vorerst der unterste
Weiher trocken gelegt worden.

An die Trockenlegung der beiden obern Weiher trat IFranz
Giider im Oktober 1628. Er stellte zu dieser Arbeit den Friesen
Hans Hess an. Vorerst entrichtete er ihm fiir das Durchgraben
eines Tentsches 4 <. Dann berichtet er selbst: , Denne hab ich
imme verdinget ein hauptgraben durch den gantzen wyer zema-
chen. Sol under dem underen tintsch bim fahl anfachen. Bis
zum oberen tentsch sol der graben 5 schuch syn und in réichter
erforderlicher tiefe; vom oberen tintsch den wyer uf soll der gra-
ben von 3 bis zu 5 schuyen breyt syn, auch in richter tieffe; giben
vom underen theyl, da grien ist, vom klaffter 5 Lucern schilling,
vom oberen 5 kriitzer......

Den 3. Novembris mit Hans Heflen dem greber abgrichnet.
Het unden ufen biB an oberen wyer 17 schniier und 3 klafter,
jede zu 5% klafter per 8 schuch, thut 95 klafter per 5 Lucerner
schilling, facit 6 < 8 bz.

Der ober wyer hat 187 klafter per 5 kriitzer, thut 9 < 8 bz.
Summa 15 < 16 bz.“

Dass wir es hier mit den beiden obern Weihern zu tun haben,
geht auch aus der Urkunde vom 21. Mirz 1531 mit aller Deut-
lichkeit hervor, laut welcher sie aneinander stiessen. Ihre Linge
lasst sich mit den eben mitgeteilten Angaben ermitteln. Demnach
mass der kleinere 95>8><0,293 m = zirka 220 m, der grissere
187 X8<0,293 m = zirka 435 m.
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Damit war vorldufig dem Wasser ein Abfluss geschafft wor-
den. Im fernern mussten die Dimme vollstiindig abgetragen und
die Weiherboden ausgeebnet und fiir die Kultur zubereitet wer-
den. Ueber einen Teil dieser Arbeiten schloss Giider am 7. Januar
1629 mit Meister Hans Hess ein neues Verding ab. Er schreibt
unter jenem Datum: ,,Eodem die hab ich imme verdinget den
tentsch zuschlySen umb 25 < volgender maBen zu machen
exacté:

Erstlichen soll er den dentsch schlyB8en, die mutten ordenlich
abstichen, besonder thun und an notwendige orth harnach setzen,
die steinen und was unniitz und grob ist in dz loch werfen und
daflelbig harnach ordenlich verfiillen, den herd allen ordenlich
unden und oben wo es von noten stofen und alles eben verfiillen,
dergestalten dz es alles vom brunnen har nitsich halde, auch bey-
dersyts gagen dem bach halde, damit es moge gewileret werden
und dz wafler zu beyden sytten in den bach ablauffen moge.
Denne soll er dz ugeworfen grien dem gemachten bach nach in
oberen wyer wo es thunlich hinstoflen, die (stein) so dem grofien
wyer nach ligen an nutzliche orth setzen, den alten graben zu
oberst verfiillen, dz alte port abstichen und es alles haldacht
machen, desglychen den graben gigen der frauwen von Miilenen
verfiillen, abstichen und auch haldicht machen, wie imme ver-
zeygt, bis zu den brunnquellen, da der fiirlauf (leichter, fiir kiir-
zere Zeit aufgeschlagener Zaun) gmacht gsin. Denne sol er die
stock bey den groflen brunnquellen versencken und dergstalten
mit herd verfiillen dz es auch halde, und volgends bey dem imme
verzeygten gweel ein tentschin machen, damit der selbige brunnen
zu wiBleren moge uftriben werden, alles warschaft.* Man sieht,
die zahlreichen Quellen, welche die Weiher gebildet hatten, traten
nun zutage. Sie wurden zur Wisserung in Aussicht genommen
und in einem Bach abgefiihrt.

Hans Hess besorgte diese Arbeiten nicht mit dem Eifer, wie
Giider wiinschte. Er arbeitete mit einem Gespanen und war fleis-
siger im Geldholen als in der Arbeit. Am 3. Februar machte ihm
Giider den Vorwurf ,,dz sy stitz gdlt nemmen, aber gar schlicht
wirchind, da ich zwar willig gnug sige; si s6llind mich aber nit
beschilen, sonder dz verding uBmachen®; aber als er ihm am
17. Februar eigentlich die letzte Rate bezahlte, musste er feststel-
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len, dass noch nicht der vierte Teil des Werks verrichtet sei. Als
darauf Hess die Arbeit iiberhaupt verliess, schloss Gilider am
2. April mit einem andern Gréber ein neues Verding zur Vollen-
dung des Werks ab. Die 16 Kronen, welche er diesem versprach,
hoffte er von Hess zuriickzuerhalten. (Ro6deli Franz Giiders im
Actenband Tom. XXIV.)

So war wohl die Trockenlegung der Weiermannshausteiche
durchgefiihrt, als Franz Giider im Herbst 1629 als Gubernator
nach Aelen zog. Die in einer unbekannten Zeit kiinstlich errich-
teten Didmme waren zur Hauptsache abgetragen und die alten
Weiherboden dienten fortan der Kultur. Immerhin zeigt der
Grundriss des Stadtbaches von Abraham Diinz aus dem Jahre
1667 noch einen kleinen Rest des mittleren Weihers; es diirfte
eben ein zur Wisserung belassener Sammler gewesen sein.

V. Weiermannshaus und der Kiingsbrunnen.

Der Bach, welcher nun das Weiermannshausgut durchfloss,
stand in enger Beziehung zum Kiingsbrunnen, ja, dieser wire ohne
jenen ,nur ein toter Leib* geblieben.

Es ist bekannt, dass im Jahre 1585 dem Pfarrer Niklaus
Strasser von Stallikon gelang, durch eine kiinstliche Wasser-
maschine den tiefliegenden Kiingsbrunnen aus der Brunnmatte
in die Stadt zu leiten, eine Arbeit, die man schon 100 Jahre friiher
und spiter nochmals vergeblich versucht hatte. Die neue Ein-
richtung bestand zur Hauptsache aus einem Pumpwerk, welches.
das Quellwasser in eine in der Insel-Kreuzmatte gelegene Brunn-
stube trieb, aus welcher es dann in die Stadt zu fliessen vermochte.
Die Kraft zum Betrieb des Pumpwerks im Kiingsbrunnenhaus
wurde durch den von Koéniz herfliessenden Bach geliefert, der
durch eine Zuleitung aus dem Stadtbach verstirkt wurde. (Vergl.
den Grundriss des Stadtbachs von 1667.) Viel wichtiger als der
Koénizbach und die Stadtbachzuleitung war aber der aus dem
Weiermannshausgut zufliessende Bach. Er bot den grossen Vor-
teil, dass er nicht zugefror, wihrend der Koénizbach bei grosser
Kilte gefror und oft verunreinigt wurde. Der Name Warmbichli
ist ihm denn auch bis heute geblieben; haufig trifft man auch die
Bezeichnung Trieb- oder Warmbiéchli.
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Am 11. Oktober 1638 zeigte Seckelmeister Giider vor dem
Rate an, dass in der Holligermatte iiber das aus seinem Gut zum
Kiingsbrunnen fliessende Béchlein zwei Briicklein erstellt worden
seien; nun sei aber der Graben mit Kraut und Weiden verwach-
sen und die Briicklein seien eingesunken. Durch das dadurch
bedingte Riickwirtsstauen des Wassers werde ihm bedeutender
Schaden zugefiigt. Bauherr Haas erhielt den Auftrag, den Graben
wie von Alter her zu o6ffnen und die Briicklein wieder zu erheben,
»wil es ia biilich, daf} der den nutz auch den kosten habe®”. (Rats-
zettel im Actenband Tom. XIXa, Bl 110.)

Am 24. April 1643 verfiigte der Rat: Da friiher beim Kiings-
brunnen 6 Pumpen gewesen, nun aber bloss 2 im Betrieb seien und
sich Mangel an Wasser zeige, sei derselbe wieder mit moglichst vie-
len Pumpen und genugsamem Wasser zu versehen. Gleichzeitig
wurde Meister Hans Rickli angewiesen, sich bei dem Werk einzu-
finden. Da er sich eben mit dem Gedanken trug, wegen Arbeits-
mangel die Stadt zu verlassen, erhieit der Schaffner im Interla-
kenhaus Befehl, ,imme Rickli fiir ein kraffttifeli und zur pa-
tientz*“ 6 Mitt Dinkel auszurichten, und Bauherr Freudenreich
wurde ermahnt, ,,damit nit die kunst mit meister Hans Rickli ab-
sterbe, so solle er inn fiir sich bescheiden, imme bevelchen, dz er
sich under den jungen meistern zimmerhandtwercks umbsechen,
welcher am tugentlichsten zu erlehrung seiner kunst sein wurde,
damit demnach derselbe imme iibergeben und durch inne giehrt
werde”. (R.M. 86/414. 415.) Unterm 28. Dezember gleichen
Jahres und 7. November 1645 wurde neuerdings mit Nachdruck
auf die Wichtigkeit des Kiingsbrunnenwerks hingewiesen. (R.M.
88,/120. 92/220. Pol.-Buch 6, 86.)

Am 23. September 1647 erstattete eine Kommission Bericht
iiber einen vorgenommenen Augenschein und machte Vorschlige
zur Verbesserung des Unternehmens. An Quellwasser sei kein
Mangel vorhanden; dass aber in den Stadtbrunnen oft Mangel
herrsche, daran ,,kan kein andere schuld sein, dann daB8 daSBelb
nit gnugsam tribwasser hat, so uff die reder gebracht kan werden.
Damit nun deBelben gnugsam dahin gefiihrt undt dif8 werck be-
stendig undt ohne verneren mangel an wasser fortgehen undt er-
halten werden mochte, vermeint hr. Rickli das beste mittel zesein,
wan der weyer zu Holligen widerumb uffgestelt werden mochte,
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darinn vil brunnquellen undt also, weil es warm wasser, darus
bestendig sommer undt winterszeit gnugsam tribwasser zebekom-
men were, da hingegen der bach so von Kiinitz har uff die miili
zu Holligen laufft, kalt wasser, so winters zeit offt gar zeboden
gfriert undt vil wust ynherfiihrt, den auch die buwren von Kiinitz
alle wuchen 24 stund zu wisseren nemmendt undt deBwegen das
werck umb soviel stillstahn miiBte.

So nun Ir. Gn. die uffstellung gedachten weyers gutheien
wurdindt, miiite bevorderst undt unveryogenlich derselbe, wie
zugleich der graben in Weyermansgut gerumbt werden, damit die
warmen brunnquellen darinn widerumb getffnet undt das wasser
desto besser seinen furth undt zug haben mochte.* |

Da diese Arbeiten notwendigerweise noch vor Einbruch des
Winters vorgenommen werden sollten, aber grosse Kosten verur-
sachen wiirden, schligt die Kommission ihre Ausfiihrung durch
das Gemeinwerk vor. (R.M. 97/306. Pol. Buch 6, 119a. Aller-
lei Bedenken und Fiirtrig Band 5, S. 117—120.) Obschon der
Rat diese Vorschlige genehmigte, ist es fraglich, ob sie ausgefiihrt
wurden; dagegen wurde die Rdumung des Holligenweihers am
9. November 1654 ins Werk gesetzt.

Die Vennerkammer erteilte unterm 21. Juni 1664 dem Bau-
herrn Hackbrett Befehl, den im Weiermannshausgut zutage tre-
tenden Brunnquellen nachgraben zu lassen, da dem Vermuten
nach durch dieselben die Wasserkraft zum Kiingsbrunnen ver-
stirkt werden konne. Die Nachgrabung sei unverweilt an die
Hand zu nehmen, ,,aldiewyl herr Giider noch willig ist”. Wiirde
durch diese Quellen das Triebwasser so verstirkt werden kénnen,
dass man des von Koniz herfliessenden Baches und des Holligen-
weihers entraten konnte, so wiirde sie vorschlagen, sie durch be-
sondere Kinnel auf das Kiingsbrunnenwerk leiten zu lassen, um
damit allem Gezidnke aus dem Wege zu gehen. Ein auf Samstag
den 9. Juli anberaumter Augenschein solite in dieser Frage Klar-
beit schaffen (V.M. 19/55b. 62b.)

Am Konizbach standen eben bedeutende Privatinteressen
dem offentlichen Nutzen entgegen. So verstand es z. B. Meister
Bendicht Tschoop, des Schultheissen A. von Graffenrieds Lehen-
miiller, mehr Wasser auf seine Miihle zu leiten, als ihm zukam;
mit Worten und Werken hinderte er auch die Brunnmeister, wenn

10
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sie das durch ihn verstopfte Loch wieder riumen wollten. (R.M.
121/97. V.M. 19/62b.) Auch der Besitzer von Holligen selbst
diirfte wegen der Wiederaufstellung seines Weihers Schwierigkei-
ten gemacht haben. Diese Streitigkeiten gaben den Anlass, dass
am 4. Mai 1667 Werkmeister Abraham Diinz der Auftrag erteilt
wurde, ,,einen rif§ oder carte zemachen deB furts oder runfes defl
Stattbachs von Biimplitz her und der darein und drauBl fliefen-
den waBeren mit bygesetzter vernamsung der orten. (V.M.
20/48b. — Vergl. die Kopie zwischen S. 144 und 145.)

Am 5. Juni 1667 ersuchte die Vennerkammer den Bauherrn
Fischer, durch verstindige Griaber aus dem Aargau, deren sich
eine Anzahl hier befinde, im Weiermannshausgut und in Sonn-
leitners Matte nachgraben und durch Werkmeister Diinz untersu-
chen zu lassen, ob die dort befindlichen Quellen ,,etwz hoécher
oder gar in den Stattbach geleitet und also von dem Miihlibach
abgesonderet uff das werck deB Kongsbrunnen gebracht werden
mogind“. Fischer ging sofort ans Werk. Am 8. Juli erstattete er
ausfiihrlich Bericht, worauf er den Auftrag erhielt, in dem Ge-
schiaft fortzufahren. (V.M. 20/60b. 70b.)

Nun zeigte sich aber Herr Giider nicht mehr willig. Er mel-
dete seine habenden Rechte an und forderte Schadenersatz. Des-
halb wurde er auf den 10. Juli vor die Vennerkammer zitiert, an
welchem Tage man erkannte, von seinen iltesten Urkunden Ko-
pien zu nehmen. (V.M. 20/70b. 73b.)

Trotz seiner Opposition wurde beschlossen, das vom Bau-
herrn vorgelegte Projekt auszufiihren und ,,die sach angehen zu
laBen*. Bauherr Fischer erhielt am 20. September den Auftrag:
,,Erstlich das niwerfundene und einzig M. G. Hrn. zustehende
waBer bey WeyermanshauBB (so bey einem halben schuch hoch
in alle gvierte, nach gethanem abmeBen, befunden wirt) bey dem
Hollinger briigglin absonderlich auffzufaen und von daselbst
dannen neben dem Miihlibach in kinlen hinyn zuleiten, vor des
herrn schuldtheien von Graafenried miihli, alwo es bihero der
groBte anstoB gehabt, vorbey zu fiiehren und in die Spitahlmatten
zuleiten, derselbige graben aber, damit das waBer desto minder
sich verliehre, hingegen aber einen desto sterkeren trib bekomme,
in laden biB zum Kunstbrunnen, allwo das auff dem Stattbach zu
diserem stoBt, zufaBen, damit durch dif mittel disers waBers nie-



— 147 —

mand anders alB Ihr Gn. genos und hiemit daBelbige ihnen eintzig
zukommen und verhoffentlich weiterem zanken der faden abge-
schnitten werde.

Da dan myne obehrengemelte herren auch erkhent, daff so
vemandts der boBheit und frifenheit sich anmafigen wolte oder
thete, die kéinel zu durchlocheren oder zu zerhauwen oder sonsten
anderer gstalten das wafler zu nemmen, dafl derselbe ohne ver-
schonen zu wolverdienter straff, so es ein burger, ein jahr lang
leisten, so es aber ein uBerer, ein jahr lang des landts verwisen
werden solle”.... (V.M. 20/109. Vergl. auch Bauamts-Instruk-
tionenbuch 1I, 42 ff.)

Durch die Ausfithrung dieses Projektes wurde also das im
Weiermannshausgut gesammelte Wasser von der Holligenstrasse
an in einer besondern Leitung neben dem Konizbach hin auf die
Rider des Kiingsbrunnens geleitet. Es lieferte von nun an die
eigentliche Triebkraft fiir das Pumpwerk.

Die Ansprachen Giiders kamen am 13. Januar 1668 vor der
Vennerkammer zur Behandlung. Sie anerkannte, dass ihm bei
den Grabarbeiten und der richtigen Fortleitung ,,de8 ufl den
WeyermanshauBl giieteren zum treibwerch deff Kéngsbrunnen ge-
horigen waBers” etwelche Ungelegenheit verursacht worden sei.
Zur Vergiitung derselben und aus andern Konsiderationen, nicht
aus Schuldigkeit, sprach sie ihm fiir dies und alle Mal 2 Land-
und 1 Riffass Wein zu. Daran kniipfte sie ihre Meinung, dass
dies ohne Konsequenz und Nachteil an Thr Gnaden Rechten sei,
»also daf er herr Giider, noch kiinfftige besizer dises guts Ihr Gn.
in diser wafBlerleitung kein yntrag thun und weder das nachgraben
sperren noch einiche wéiferung oder ander richt difiohrts nit
praetendieren sollind“. Bauherr Fischer wurde angewiesen, bei-
des, wie Giider abgewiesen worden, und die obrigkeitlichen Rechte,
in den Urbar einzutragen. (V.M. 20/148b.)

Allein Franz Giider war nicht der Mann, der sich ohne weite-
res fiigte. Nach seiner Meinung waren die Wasser und Wasser-
runsen seines Gutes stets ohne Einschrinkung verkauft und er-
worben worden. Er verweigerte die Annahme der Entschidigung,
wohl in der Hoffnung, mehr erhalten zu kénnen; dafiir nahm er
den westlich an den Wiggiswinkel anstossenden Ziegelacker in
Aussicht. Vermittelst einer Pritsche staute er den Bach und ver-
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wendete das Wasser zum Wissern. Deshalb wurde am 29. April
erkannt, ihn vor die Vennerkammer zu beschicken, seine Urkun-
den zu erdauern und darauf mit ihm endgiiltig zu verhandeln. Als
man aber mit ihm nicht fertig werden konnte, trug die Venner-
kammer den ganzen Handel durch einen Vortrag vom 15. Juni
dem Rate vor. Nachdem sie den bisherigen Verlauf des Geschéif-
tes bis zum Entschidigungsangebot kurz skizziert, fihrt sie fort:
».E's vernemmind aber diBmahlen mhghrn., da8 der herr Giider
bedeiite recompens anzunemmen nit gesinnet, sonder vermitlest
einer neiiwgemachten briitschen disem in Ihr Gn. costen wider
zusammen gebrachten waBer den gang zu nachtheil und verhin-
dernuf} der stattbriinnen versperren und verhindern thiieye.

Und weilen mhhr. buwherr sich erklagt, daf er alff eigensin-
nig weder durch vermahnen, noch zuspriichen, noch gute griindt
niit by ihme uBizewiirken, als habind mhghrn. nit umbgechen kén-
nen, die sach vor Ihr Gn. langen und dero repraesentieren zu
laflen, dafl uf seiten Thr Gn. dz possessorium unwidersprichlich,
und gar nit gloiiblich, daf das kostbahre werk defl Koéngsbrun-
nens ohne die sicher- und gewilBheit def gnugsamen triebwaflers
seye vorgenommen, der costen auch mit dem nachgraben schon
angewendt, dardurch herr Giider selbsten seine matten ufgetriik-
net und mehr erbefleret worden als ihme dz wafler hette nuzen
konnen, nebend deme die gemeine nothurft der statt solches er-
forderet und in alle weg und zu allen zeiten billich, daB die privat
komligkeit dem gmeinen nuzen weichen solle.

Uff seiten aber hr. Giiders werdend fiirgewiesen etliche kauf-
brief, darinn die waBer und waferriinf angezogen werdendt; difl
aber geschicht allein nach gemeiner formalitet, darauf wenig, ia
in disem passu gar nichts zeachten, dan efi nit umb dz zethun, wz
einer dem andern verkaufft, sondern mit wz gehabten richten
solches beschiche, darby auch mhghrn. sich erinnerind, dafi er
selbsten hievor gesagt, daf§ waflier gehore M. G. H.

Es will zwar verlauten, daf herr Giider anstat obberiierter
recompens der 3 vaBen wyns siche uf ein gewifles stuck ertrich
von 6 jucharten, der Ziegelacker genant, damit er sich wurde ab-
fertigen laBen, welches aber mhghrn. bedenklich findend, weilen
dif stuk biB an den Bremgarten rekt, dardurch ihme gleichsam
der schliiBel darzu in die hand wurde gegeben werden.
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Was nun E. Gn. belieben werde, hierin gegen hr. Giider vor-
zenemmen, das wirt dero wolgefallen iiberlaien.” (V.M. 20/192.
219.)

Der Rat machte dem Streit ein Ende durch Entscheid vom
27. November (R.M. 159/51.) Der an Franz Giider aberlassene
Zettel benahm ihm die Lust zu jeder ferneren Reklamation. Er
lautet: ,,Es ist unschwer zu schlieBen, und tragts die gute her-
kunfft deff nambhafften Kiingsbrunnen wercks uff dem rucken,
dafl das darzu gebrauchende treibwafler, ohne welches das werck
ein todtner Leib were, eine rechtmeBige und unabsonderliche zi-
gehordt deBelben sey. Das beziiget auch die so lange biBhaarige
possess, und ist die rechtmeBigkeit dises waBerrechtens umb so vil
heiterer und unzweiffenlicher, weilen es benebens auch gegriindet
in der bekantnus und selbs eignen erleiiterung tiwers herren vatters
sel., indemme er laut rahtzedels vom 11. Octobris 1638 durch getha-
nen anzug vor rath alB damahliger besizer def Weyermannsguts bei
Holligen selbs eroffnet, daB das uff ermeltem seinem gut flieGende
wafler das treibwaBer zum Kéngsbrunnen sey und darbey begehrt,
daBl demselben sein gang und lauff, wo es sich gesteckt hatte, in Ir.
Gn. costen gedffnet und gegeben werde. Bei solchem heiteren rech-
ten nun zu disem wafler thut Ir. Gn. gantz unleidenlich fiirfallen,
daB durch iich alB jezigen besizeren ermelten Weyermannshauf-.
guts dises dardurch flieBende Kiingsbrunnische treibwaBer durch
eingesteckte pritschen geschwelt und zum weBeren gebraucht wer-
den will, wie tich oder tiwerem sohn in der Vennerstuben mit meh-
rerem fiirgehalten worden, und habendt uff heiitiges widerbringen,
mit gnediger verschonung und iibersechung del3 vergangnen fiirs
kiinfftig reifflich angesechen und erkent, daff ermelte pritschen
genzlich abgeschaffet, der waflergraben offen behalten und jeder-
weilen der nohturfft nach geseiiberet und aufgethan werden solle,
ohne gestattung einichen weiteren weflerens, noch anderen schwel-
lens, dardurch der bach geminderet und gehinderet werden mochte.
Wie nun diser Ir. Gn. entschluB meinem hochehrenden herren
buwherren durch sonderbahren zedel in befelch auffgetragen, ob
diser erkantnus ernstlich hand obzehalten und selbiger durch de-
ren fleifige execution das leben zu geben, also wellendt Ir. Gn.
tich hiemit uff formb eines ernstmeinenden verbotts insinuiert
haben, iich fiirohin weiters darwider zu handlen nit gelusten
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zlaBlen, bei hocher straff und ungnad Meiner gnedigen herren,
deroselben diener auch, so dem waBer nachgehen, weder daran
zu verhinderen, noch einicher gestalt zu beleidigen, al8 Ir. Gn. sich
zu uwer gehorsamme versechendt. Actum 27. Novembris 1668.
Cantzley Bern.*
(Original im Actenband Tom. XIXa, 102. Der Zettel an Bau-
herrn Fischer im Bauamts-Instruktionenbuch II, 78.)

Bei dieser Ordnung verblieb es nun. Der am gleichen
27. November an den Bauherrn vom Rat iibermittelte Befehl bil-
dete die Wegleitung ,,wie man sich des tribwassers zum Kiings-
brunnen in Weyermannsgut inskiinftig zu verhalten haben soll“.
Fortan wurde der Unterhalt durch das Bauamt besorgt; spiter
fasste man sogar den grossten Teil des Bachlaufes in Holz ein.
Einem 1795 auf Befehl des Junkers Nikl. von Diesbach, Bauherrn
des Rats, zusammengetragenen Verzeichnis der vom Bauamt zu
unterhaltenden Gebidude usw. entnehmen wir folgenden Bericht
tiber den damaligen Zustand des Warmbiichlis:

3 . ohne Einfassung mit Holz ein-
Warm Béchli Schuh gefasst,

Schuh

1. Von dem Ursprung bif zu Anfang der ’
EinfaBung 300

2. Von da durch die Weyermans Haus

Matt biB an die StraB hinunter,

auf beeden Seiten Bachwind 1460
3. Von derBriigg bil wieder zur Einfafung 740
4. Von Anfang dieser EinfaBfung biff zu

den Diinklen beederseits Bachwand 225
5. In Diinklen unter dem Koniz Bach durch

biB in die Brunhaus Matt 862

6. Durch die Brunhaus Matt bi auf die
Kenel von dem Stadtbach herun-
ter, auf beeden Seiten 1150

1040 3697
Zusammen 4737 Schubh.

Nach der Umwﬁliung scheint man aber den Unterhalt des
Warmbiichlis vernachlidssigt zu haben. Denn R. von Steiger
schreibt in einer Eingabe vom Jahre 1806: ,,Ich gehe nun zu dem
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zweiten Runse, dem Konigs-, Warm- oder Trieb-Bichlein, iiber.
Dieses entspringt ganz in meinem Gute und wurde als das Palia-
dium der Stadt Brunnen angesehen. Es lauft durch die tiefste
Stelle meines Guts und mit einer Menge von Quellen auf, die ihme
durch Acten Arme aus den beiden Porten zugefiihrt werden. Ein
grofer Theil derselben sind eingefault und macht durch das
Stocken des WaBers dies Land sumpficht.” (Actenband Tom. XXV,
S. 47.)

Unter vollig verdnderten Verhiltnissen hat es nun eine neue
Zweckbestimmung erhalten, indem der 1925 in Rohren gefasste
Bachlauf als Warmbiichlikanal zur Entwisserung eines Teiles von
Biimpliz nach dem Sulgenbachstollen hin zu dienen hat.

Im Anschluss hieran ist noch einiges tiber die Wasserversor-
gung von Welermannshaus zu sagen. Trotz des Reichtums des Gu-
tes an Quellen entbehrte der Gebéudekomplex auf der Anhohe, wie
auch die Wirtshausbesitzung, zu allen Zeiten des laufenden Was-
sers. Wir haben gesehen, wie im 16. Jahrhundert ein Brunnen an
der Freiburgstrasse als Viehtrinke diente, wihrend man das
Koch- und Trinkwasser fiir beide Hiuser in der Matte des stadt-
wiirts gelegenen Gutes holen musste, in welcher noch um die Mitte
des 18. Jahrhunderts eine Brunnquelle erscheint. Alle Quellen flos-
sen eben zu tief aus. Zu unbekannter Zeit wurde dann im Hofe
ein Sod gegraben. Vielleicht diente dazu schon das grosse Rad,
welches Wilhelm Fels im September 1625 aufrichten liess und fiir
welches er 50 < aufwendete. Es hatte die respektable Hohe von
4,40 Meter.

Trotz des Sodes wurde aber das IFehlen eines laufenden Brun-
nens bei den Gebiuden als ein grosser Uebelstand empfunden. In
trockenen Zeiten musste man das Wasser selbst zum Kochen aus
dem Bach holen. Joh. Rud. von Steiger suchte diesem Zustand
abzuhelfen. Als am 9. September 1793 eine Kommission des
Bauamtes die iibliche innere Stadtbachvisitation vornahm und
eben feststellte, dass zwischen der Freiburgstrasse und dem am
Stadtbach im Weiermannshausgut stehenden Waschhaus das
Bachbett auf eine Linge von 422 Schritt betrichtlich erhoht wor-
den sei, stellte sich Hauptmann von Steiger ein und wies nach,
wie durch diese Erhohung seine am Triebbéchlein liegende Matte
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versumpft sei, indem nun das Wasser durch den Damm hindurch-
dringe. In bezug auf die deshalb zu fordernde Entschidigung
gelangt er zu einem doppelten Schluss: Es mdéchte ihm bewilligt
werden, nach bereits unternommenem Versuch auf der Leitung
des Warm- oder Triebbichleins in seinen Kosten und auf seine
Gefahr hin ein Wasser-Pump-Rad zu errichten, um damit eine
ihm gehorende Quelle zu seinem Wohnhaus hinauf zu treiben.
In diesem Falle wiirde er sich mit dieser Wohltat begniigen. Soll-
ten aber wider Erwarten Hindernisse vorhanden sein, so verlange
er Entschidigung fiir den bereits erlittenen und noch zu erleiden-
den Schaden und Instandsetzung der Matte in ihren frithern ab-
triglichen Stand. (Verbale iiber die Innere Stadtbach-Visitation
von der Statt biB zur Saagi nach Biimpliz, vom 9. September 1793.)
Steiger beabsichtigte, dieses Pumpwerk durch eine Zuleitung aus
dem hoher liegenden Stadtbach zu treiben; das Wasser wére
nachher ins Warmbiéchli gefallen. Eine Verminderung des Stadt-
bachs wire dadurch nicht eingetreten, indem durch die geplante
neue Einrichtung ungefihr das nimliche Quantum, wie bisher
durch die Spitalmatte hinunter zum Kiingsbrunnenhaus floss, dem
Warmbichli zugefiihrt worden wire. Die bisherige Ableitung
wire also einfach aus der Spitalmatte in das Weiermannshausgut
verlegt worden, dessen Besitzer alle Kosten iibernommen haben
wiirde. Die Brunn-, Bach- und Werkmeister versicherten ihn
denn auch, die Einrichtung konnte ohne Nachteil ins Werk ge-
setzt werden. Bauherr Daxelhofer veranlasste Steiger, ein Gesuch
an die Vennerkammer zu richten, wo aber das bereits abgemes-
sene Werk hintertriecben und er (mach seiner Darstellung) das
Opfer personlicher Rache wurde. Nach der Umwaéilzung wandte
er sich mit erneuten Gesuchen an die Gemeindekammer der Stadt
Bern, wurde aber auch da abgewiesen. (Actenband Tom. XXV,
S. 37, 45—50.)

Nachdem Weiermannshaus in den Besitz der Stadt iiberge-
gangen war, wurde der Plan eines Pumpwerkes zur Versorgung
des Hubelgutes und der Wirtschaft mit laufendem Wasser wieder
erwogen. Am 30. Juli 1823 schlug die Finanzkommission vor,
eine westwirts des Wegiibergangs iiber das Warmbaéchli zutage
tretende starke Quelle zu fassen, eine Strecke abwirts zu fiihren,
um ihr geniigend Gefille zu geben und sie dann vermittelst eines
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hydraulischen Widders zu den beiden Gebidudekomplexen hinauf-
zutreiben. Aber die Baukommission ging nicht darauf ein. Erst
die Wasserversorgung aus der Gaselleitung machte auf dem Stei-
gerhubel und beim Weiermannshauswirtshaus die alten Sodbrun-
nen iiberfliissig.

VI. Der Wucherstierstreit 1649.

Bei der Darstellung der Besitzverhéltnisse ist erwéhnt wor-
den, dass Weiermannshaus das Feldfahrtrecht im Konizbergwald
besass. 1575 war das Weidrecht auf die obere Allmend ausge-
dehnt, wurde aber zu unbekannter Zeit auf 4 Kiihe beschrinkt.
Infolge Aufhebung der Gemeinweidigkeit der Stadtfelder wurden
diese 4 Kiihweidrechte unterm 24. November 1803 abgel6st. Die
daherige Loskaufssumme fiir Ratsherrn Rud. von Steiger wurde
durch schiedsrichterlichen Spruch auf 770 < bestimmt, indem der
jahrliche Wert eines Kuhrechtes mit 7 < veranschlagt wurde. Fiir
die ihm seit 1798 entzogene Nutzung erhielt er iiberdies den Be-
trag von 168 <. (Viererbiichlein der Obern Gemeinde, S. 15;
Actenband Tom. XIXa, S. 80.)

Im Jahre 1648 scheint die Obere Gemeinde das Verlangen ge-
stellt zu haben, Weiermannshaus habe einen oder zwei Wucher-
stiere auf der Allmend zu erhalten. Unterm 16. Mai erhielten die
Vierer den Auftrag, einen Auszug aus dem Viererbiichlein in die
Kanzlei zu geben, aus dem diese Verpflichtung ersichtlich sei.
(Manual der Obern Gemeinde, S. 55.) Alt Seckelmeister Giider
widersetzte sich natiirlich der Forderung. Er wies aus seinen Ur-
kunden nach, dass seit 1522 sein Gut jeweilen ohne eine solche
Beschwerde verkauft und erworben worden sei. Dann setzte er
sich eine kleine Beweisfithrung zurecht: ,,Es ist der gmeine brauch,
dz die wucherstier erhalten werden, wie auch anders, durch die
pfaffen, dannenhir sy die junge zenden nemmen; wo dz nit ist,
miiBen es die spittil erhalten, wie dz in filen orten zu bewysen ich
mich anerpieten, als auch allhie der grofle spittal unden us sy er-
halten muB.

Oder sonderbare personen, so man ihnen etwas gnufBl dar-
gigen gibt, wie hinder dem ampt Arwangen zu bewysen ich mich
anerpieten; oder es muB selbiger wucherstier under den gmeynen
zu erhalten umbgahn.* |
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Weiermannshaus habe gleiche Gerechtigkeit, aber nicht mit
gleicher Beschwerde wie das Obere Spital, in Holz und Feld zu
fahren, ,,darby (es) bis dato verbliben, also dz Wyermanshuf in
allem vych so vil als der spittal tryben mag, darwider ich nie
gehandlet, keiner miner vorfahren ouch niemaln einichen wucher-
stier erhalten, sonders der Ober spittal, wie us iren rdchnungen
gnugsam zu bewysen®. Dass 1619 seine Base, Frau Willading,
bestraft worden, sei bloss aus dem Grunde geschehen, weil sie da-
mals 27 Kiihe, darunter diejenigen im Weissenstein, und 13 Gusti
auf die Allmend getrieben habe. ,,Bin also gantz ungiitlicherwys
anklagt worden. Dz dem also, beziig ich Franz Giider der elter.”
(Actenband Tom. XIXa, S. 8—10.)

Dieser Beweisfiihrung konnte sich der Rat nicht verschliessen.
Unterm 4. Mai 1649 wurde der Besitzer von Weiermannshaus von
der Pflicht zur Haltung der Wucherstiere liberiert und den Ven-
nern Auftrag erteilt, einen Vorschlag zu machen, wem diese Ver-
pflichtung auferlegt werden konnte. (Manual der Obern Ge-
meinde, S. 61.) Gegen das Recht, fortan 8 Kiihe auf die Allmend
treiben zu diirfen, anerbot sich dann das Obere Spital, die Stiere
zu halten. Als aber diese Pflicht dem Viererurbar einverleibt wer-
den sollte, wurde ein Passus eingeflickt, wonach das Spital die
vier weitern Kuhrechte fortan am Platze von Weiermannshaus
besitzen sollte. Auf Giiders neue Beschwerde musste dieser Pas-
sus als falsch wieder gestrichen werden. Am 7. Juni 1650 erhielt
er die gewiinschte Zusicherung, dass sein Gut auch in Zukunft
die bisherigen 4 Kuhrechte ohne Verpflichtung zur Wucherstier-
haltung besitze. (Ebenda, S. 67.)

VII. Uber die politische Zugehorigkeit
von Weiermannshaus.

Wihrend die iltesten Urkunden keine nidhern Angaben ent-
halten, geht aus dem Weistum vom St. Niklaus-Abend 1485 un-
zweifelhaft hervor, dass damals Weiermannshaus in die Herr-
schaft Bimpliz gehorte. Und in den Kaufbriefen bis 1627 wird
das Gut, wenn eine genauere Bezeichnung vorliegt, stets ausdriick-
lich als in der Kirchhore Biimpliz liegend erwéihnt.
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Verfolgen wir aber die Marchen, ,,so miner gn. herren twing
und den twing von Bimplitz scheiden mit sampt den holtzern des
Bramgarten und Kiinigsberg (!)*, welche im Jahre 1508 neu auf-
gerichtet und am 6. November 1538 durch Cosmas Alder dem Bau-
amisurbar einverleibt wurden, so ergibt sich daraus, dass damals
der grosste Teil von Weiermannshaus mit dem Bremgarten in den
Twing Bern eingeschlossen war. Die hier in Betracht fallende
Stelle des Marchverbals lautet: .... , denne an den weg gan Tet-
tingen so von Bimplitz gan Tettingen hintiber, zwiischen dem
Bimplitz vildt und dem Briamgarten aber ein stein, denne daselbs
hin in gigen sanct Anthonyen ein stein, und demnach harin bif3
an den Brieggen winckel by dem (Stadt-) bach und der nidern matt
aber ein stein, denne von dem Brieggen winckel in des spittall
gut (so jetzmal [d. h. 1538] Cunradt Willending def vdnners ist
und Dieboldt von Erlach und Hans Immer buwen) ein stein,
denne von des spittalf} giit an den Schallenbiiel an der Fryburg
straf3 ein marchstein.”“ Das hier genannte Gut Venner Willa-
dings, das Diebold von Erlach und Hans Immer bauen, ist das
schon mehrfach erwihnte Erblehen und spitere Ladenwandgut.

Aus dem Vorstehenden ergibt sich die interessante Tatsache,
dass Weiermannshaus in die Kirchhore Biimpliz, aber seit 1508
zum Twing Bern gerechnet wurde. Der Ratsentscheid vom 15. Fe-
bruar 1536 spricht der Gemeinde Biimpliz das Recht ab, die
Leute von Weiermannshaus zum Kriegsdienst auszuziehen oder
dafiir zu besteuern; er entzieht ihr also in bezug auf das Gut eines
der wichtigsten Requisite, welche einer Kirchgemeinde zukamen.
Der Spruch von 1550 um Ungeld und Bospfennig legt ein ferneres
Recht, das in jener Zeit zwar nicht durch Gemeindebeamte aus-
geiibt wurde, der Stadt zu.

Im 17. Jahrhundert, als den Gemeinden besonders auf dem
Gebiete des Schul- und Armenwesens vermehrte Aufgaben erwuch-
sen, ergaben sich Anstinde zwischen Biimpliz und den Besitzern
von Weiermannshaus. Erstmals 1652 scheint sich Franz Giider
geweigert zu haben, seine Besoldungsbetreffnisse an den Schul-
meister (jihrlich 1 Méas Roggen) und Sigrist (1 Laib Brot) zu ent-
richten. Sein Beispiel muss ansteckend gewirkt haben, denn nun
verweigerten auch andere Grundbesitzer, u. a. Landvogt Hermann
und Buchdrucker Sonnleitner, die Bezahlung dieser Auflagen.



— 157 —

Darauf stellte Biimpliz an den Rat das Gesuch, es mdochte ,,zu
mehrer richtigkeit, und damit sie wiifen mogind, ab welchen gii-
tern sie das kilchenrecht zu erhaltung ihres schulmeisters, sigristen
und was dergleichen beschwirden vorfallend, zevorderen und ze-
berichten habind“, eine Ausmarchung ihrer Kirchhore gegen die
Stadt vorgenommen werden. Der Rat beauftragte mit diesem Ge-
schift eine Kommission, welche am 15. April 1669 Bericht erstat-
tete und, ohne dass sich die interessierten Grundbesitzer zum Wort
gemeldet hiitten, die mit den Vertretern von Biimpliz verabredete
neue Marche vorschlug. (Actenband Tom. XIXa, 118.) Sie wurde
unterm 22. Oktober nach diesem Vorschlag endgiiltig festgelegt
und verurkundet. Demnach war an der Siebenschliferbriicke,
nicht weit von Meister Witters, des Hutmachers, Sommerhaus und
nahe am Stadtbach ein neuer, mit der Jahrzahl 1669 und dem
Bernerwappen versehener Marchstein gesetzt worden, welcher
fortan die Grenze der Kirchgemeinde Biimpliz gegen Bern bilden
sollte. Damit war Weiermannshaus, wie die andern in Frage ste-
henden Giiter, wiederum in jener eingeschlossen. Von diesen so
Biimpliz zugesprochenen Besitzungen hatte die Gemeinde von nun
an ,,das kilchenrecht, es seye mit zusammenleg- und ergentzung
des reifigelts, erhaltung des schulmeisters, ouch des sigristen, und
was dergleichen gemeiner beschwerden mehr sind”, zu fordern.
(Unt. Spruchbuch UU, 522—525. Landger. Dok. Buch II, 235
bis 237.)

Die Grundbesitzer verharrten aber in ihrer Opposition und
verweigerten jede Bezahlung. Im Jahre 1675 klagte deshalb
Biimpliz; die Ausgeschossenen erhielten am 4. Mai den Rat, ihre
Forderungen nochmals geltend zu machen und im Falle Nicht-
bezahlens die Giiter in Verbot legen zu lassen. Aber auch das half
nichts. Am 13. Mérz des folgenden Jahres wurde beschlossen, die
Parteien kontradiktorisch zu verhoren. Dass man auch damit
nicht zum Ziele kam, beweist die folgende Notifikation, welche
am 16. Juli 1678 dem Besitzer von Weiermannshaus zugestellt
wurde.

,,Der gmein Piimlitz (!) anforderung gegen hr. Frantz Giider
zu Weiermanshus:

Erstlich von Anno 1656 reiBgelt 2 & 10 bz

Wegen mondierung des riiters dein antheil.
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Von Anno 1677 reifigelt 10 bz.
Von wegen der kirchthurn brunst Anno 1666 2 <

Denen schullmeistern von 26 jahren, minder oder mehr, sein
lohn, thut jerlich ein mis roggen.

Denen sigristen von 26 jahren, minder oder mehr, sein lohn,
ist jarlich ein leib brot.

Allmusensteiiwr von Anno 1675, 1676, 1677 und uff kiinffti-
gen Michelstag 1678 jiarlich 9 més dinckel und 9 mis
haber.

Mit abtrag ergangnen costens.

Giider gab dem Ueberbringer zur Antwort, ,er nemme die
gschrifft nit an, die wylle si nit underschriben sige”, worauf man
ihm eine gehoérig unterschriebene Forderung zukommen liess. Im
folgenden Jahre berechnete Biimpliz die in dieser Angelegenheit
aufgelaufenen Kosten auf 10 < 3 bz. 2 kr., wozu noch 165 ver-
siumte Tage kamen. (Actenband Tom. XIXa, 132, 133. Vergl.
auch 134, 135.)

Obschon krank, griff nun Giider zur Feder. Seine Vorstel-
lung an M. G. H. gegen den Marchbrief von 1669 ist wahrschein-
lich nach 1807 im Stadt-Lehensarchiv verloren gegangen. (Acten-
band Tom. XIV, 465.) Vorhanden ist noch der Entwurf ,,Abge-
trungene verantwortung und gegenbericht* gegen die von Biimpliz
vorgelegten Schriften. (Actenband Tom. XIXa, 157—160.) Darin
schreibt er, nachdem er alles erwihnt hat, was in seinen Urkun-
den zu seinen Gunsten spricht: ,,Es kénten noch mehr Documenta
zu schirm gezogen werden; weillen aber diesere iiberfliifig, alf
fragt sich alhier billich, weillen seith 155 jahren dahar diB guth
in voller freyheit ohne Alteration beselen und von M. G. H. stricte
jederzeit erhalten worden, waf8 jezund M. G. H. bewegen solte,
ihme sein so lang erhaltene freyheiten zunemmen, oder aber wag
die ursach, dz der jezige besizer nit der freiheiten fehig seye, wafl
seine vorfahren mit recht genofien haben.

Wan nun M. G. H. umb diesers guth und ertheilte freyheiten
versprochen, in ihres spittals kosten wéhrschafft zu tragen, ver-
hoffen die besizere des guts, M. G. H. werden ihnen dermahlen
cins als billich von diesem unniizen gesuch der gemeind Biimplitz
zu ruh verhelffen und ihre billiche kosten einseklen zu erkennen.*
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In einer andern Eingabe sagt er: ,,Hochgeacht Gn. Herren.
Die von Biimplitz haben letsthin ein urthel wider den Supplicanten,
welcher nun bei 5 monaten bettligerig gsin, erhalten, im 3. tag
hernach ihme ein uBzug von 29 jahren gemacht, so sich bei 70 <
belaufft; wan er dieses bezalte, konten sye alsobald ein anderen
von 120 jahren machen von gleichem rechten. Im gegentheil, Ew.
Gn. kénten von 157 jahren den zehnden und andere beschwerdten
forderen, so wiirde des Supplicanten haab und guth, wan es 10
mahlen mehr were, nit gnugsam sein zu zahlen und wurden ihne
nach dero von Biimplitz sine brieffen und rechti, deren etliche mit
Ew. Gn. ehrenwappen besiglet, wenig schirmen, so lang iemands
were, der lust hette an sein guth etwas ansprach zu formieren.
Wan nun es dahin kommen solte, dz authentische gewarsamme
nicht mehr gelten sollen, worin sollen dan die mentschen ihre
sicherheit gegen einanderen suchen?*

Auf solche Eingaben hin liess die Regierung im nichsten
Jahre die Angelegenheit neu untersuchen. Am 11. Mai 1680 wurde
eine Kommission ernannt, ,,das geschifft mit einandern zearfflen®,
die Parteien anzuhoren und ihre Rechte und Dokumente zu prii-
fen. (R.M. 187/397.) Die Untersuchung beanspruchte nur kurze
Zeit, da die von den Opponenten produzierten Urkunden das Ur-
teil leicht finden liessen. Unterm 2. Juni entschied der Rat, dass
die fraglichen Giiter, obgleich sie laut Marchbrief von 1669 in der
Kirchhéremarch Biimpliz inbegriffen seien, teils als (ehemals)
geistliche, teils als Stadtgiiter mit den iibrigen nicht gleich gehal-
ten, folglich mit Kirchhoreanlagen wie bisher auch in Zukunft
verschont bleiben sollten. Die Beklagten waren Hans Rud. Bucher,
gewesener Amtmann zu Frienisberg, als Besitzer der Holligengii-
ter, und Emanuel Hermann als Besitzer einer Matte ,,so seit kur-
zem davon verkaufft worden* (altes Reitschulgut), und Franz
Giider und Georg Sonnleitner als Besitzer des Weiermannshaus-
gutes, letzterer namlich als Inhaber einer Matte ,,so hievor auch
hierzu gehort hat* (heutiges Ladenwandgut). Fiir Weiermanns-
haus galten als wichtigste Beweisstiicke der Kaufbrief von 1522
und der Entscheid von 1536 betreffs Reispflicht, ausschlaggebend
fiir simtliche Besitzungen war aber wahrscheinlich der Umstand,
.,daB weder die einten noch anderen einichen genos weder in holtz,
veld, wun und weidt nit habend mit denen von Biimplitz*“, was
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natiirlich von letztern nicht bestritten werden konnte. Da die
Gliterbesitzer anlésslich der seinerzeitigen Ausmarchung ihre
Rechte nicht geltend gemacht, trotzdem sie dazu eingeladen wor-
den waren, mussten sie den Kligern einen Teil der gehabten
Kosten vergiiten. (R.M. 188/29. Unt. Spruchbuch XX, 199 bis
201. Orig.-Urkunde im Stadtarchiv.)

Durch dieses Urteil vom 2. Juni 1680 wurde also dem Sinne
nach die Marche von 1669 zwischen Bern und der Kirchgemeinde
Bimpliz von der alten Siebenschliferbriicke an der Freiburg-
strasse an die Westgrenze des Ladenwandgutes verlegt. Dass dies
nicht auch der Form nach, durch eine neue Vermarchung ge-
schah, gab spiiter Anlass zu neuen Streitigkeiten. Die Herrschaft
Biimpliz allerdings machte keinen Versuch, die 1508 festgelegte
Herrschaftsmarche wieder abzuindern. Der von P. Willomet im
Jahre 1688 aufgenommene Grundriss zeigt, dass sie sich damit
begniigte.

Als im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts die durch die
Dotationsurkunde von 1803 auf eigene Fiisse gestellte Stadtge-
meinde Bern daran ging, ihre Marchen gegen die anstossenden
Gemeinden zu bereinigen, stiess sie auch bei Kéniz und Biimpliz
auf Einwinde, welche die Neuvermarchung bedeutend verzoger-
ten und zum Prozess fiihrten. Die Anstinde mit Biimpliz konn-
ten, nachdem sich verschiedene Instanzen damit befasst hatten,
endlich durch Uebereinkunft vom 3. Oktober 1815 geregelt wer-
den. Um uns in diesem langen Handel auf die Hauptsache zu
beschrinken, begniigen wir uns mit einigen Angaben aus den von
Bern vorgebrachten Beweismitteln, woraus zur Geniige hervor-
geht, um was es sich handelte. In einem dem Richter vorgelegten
., Memorial betreffend die Marchstreitigkeit der Kirchgemeinde
Bern gegen die von Biimpliz und Koniz* sagt der Stadtrat, die
Marche von der Ecke des Bremgartenwaldes iiber den Stadtbach
und durch das Ladenwandgut an die Ecke beim Konizbergwald,
wo die Strasse von Holligen in die Freiburgstrasse miinde, sei
1680 obrigkeitlich bestimmt worden, seither anerkannt und un-
angefochten geblieben. ,Jetzt aber will die Gemeinde Biimpliz
mit einem obsoleten, durch eben diesen richterlichen Spruch von
M. G. H. giinzlich annullierten Marchbrief de 1669 das ganze La-
denwandguth, das ganze Weyermannshausguth, ein Theil der
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SchloBmatte von Holligen und der alten Reitschul von der Kirch-
hore Bern wegnehmen und in ihre Kirchhore einschlagen.

Der Stadtrath von Bern will, wie gesagt, die Grenzen seines
Kirchspiels nicht erweitern, kann aber auch nicht zugeben, daf
dieselben, wie sie durch Urtheil und Recht bestimmt sind, geschmi-
lert werden; er bittet daher, daB die obangezogene abschriftlich
beyliegende Raths Erkantnif de 1680 gelesen werden mochte, in-
dem daraus deiitlich erhellet: daf der A° 1669 abgefafite March-
brief, auf den sich die Gemeinde Biimpliz beruffen will, irrig ab-
gefalit gewesen, durch diese Erkanntniff abgeindert und ermelte
Giither als Stadtgiither, im Gegensatz zu denjenigen, so in die Kirch-
hore Biimpliz gehoéren, von allen ferneren Anspriichen von der
Gemeinde Biimpliz befreyt worden. Seit dieser Zeit sind bemeldte
Giither allzeit, sogar wihrend den Revolutionsjahren, als Stadt-
glither angesehen worden, sind unter der Stadtpolizey gestanden,
haben ihre Abgaben nach Bern entrichtet und von da aus auch
ihre Einquartierung empfangen; die Vierer hatten dorten ihre
Aufsicht, und sowohl Ohmgeld als Bospfennig sind in die Stadt
entrichtet worden. Auch ist die Zehndfreyheit dieser Giither ein
unzweifelbahres Beweisthum, daB sie Stadt- und nicht Bimpliz-
Giither seyen. (Actenband Tom. III, 255 ff. Die Beweisfiithrung
der Stadt wurde dadurch wesentlich erleichtert, dass ihr Ratsherr
von Steiger von Weiermannshaus im Jahre 1807 seine Urkunden
zur Verfiigung stellte.)

Die Anspriiche von Biimpliz waren natiirlich unbegriindet.
Auch die Beschreibung der Gerichtsmarche der Stadt Bern vom
30. Mérz 1762 (Urbar der Herrschaft Biimpliz, Tom. I, S. 707 bis
726) stimmt mit dem Marchverbal von 1508 iiberein, und Ryhi-
ners Regionenbuch von 1783 bezeichnet sowohl Weiermannshaus
als das Ladenwandgut als im Stadtbezirk Bern obenaus liegend.

Durch Administrativ-Urteil des Amtsstatthalters Wurstember-
ger wurde am 18. April 1812 die Gemeinde Biimpliz mit ihrer
Forderung abgewiesen und zu den Kosten verurteilt. Aber am
8. Februar 1813 verkehrte der Kleine Rat als Appellationsinstanz
das Urteil in sein Gegenteil. (Actenband Tom. ITI, 347—355, 385.)

Darauf ging man im Stadt-Lehenskommissariat auf die Suche
nach neuen Beweismitteln. Ende Februar 1814 konnte der Vize-

11
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Stadtlehenskommissar Wildbolz weitere Akten, u. a. auch ,.einen
bey dem jezigen Tit. Herrn Wyttenbach, Pfarrer zum Heil. Geist,
erhobenen, schon ziemlich alten Grundri aller auBerhalb der
Stadt gelegenen Hiuser, iiber welche ein jeweiliger Helfer zum
Heil. Geiste die Seelsorge &c. auszuiiben hat®, beibringen. Auch
diese neu gefundenen Dokumente bezeichneten einstimmig die
Giiter von Holligen, Ladenwand und Weiermannshaus als inner-
halb des Bannes der Stadt gelegen. Im Mérz fand er zwei weitere
Beweismittel, welche berufen waren, dem langwierigen Handel
ein Ende zu bereiten. Es waren: ,a. Das ganze Heft der zier-
lichen Grundrifle tiber den Stadtbezirk obenaus, welche
A° 1797 und 1798 durch Herrn CommiBar Miiller kraft Hoch-
oberkeitlichen Befehls aufgenommen worden sind, und wo auf
dem Generalplane, wie auf Spezial Plinen die Stadtmarche gegen
Biimpliz hin gerade so bezeichnet ist, wie die Marchbeschreibung
von 1762 lautet, so daB die Giiter von Weyermannshaus und Hol-
ligen ganz, das Ladenwand Gut aber nur zum Theil — doch
aber mit den Gebiduden, im Stadtbezirk liegen wiirden.
b. Das Brouillon des fraglichen General Planes, welcher die qui-
stionierliche Marchlinie ausdriiklich als Stadt und Ge-
meindsmarche benennt, so daB die ventilierende Frage mit-
telst dieses leztern Aktenstiicks rein entschieden wire. (Bericht
vom 26. Mérz 1814. Actenband Tom. III, 435—441.)

Damit waren wirklich die entscheidenden Beweismittel zutage
gefordert. Sie bilden die Grundlage zur Uebereinkunft vom
3. Oktober 1815 zwischen Biimpliz und Bern, worin von beiden
Parteien anerkannt wird, ,,da die Gerichtsmarche zwischen Bern
und Biimpliz zugleich auch die Gemeindsmarch seye, wie sie auf
dem Plan des Herrn Commiflarius Miiller iiber den Stadtbezirk
vom Jahr 1797—1799, so in dem Stadt-Archiv liegt, und nach wel-
chem der gedrukte Plan des Herrn R. J. Bollin A° 1811 ver-
fertigt worden, bezeichnet ist, demnach die Giiter von Holligen,
Weyermannshaus und der alten Reitschul ganz, und dasjenige
der Ladenwand zum Theil im Stadtbezirk von Bern liegen.” Der
Stadtrat von Bern zahlte der Gemeinde Biimpliz die Summe von
Fr. 1400.— in deren Armengut und wies ihr eine Zufahrt zu ihrer
am Ende des Bremgartenwaldes liegenden Kiesgrube an. (Ueber-
einkunft vom 3. Oktober 1815. Stadtarchiv, Urkunde 1815, Nr. 9.)
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Durch diese freundliche Vereinbarung wurde endgiiltig iiber die
Zugehorigkeit von Weiermannshaus entschieden.

VIII. Das Ladenwandgut.

In den beiden Matten, welche am 16. Januar 1425 durch
Peter von Krauchtal dem Obern Spital vergabt wurden, haben wir
den Ursprung des heutigen burgerlichen Ladenwandgutes zu er-
blicken. Urspriinglich Reichslehen, wurden sie jedenfalls auch
vom Spital nicht selbst bebaut; Inhaber diirfte schon in jener Zeit
die Twingherrschaft von Biimpliz geworden sein. Im Verkauf von
1522 wird dieser Teil von Weiermannshaus nicht besonders er-
wihnt, er ist aber darin inbegriffen. Venner Isenschmid gab das
Gut an Diebold von Erlach und Hans Immer von Biimpliz zu
Erblehen; im Kaufbrief von 1531 wird zwar nur der letztere er-
wiahnt.

Als Hans Isenschmid das Weiermannshausgut in zwei Teile
auseinanderriss, folgte das Erblehen dem hintern Gui. Unterm
3. November 1535 wurde der Erblehensvertrag zwischen Conrad
Willading, Hans Immer und Diebold von Erlach, Twingherrn zu
Biimpliz, erneuert. Darin werden zum erstenmal die Grenzen des
Erblehens nédher beschrieben. Sie verlaufen von Jakob Wagners
vorderem Gut ,,der Friburgstra nach hinuff bif an dz holtz, ge-
nant die Stock, uf dem Biimplitz veld und da dannen hiniiber an
dero von Biimplitz matten untz an den Stattbach, und da dannen
dem Stattbach nach harin untz an den zun, so die erblichen von
sinem (d. h. Willadings) gut scheydet, und dem zun nach durch
den wyer hiniiber an den anderen zun, so hinder dem eychwildli
durch gat, wider an Jacob Wagners gut bis an die Fryburg-
straB.”* Es enthilt an Gebédulichkeiten eine Scheuer und 2 Heu-
hiuser und ist in 2 Teile eingeteilt, die wahrscheinlich immer noch
den beiden Matten von 1425 entsprechen. Das Erblehen ist frei
von Heuzehnten; dagegen entrichten die Besteher dem Lehenherrn
den Zehnten von sdmtlichen Getreidearten, wenn solche angebaut
werden. Die Bedingungen beziiglich des in das Erblehen hinein-
reichenden grossen Weihers und der Fische darin haben wir schon
frither erwiihnt. Die Lehensbesteher verpflichten sich, Gebiude
und Ziune in Ehren zu halten und einen jihrlichen Lehenzins
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von 12 Miitt Dinkel, 8 Miitt Haber, 10 Schilling, 2 alte und 4 junge
Hiihner und 20 Eier auf St. Andred zu bezahlen. Bei allfdlligen
Handéinderungen ist eine Mass Wein als Ehrschatz zu entrichten.
(Stadtarchiv. Urkunde Nr. 945. Kopie im Actenbd. Tom. XXVIII.,)

Es ist schon frither erwihnt worden, dass Sulpitius Briiggier
zwischen 1552 und 1558 den von Hans Immer innegehabten Teil
demselben abzog und mit dem hintern Gut vereinigte. Infolgedes-
sen verringerte sich der Erblehenzins um die Halfte. Als am
10. Mérz 1561 die 6 Sohne des verstorbenen Junkers Diebold von
Erlach zwecks Erbteilung die verschiedenen Bestandteile der Hin-
terlassenschaft schiitzten, wurde ,,die lehenschafft by Wyermans-
haufi samt der halben scheiir um 400 % angeschlagen. (Urbar
der Herrschaft Biimpliz, Tom. I, S.27.) Aus spitern Akten geht
unzweifelhaft hervor, dass die mit dem Weiermannshausgut ver-
einigte Hilfte des Erblehens der an der Freiburgstrasse liegende
Teil war. Er bildete fortan den kleinen Einschlag gegen Biimpliz
zu, worauf Franz Giider 1628 ein Tauwnerhiduschen errichten
liess. Die Schwellen wurden untermauert, das Stubenwerch ein-
geriegelt, das Dach mit 350 Schauben gedeckt.

Die als Erblehen fortbestehende, nordlich gegen den Stadt-
bach zu liegende Hilfte ging an Adelberg von Miilinen, Mitherrn
zu Biimpliz, iiber. Er hatte eine Scheuer bauen lassen und war
die Bedingung eingegangen, das Futter dort zu veretzen und den
Diinger wieder zum besten des Gutes anzuwenden. Spiter traf
der Lehenherr mit ihm eine Vereinbarung, wonach die Scheuer
wieder abgebrochen und weggefithrt wurde. Im September 1612
erhielt von Miilinens Witwe, Dorothea von Erlach, von Kaspar
Willading die Zusage, dass weder sie noch ihre Erben schuldig
seien, je wieder ,.einiche schiiren noch behusung wider iren willen
mehr dahin zesetzen noch zebauwen.“ (Actenband Tom. XXVIIL.)

Die Wegstreitigkeit von 1628 bezog sich in der Hauptsache
auf dieses Lehen, indem es besonders, nach Giiders Aussage, durch
das angemasste Wegrecht gleichsam zu einer Allmend gemacht
wurde. Als Vertreter der Witwe von Miilinen, seiner Schwieger,
machte Wolfgang Tscharner geltend, er habe einen Lehenbrief zur
Hand, welcher den Twingherren von Biimpliz Steg und Weg, Aus-
und Abfahrt zu und von dem Lehen heiter zugebe; es wiirde ihnen
sehr beschwerlich werden, wenn sie nicht mehr wie ihre Vordern
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das IThrige von dem Gut abfiihren kénnten. Auch die Ausgeschos-
senen von Biimpliz wollten auf das seit langem ausgeiibte Durch-
gangsrecht nicht verzichten. Aber die Kommission, welche die
Angelegenheit zu untersuchen hatte, stellte auf den Kaufbrief von
1522 ab, wonach das Weiermannshausgut ohne irgendwelche Be-
schrankung, weder allgemein noch im besondern, verkauft wor-
den war; sie fand auch, der von Tscharner erwihnte Lehenbrief
erwihne das von ihm geltend gemachte Recht nicht speziell. Dar-
um wurde die in Frage stehende Wegsame fiir Fremde und Ein-
heimische abgestrickt, verboten und verbannt. Giider hatte sich
anerboten, zur Erhaltung guter Nachbarschaft der Frau von Mii-
iinen und ihren Kindern fiir die Dauer des gegenseitigen Lehens-
verhéltnisses von der alten Stapfen zwischen dem Weiermanns-
hausgut und dem Erblehen bis an die Freiburgstrasse hinunter
einen guten, gangbaren Fussweg einzurdumen. Dieses Anerbieten
wurde angenommen. An der Freiburgstrasse sollte eine Tiire, de-
ren Schliissel der Frau von Miilinen zu iibergeben war, den Fuss-
weg abschliessen. Dadurch, dass die Frau das Lehen auch auf
der Biimplizseite abschliessen musste, war nun jeder Durchgang
fiir Unberechtigte verunmoglicht.

Es ist nicht mehr mit Sicherheit festzustellen, wie lange fiir
den noérdlichen, gegen den Stadtbach hin gelegenen Teil das Erb-
lehensverhiiltnis bestanden hat. Er scheint um die Mitte des Jahr-
hunderts mit dem siidlichen Teil zu einem Gut, eben dem spéatern
Ladenwandgut, vereinigt worden zu sein. In seiner Topographie
(I, 53/54) hat K. L. Stettler die Nachricht hinterlassen, Weier-
mannshaus habe 1652 Franz Giider und Conrad (!) Sonnleitner,
1669 diesem letztern einzig, 1680 wieder Franz Giider gehort. Wie
aus unserer Darlegung der Besitzverhéltnisse hervorgeht, sind diese
Angaben ungenau; hingegen diirfte gerade um 1652 das ehemalige
Erblehen von Franz Giider an den Buchdrucker Georg Sonnleitner
iibergegangen sein. Es diirfte dies auch daraus geschlossen wer-
den, dass Biimpliz 1678 auf 26 Jahre zuriick gegen ihn ganz dhn-
liche Forderungen an Abgaben und Steuern geltend machte wie
gegen Franz Giider, welche allerdings im Jahre darauf gleich auf
31 Jahre ausgedehnt wurden. Jedenfalls erscheint das neue Gut
auf dem Stadtbachplan von 1667 als «Her Sonleitners Matten>,
ganz gleich wie das heutige alte Reitschulgut, das auch kurz vor-
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her vom Holligen-Schlossgut abgetrennt worden war, als «Her
Hermans seligen Matten». Der Besitzer des Ladenwandgutes ist
als obrigkeitlich bestellter Buchdrucker und gewiegter Geschafts-
mann bekannt, wie aber sein Landgut in andere Hénde iiberging,
vermogen wir nicht zu sagen; es scheint 1685 noch immer der
Witwe gehort zu haben und weist 1688 immer noch, wie 1667,
zwel Gebidude an der Freiburgstrasse auf. Wahrscheinlich wurde
Nachbesitzer Hieronymus Manuel, der nach franzosischen Kriegs-
diensten 1691 in den Grossen Rat gelangte, 1704 Schultheiss nach
Thun wurde und 1710 starb. Denn seit dem 1. September 1715
entrichtete sein gleichnamiger Sohn dem Untern Spital einen jihr-
lichen Zins von 200 ¥ ,,von, auf und abe einer seiner von seinem
junkhers vatter sel. ererbten matten samt der daruff stehenden
behausung und schiiren &c. an dem Weyermanshausgut gegen
Biimplitz gelegen, haltet ohngefahr sechszig jucharten, stoit son-
nenaufgangs an herren commandant Kilchbergers matten als erst-
gemelt WeyermanshauB8gut, sonnennidergang an den Biimplitz-
wald, undenhar an Bremgarten und an den Stattbach, obenhar
cder vorhar dann an die grofle landstrafl so nacher Biimplitz
gaht“. (Archiv des Burgerspitals: Unter Spital Pfennigzins Ur-
bar de 1650, I, 283.) Der schuldnerische Junker, damals im Alter
von 24 Jahren stehend, wird als vertunlich und liederlich geschil-
dert; er soll um 1724 nach Polen gezogen sein, kehrte aber 1728
wieder zuriick, worauf er in Konigsfelden eingesperrt wurde.
Bevor er der Heimat den Riicken kehrte, wird er das Gut ver-
aussert haben, vielleicht 1722, da jenes Darlehen von 1715 dem
Spital am 7. August dieses Jahres zuriickbezahlt wurde. Nach der
Marchbeschreibung zwischen dem Stadtgericht und der Herrschaft
Biimpliz vom 24. Mai 1724 (Urbar der Herrschaft Biimpliz I,
760 ff.) war damals Oberst Stiirler von Serraux Besitzer, von dem
das Gut an Frau Anna Stiirler, geb. Stiirler, die Witwe des am
20. Januar 1712 von einem Schlag dahingerafften Welschseckel-
meisters Beat Ludwig, gelangte. Sie erreichte ein Alter von 88 Jah-
ren und starb im Oktober 1743. Sie hinterlieB das nun ,bei der
Ladenwand“ genannte Landgut (Lehenmann ,bei der Laden-
wand“ war in diesen Jahren Daniel Schiitz von Kirchlindach)
ihrer Enkelin Anna Margareta Stiirler, die seit 1729 mit Ludwig
Friedrich Stiirler verheiratet war. Er wurde 1751 Landvogt nach
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Aubonne, resignierte 1764 den Grossen Rat und starb im Januar
1766. Er war schon damals ,,infolge Leib- und Gemiiht Schwach-
heit ausserstande, dem Akt selber beizuwohnen, als seine Frau
in seinem Namen und mit Genehmhaltung ihrer beiden Briider
am 23. Dezember 1762 das Gut an Hauptmann Nikl. Samuel
Schweizer verkaufte. Der Kaufpreis betrug mit einem Stiick
Mattland auf der Belpau und einem Stiick Tannenwald in der
Nihe der ,Eisernen Hand“ ausserhalb Wangen 6300 < oder
21,000 . Aber schon im Mirz 1765 veridusserte Schweizer das
Gut wieder. Kiufer wurden um 24,000 & Sigmund Hemmann,
Joh. Anton Wyss und Meister Christian Lehmann, Lehenmiiller im
Sulgenbach. In diesem Kauf wird der Inhalt des Ladenwandgutes
gemiss einem A° 1698 angefertigten Plan mit ungefihr 731/
kleinen Jucharten angegeben; die Gebiude bestehen aus dem so-
genannten Stock, einem Stockli samt Ofenhaus und der Scheune
mit Stallungen; ein im Konizberg entspringender Brunnen liefert
fliessendes Wasser. Artilleriehauptmann Wyss trat offenbar bald
von seinem Kauf zuriick, und mit Riickwirkung auf Martini 1774
kaufte unterm 22. Juli 1776 der Brotbeck Hemmann auch Meister
Christ. Lehmann aus, so dass er nun einzig Eigentiimer war. Er
wurde Schaffner des grossen Kornmagazins, starb aber bald nach
dem Uebergang. Seine Erbschaft verkaufte das Gut unterm
11. Mai 1817 an den Ratsherrn Carl I‘riedr. von Tscharner-von
Mutach (den Schultheissen von 1831) und Christian Schafroth von
Rotenbach, Lehenmann auf dem Weissensteingut der IF'rau Rats-
herrin von Wurstemberger. Der Kauf erging um 60,000 . Durch
Uebereinkunft vom 15. September gleichen Jahres ging das La-
denwandgut an Schafroth allein iiber. Er starb 1829, und nach-
dem am 19. April 1842 auch seine Witwe, Frau Barbara Schaf-
roth geb. Liithi, verstorben war, iibernahm es der Sohn Joh. Chri-
stian in der Erbteilung. Unter ihm wurden die alten Lebhige ge-
gen das Weiermannshausgut und den Ziegelacker des Handels-
mannes Joh. Daniel Brunner ausgereutet, und als dabei keine
Marchsteine zum Vorschein kamen, erfolgte 1848 eine richtige
Vermarchung durch 16 Steine. Schafroth musste 214 Jucharten
an die Zentralbahngesellschaft abtreten, fiir welche durch Kom-
missional-Gutachten des Bundesgerichtes ein Juchartenpreis von
Fr. 3200 festgesetzt wurde, wihrend die Einwohnergemeinde fiir
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ihr Terrain vom Weiermannshausgut Fr. 4000 erzieite. Nach
dem am 24. April 1885 erfolgten Tode Schafroths iibernahm
Friedr. Ermell, Gutsbesitzer auf Burg bei Murten, das Ladenwand-
gut. Aber schon unterm 23. Oktober 1886 verkaufte er es um
Fr. 105,000 an die Burgergemeinde Bern. So ist dieser alte Be-
standteil des ehemaligen Weiermannshausgutes 65 Jahre spiter als
das eigentliche Stammgut in 6ffentlichen Besitz iibergegangen.

IX. Weiermannshaus seit 1821.

Bevor wir uns Rechenschaft geben, welche Verinderungen auf
dem Weiermannshausgut seit seinem Uebergang an die Stadt ein-
getreten, sei vorerst des Ankaufes noch etwas ausfiihrlicher ge-
dacht. In seinem Artikel iiber Weiermannshaus sagt Stettler, die
Zerriittung seines Vermogens habe Joh. Rud. von Steiger genotigt,
das Gut zu verkaufen. In der Tat musste er es nach und nach
stark mit Hypotheken belasten. So nahm er am 4. Februar 1801
von den Familienkisten Wurstemberger und von Diesbach je
1800 < auf, am 10. Oktober 1807 von der Gesellschaft zu Mittel-
lowen ebenfalls 1800 <, und schliesslich vom burgerlichen Sepa-
ratfundus am 5. September 1808 in 3 Giiltbriefen je 3000 <, am
4. Mirz 1809 wiederum 1800 < und unterm 5. September 1816
nochmals 2500 <. Er hatte die Besitzung 1805 von Geometer
Bollin in Plan legen lassen, liess sie sich am 11. April 1806 ge-
richtlich zufertigen und im September gleichen Jahres schitzen.
Die beiden Experten, Schmied Joh. Wiber und Werkmeister L.
Stiirler, kamen dabei auf folgenden Wert:

1° Das samtliche in einem Einschlag befindliche Land des
Weyermans Hausgut, ohne die Wirthshausmatten, 90 kleine
Jucharten haltend, per < 220 19800 < 66000 ©@

2° Die Schetier mit Kornhaus und Keller 5400 ,, 18000 ,,

3° Das Wohnhaus samt Neben Gebiduden,
Ofenhaus samt Waschhaus am Stadtbach 6 000 ,, 20000

4° Die Wirthshausmatten, 10 kleine Ju-
charten a < 220 , 2200 ,, 7833 /4,
5° Das Wirthshaus 4800 ,, 16000

38 200 & 127333'/, &
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Anlisslich der Einschitzung fiir die Kriegssteuer des Jahres
1815 schiatzte sich der Besitzer von Weiermannshaus fiir den
Steuerbetrag von bloss 16 Schweizerfranken ein und begriindete
diese Schidtzung am 28. August mit der Bemerkung: ,,Da die dies-
jahrige Kriegssteuer auf die Einkiinfte auch dieses Jahres berech-
net seyn soll, so kann ich, da meine liegende Giiter zum grosten
Theil verhagelt worden und diese den grofieren Theil meiner Ein-
" kiinfte ausmachen, keine bestimmte Summe reiner Einkiinfte an-
geben, glaube aber durch obbestimmte Summe eher mehr als we-
niger als das 1 % meiner die3jihrigen Einkiinfte abzugeben*, bei
welcher Erklirung man es bewenden liess. Eine gewisse Verirge-
rung infolge der in diesen Jahren mit der Stadt hiingigen Streitig-
keiten wegen des ihm vom Stadtbach verursachten Schadens mag
zwar auch mitgewirkt haben, als er 1818 die Zinse an den stidti-
schen Separatfundus nicht bezahite und sich im folgenden Jahre
dafiir betreiben liess. Die in einen férmlichen Prozess ausarten-
den Streitigkeiten, auf die wir nicht néiher eintreten wollen — die
Akten dariiber aus den Jahren 1807—1820 fiillen 2 Bande —, wa-
ren mit ein Grund, dass die Stadtverwaltung auf das Verkaufs-
angebot Steigers eintrat. Die teilweise durch den Prisidenten der
Stadtverwaltung, G. F. von Frisching, teilweise durch die Finanz-
kommission gepflogenen Unterhandlungen kamen dank beidseiti-
gem Entgegenkommen in verhiltnisméssig kurzer Zeit zum Ab-
schluss. Am 3. Mérz 1821 konnte der Kauf provisorisch abgeredet
werden, nachdem die letzten Anstinde durch eine Delegation be-
hoben worden waren, und am 5. Mirz unterbreitete die Stadtver-
waltung das Geschift dem Grossen Stadtrat der Zweihundert zur
Genehmigung. Sie tat es in dem nachfolgenden -einlisslichen

,vortrag an Mehgh. des Raths der 200.

Daf} die Stadt Verwaltung die Freyheit nimmt, zu einer von
Eiier Hochwohlgebohren fast unausgesetzt den Versammlungen
der hochsten Landes-Behorde gewiedmeten kostbaren Zeit, dero
Aufmerksamkeit auf Stadtangelegenheiten zu lenken, dazu wird
sie durch die sich darbietende Gelegenheit bewogen, ein nahm-
haftes Grund Eigenthum, wie sie glaubt, zum Nutzen der Stadt zu
acquirieren. Es betrift das allgemein bekannte, in dem hiesigen
Stadt-Bezirk obenaus liegende Weyermannshaus-Gut, deBen Be-
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sizer, Mhgh. Appellations Richter von Steiger, gewesener Oberamt-
mann von Fraubrunnen, dasselbe der Stadt zum Kauf angetra-
gen hat.

Was diesen Antrag veranlaBet hat, und die Acquisition fiir die
Stadt hauptsichlich wiinschenswerth macht, sind die Verhéltnifle
zu unserm Stadtbach. Ein Blick auf den beyliegenden Plan zeigt
Ihnen, Hochgeachte Herren, daB diese fiir Bern unschizbare
Wagerleitung zum Theil durch das Weyermannshausgut gehet,
zum Theil denn sich lings der ganzen ndérdlichen Seite desselben
hinziehet und deBen Marche bildet. AuBer dem entspringt noch
eine andere, fiir die Stadt hochst intereBante WafBerleitung, grosten
Theils in diesem Gut, nemlich: das sogenannte Warmbichlein,
defen dem Frost widerstehende Temperatur dasselbe zu dem vor-
ziiglichen Dienst eignet, das Hydraulische Werk zu oberst im Sul-
genbach in Bewegung zu sezen, wodurch den Briinnen in der
obern Stadt ein groBer Theil ihres WaBers verschaft wird. Zweck-
miiBig erachtete Verbeferungen an diesen Canilen veranlaBten
schon vor 1798 von Seite der Besizer des Weyermannshaus Guts
Beschwerden iiber Beschidigungen ihres Grund Eigenthums durch
das Stadtbach WaBer. Die Folge davon ware, einige male freywil-
lige Entschidigungen, Schiedsrichterliche Spriiche, fruchtlose Un-
terhandlungen wegen Sicherstellung des Guts fiir die Zukunft, und
endlich ein Rechtsstreit zwischen der Stadt und dem Hgh. von
Steiger, welcher in erster Instanz einhellig zu Gunsten der Stadt
entschieden wurde, und in einer Lage ist, die zu der Erwartung
eines gleichen Entscheids von dem obersten Justiz-Tribunal be-
rechtiget. Dem ohngeacht fand sich die Finanz-CommiBion der
Stadt Verwaltung, deren die Leitung dieser Angelegenheit iiber-
tragen worden, aus Achtung gegen ihren Hgh. Gegner, und in
dankbarer Erinnerung an die Verdienste, welche sich Wohlder-
selbe in drangvollen Zeiten um die Stadt Bern erworben hatte, so-
gleich bereit, den Abspruch zu suspendieren, und noch einmal den
Weg der Unterhandlung zu versuchen. Diese griindeten sich jezt
auf den oben erwihnten Antrag zum Verkauf des Guts und fiihr-
ten zu demjenigen Resultat, welches in dem beyliegenden Schrei-
ben der Finanz CommifBion an Mnhgh. von Steiger, datiert vom 24.
lezten Janner, und der Uebereinkunft vom 3. difl, wodurch deBen
Innhalt in etwas modifiziert wird — enthalten ist.
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Bevor aber die Stadt Verwaltung iiber diese Lage des Ge-
schiifts naher eintrittet, soll sie Eiier Hochwohlgebohren mit dem
eigentlichen Gegenstand der Acquisition, welche Hochdenenselben
vorgetragen wird, moglichst vollstindig bekannt machen.

Das zwischen der Murten- und Freyburgstrafie ginzlich im
Stadtbezirk liegende Weyermannshaus-Guth haltet zusammen-
hingend in einer einzigen Einhédge 100 kleine, oder 74 '/, Juchar-
ten zu 40 000 Quadratfub.

Der grofiere flache Theil davon ist, — wie fast aller Boden in
der Umgegend der Stadt — mehr oder weniger grienartig, der
kleinere gegen Norden sich senkend, bildet eine WaSBerreiche Ver-
tiefung. An Gebduden befinden sich auf diesem Gut:

1° Ein Herrenstock, de8en mittlerer- oder Haupttheil neiier
und in Stein gebaut ist, deBen Fliigel hingegen ilter sind und in
Riegwerk bestehen. Das Ganze enthaltet 3 Kiichen, 15 Zimmer
und Saile, mehrere Vestibules, Kammern und einen ziemlich
groffen gewolbten Keller.

2° ein Kiiher Stokli mit 2 Zimmern, Kiiche und Back Oefen.

3° ein Waschhaus an dem Stadtbach.

4° eine grofle, zum grosten Theil neii in Stein gebaute
Scheiier, mit Korn Spychern und einem gewolbten Keller. Bey
diesen Gebéaiiden befindet sich ein Baumgarten mit iibrigen An-
nehmlichkeits-Anlagen, und ein Sood-Brunnen. AuBler dem ge-
hort zu dieser Besizung, das auf der Nordseite derselben an der
MurtenstraBe befindliche Weyermannshaus-Wirthshaus, nebst
gewoOlbtem Keller und Kiiche 7 Zimmer und 2 Dachstuben ent-
haltend.

Eine Giiltbriefliche Schazung von 1806 taxiert die 100 Ju-
charten Land zu < 220 auf < 22 000, die Wohngebéiide und De-
pendenzen zu < 6000, die Scheiier zu & 5400 und das Wirthshaus
zu < 4800, simmtliche Gebiiide also auf < 16 200. Die Schazung
derselben in der Brand-Versicherungs-Anstalt dann betriagt <
15 200.

Da das Gut nicht verpachtet ist, sondern von dem Hgh. Eigen-
thiimmer selbst bewirthschaftet wird, so konnte der Abtrag des-
selben nicht anders als durch eine Schazung von unpartheyischen
Landverstindigen ausgemittelt werden. In dieser Eigenschaft
haben die Ehrsamen Johannes Niederhauser und Johannes
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Tschanz, Zehndschiazer, laut beyliegender Erklirung gefunden,
da das ganze Gut gegenwiirtig < 900 bis < 1000 Lehenzins ab-
tragen moge, und fiir das Wirthshaus von éltern Lehen-Wirthen
< 350 Lehenzins bezahlt worden seye. Das Leztere befindt sich
jezt nebst dem 10 Jucharten haltenden Stiikk Land, zwischen dem
Stadtbach und der Murten StraBe, um < 500 verpachtet. Riik-
sichtlich auf Beschwerden, ist das ganze Gut Bodenzins- und
Zehntfrey, und unter denen giiltbrieflichen Verhaftungen hat der
Separatfundus der Stadt die groste Ansprache mit < 13 300. Fa-
milien-Substitutionen — wie lange vermuthet wurde, haftet keine
auf dieser Besizung. Nicht blof ist dieser Umstand griindlich
untersucht worden, sondern die Herren von Steiger von Tschugg,
Vater und Sohn, so wie die Sohne des Hgh. Verkéiuffers haben
schon vor mehreren Jahren hinsichtlich der hierseitigen Hypothe-
kar-Anforderung bestimmte und geniigende Erkldrungen hier-
uiber ausgestellt.

Nachdem Mhgh. von Steiger von seiner urspriinglichen For-
derung von % 130000 und die Finanz-CommiBiion von ihrem
ersten Gebott der & 110 000 abzuweichen sich entschlofen hatten,
vereinigte man sich zu dem Kaufpreis von & 116 000 und zu Nutz-
und Schadens-Anfang auf 1. April 1821, wobey dem Hgh. Ver-
kiiifer die Entrichtung von & 1500 fiir die Besorgung der Saat
versprochen und ohne Anstand zugestanden wurde, bis nichsten
Martini den Herrenstok unentgeltlich bewohnen und mehrere
kleine landwirthschaftliche Vortheile genieBen zu konnen.

In Betreff der Zahlungs Gedinge steht es Wohldemselben
frey, den Ueberrest der Kauff Summe nach Abzug der auf dem
Guth haftenden Hypothekar-Schulden, auf 3monatliche Aufkiin-
dung nach Belieben abzulGsen, mit Ausnahm von <+ 3000, welche
nach seiner eigenen Bestimmung, wihrend 3 Jahren auf dem Gut
stehen bleiben. _

Auf diesen pflichtmiBigen Bericht nimmt die Stadt Verwal-
tung die Freyheit, ihre unmafBgeblichen Ansichten iiber die Zweck-
méaBigkeit der vorliegenden Acquisition folgen zu laBen.

Wenn sie im Eingang bemerkt hat, daB die VerhiltniBle des
Stadtbachs die VeranlaBung zu den Kaufs-Unterhandlungen ge-
wesen seyen, so ist diese Aiierung keineswegs so zu verstehen, als
wenn das diBortige IntereBe der Stadt einen solchen Kauf mehr
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oder weniger erheischen wiirde; die hierseitigen Eigenthums- und
Verfligungs-Rechte in Betreff dieser kostlichen WagBerleitung sind,
so weit der Lauf derselben durch fremden Grund und Boden geht,
durch Titel und Uebung allzufest und gesichert, als daf die Stadt
trachten miifite, solche durch dergleichen Opfer zu behaupten.
Allein neben andern Vortheilen liegt in der That ein bedeiitender
Convenienz Grund fiir den Ankauf des Weyermannshaus-Guts, da-
rinn: dafl die Stadtbeh6érde ohne Entschiddniffizusicherungen ganz
freyve Hinde gewinnt, die Ufer des Stadtbachs und Warmbéchleins
in einer Streke von mehr als 4000 Schuhen nach Gutfinden zu
verindern und zu bevestigen, wodurch denn zugleich auch fiir
den Mehrwerth des dortigen Landes gesorgt wird. In Verbindung
mit diesem Motiv, findt die Stadt Verwaltung die Acquisition eines
Guts von solchem Belang, in der Nihe der Stadt, wo jeder Beauf-
sichtigungs Kosten erspart wird, welches Zehnd- und Bodenzins-
wie auch — ausgenohmen an die Stadt selbst — Tellfrey ist, durch
allfallige Vereinigung mit andern, der Stadt gehorigen Aufzug-
Grund-Stiiken, zum héchsten Grad hiesiger Cultur gebracht wer-
den kann, und auf einen Abtrag von wenigstens 3 bis 33/ pro
Cento rechnen liBt — auch in finanzieller Hinsicht vortheilhaft.

Sollten aber Eiier Hochwohlgebohren, eben um dieser An-
nehmlichkeiten wegen Bedenken-tragen, eine solche Besizung auf
immer in todte Hand fallen zu laflen, so kann dasselbe dadurch
gehoben werden, daf die Stadt-Behorde dieselbe nach einer An-
zahl Jahren wenn die gewiinschten Arbeiten am Stadtbach bewerk-
stelliget seyn werden, unter denen alsdenn frey zu bestimmenden
Reservaten, bey sich erzeigender guter Gelegenheit, wieder ver-
duBern kann. Auch wird vielleicht schiklich gefunden, selbige
einem Stadtfonds beyzulegen, dem es dagegen nach Zeit und Um-
stinden convenieren kann, andere niiher gelegene, und deswegen
dem Publikum noch beliebigere Grundstiike durch angemefienen
Verkauf in freye Circulation kommen zu laBen.

Mit dieser gedringten Anfithrung der Griinde, welche die
Stadt Verwaltung, unter Ratifikationsvorbehalt, zu dem vorliegen-
den Kauf des Weyermannshaus-Guts, zu handen der Stadt Bern,
bewogen haben, erwartet nun dieselbe, ob es Thnen, Hochgeachte
Herren, gefallen werde, sie zu deBen gédnzlichem Abschlufl zu autho-
risieren; in welchem Fall sie sich auch die Begwiltigung erbitten



— 174 —

mochte, diese Besizung einem beliebigen Stadtfonds zu annexie-
ren, indem ihr die Kiirze der Zeit nicht gestattet hat, hieriiber die
erforderliche Untersuchung vorzunehmen.* (Manual der Stadtver-
waltung IV, 131—138.)

Die Genehmigung des Kaufs seitens der Zweihundert erfolgte
schon unterm 8. Mirz, womit die Stadtverwaltung ermiéchtigt
wurde, das Gut demjenigen Stadtfonds beizulegen, fiir den sie es
am besten geeignet finde. Darauf erhielt die Finanzkommission
Auftrag, dem Verkiufer die Ratifikation des Kaufes offiziell mit-
zuteilen, den Kauf zu vollziehen, das Gut zuhanden der Stadt in
Besitz zu nehmen, fiir dessen vorteilhafteste Beniitzung besorgt zu
sein und endlich einen Vorschlag einzureichen, welchem Fonds es
annexiert werden konnte, Als daraufhin die Burgerspitaldirektion
wegen der vorauszusehenden betrichtlichen Unterhaltungskosten,
und weil sie bisher ihre Kapitalien zu einem hohern Zinsfuss habe
anlegen konnen, auf die Erwerbung verzichtete, wurde Weier-
mannshaus dem Separatfundus beigelegt, der Kaufbrief aber auf
die Finanzkommission der Stadtverwaltung zuhanden der Stadt
Bern stipuliert, um fiir die Zukunft freie Hand zu haben. (In die-
ser Form wurde auch der Kauf des Erlacherhofes abgeschlossen,
der im nidmlichen Jahre erworben wurde.)

Da Herr von Steiger das Weiermannshausgut selbst bewirt-
schaftet hatte, war nun in erster Linie fiir einen tiichtigen Pichter
zu sorgen. Deshalb fand am 27. Mirz in der Stadtkanzlei auf
dem Kaufhause eine Lehenssteigerung statt, an der sich aber bloss
3 Interessenten einfanden, von welchen die beiden Hochstbieten-
den mehr Kiiher und Viehhéndler waren. Darum wurde als Pich-
ter angenommen Daniel Reber von Kurzenberg, der Sohn des be-
kannten Lehenmannes auf dem Morillon. Man fand dem wahren
kiinftigen Nutzen der Stadt am angemessensten, die Pacht auf
10 Jahre abzuschliessen, erhoffte unter den Hinden dieses Pich-
ters eine Aeufnung des Gutes und vereinbarte einen Zins von
750 < fiir die ersten 3 und von 800 <& fiir die iibrigen 7 Jahre.
Fiir den Piéchter war eine Wohnung im Fliigelgebdude auf der
Morgenseite des Herrenstockes vorhanden, bestehend aus Kiiche
und Stube zu ebener Erde und einem weitern Zimmer im ersten
Stock; ,,allein bevor selbige bewohnt werden kann, wird erfordert,
daB Kiiche, Feuerherd, die Oefen, die Winde und Bdden der
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Zimmer, die Fenster, kurz, das ganze Logement erneuert und or-
dentlich zurecht gemacht werde; denn in seinem gegenwirtigen
Zustand diirfte keinem rechtschaffenen Lehenmann zugemuthet
werden, darinn seine Wohnung aufzuschlagen®, meldete die Fi-
nanzkommission unterm 25. April, als sie fiir diese Arbeiten einen
Kredit von 900 <& nachsuchte. Einige Jahre spiter geniigte aber
diese Wohnung den Bediirfnissen des grossen Haushaltes, den der
Pichter notgedrungen haben musste, nicht mehr. Er war mit
seiner Familie und einer Magd auf die beiden Zimmer angewie-
sen, die Knechte und der Kiiher, der noch immer das im Sommer
eingebrachte Heu durch den Winter aufiizte, waren in dem andern
Nebengebiude auf der Abendseite untergebracht; dieses war aber
in einem so elenden Zustand, dass seine Kammern im Winter
kaum bewohnbar waren. Die Klagen Rebers wurden 1828 als be-
griindet erachtet, und da man Ursache hatte, mit seiner Bearbei-
tung des Gutes zufrieden zu sein, erfolgte 1830/31 im nordlichen
Teile der grossen Scheune der Einbau der noch heute bestehenden
Wohnung fiir Pichter und Kiiher. Man erreichte damit auch,
dass die ganze landwirtschaftliche Haushaltung vom Herrenstock
wegverlegt werden konnte, was fiir die Bewohner desselben nur
angenehm sein konnte. Die Kosten des Ende 1831 vollendeten
Einbaues beliefen sich auf 7519 £ 4715 Rp. Als die 10jihrige
Pachtzeit Rebers ausgelaufen war, wurde der Vertrag unter Bei-
behaltung des bisherigen Zinses von 800 < verlingert, aber auf
1. Mai 1840 aufgelést. Dem neuen Pichter Niklaus Gerber von
Langnau wurde der Zins auf 943 < erhoht, was mit Einfithrung
der neuen Wihrung fiir seine die Pacht fortsetzende Erbschaft
den Betrag von 3461 Fr. 67 Rp. ausmachte.

Etwas schwieriger gestaltete sich die Verwertung des Herren-
stockes, der nach dem auf Martini 1821 erfolgten Auszug des
Herrn von Steiger als herrschaftliche Wohnung zu vermieten war.
Es fand sich ein Mieter auf 1. Mai 1822 in der Person des Herrn
Major Emanuel May von Utzenstorf, der 130 < Mietzins zahlte.
Durch einen Augenschein musste sich indes die Finanzkommission
iiberzeugen, dass ,,zu Bewohnbarmachung® des Wohnhauses ver-
schiedene Reparationen erforderlich waren, die noch vor dem
1. Mai mit einem Aufwand von etwas iiber 1100 £ ausgefiihrt wur-
den. Aber schon im folgenden Friihling entschloss sich Herr May,
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kiunftighin den Sommer mit seiner Familie in Neuenstadt oder
anderwirts zuzubringen; er stellte infolgedessen das Gesuch, die
Wohnung an eine englische Familie in Untermiete geben zu diir-
fen. Dies wurde ihm fiir die Zeit vom 1. Mai bis 1. November
1823 bewilligt unter der Bedingung, dass er als Sicherheit fiir
eventuell entstehende Beschidigungen beim Verwalter des Sepa-
ratfundus 300 £ hinterlege. Er zog im Herbst 1824 aus, bezahlte
aber den Zins bis zum 1. Mai 1825. Trotz rechtzeitiger Ausschrei-
bung im Wochenblatt und in der Gazette de Lausanne zeigte sich
offenbar auf diesen Termin kein Liebhaber. Erst nach Ablauf
eines Jahres wurde der Herrenstock von Frau Jeannette Pagen-
stecher, geb. Carrard, die 120 < zahlte, wieder bezogen. Auch die
Familie Pagenstecher machte ihre Zusage davon abhingig, dass
der Garten gehorig instand gestellt, in einem seiner Kabinette ein
Peristyl angebracht und iiberhaupt die zu dieser Location geho-
renden Annehmlichkeits-Gegenstinde in gutem Zustand iibergeben
wiirden. In der Erkenntnis, dass es ohne diese Arbeiten schwer
halte, das Gebaude zu vermieten und ein Leerstehen ihm nur
schade, und unter der Voraussetzung eines wenigstens 4jihrigen
Mietvertrages, ging man darauf ein. Man bereute es offenbar nicht,
denn auch nach dem Tode der Frau Jeannette setzte die Familie
Pagenstecher das Mietverhélinis fort bis 1. Mai 1834. Neuer Mie-
ter wurde T. G. von Luternau, gew. Hauptmann in franzdsischen
Diensten, der nun auch noch die ehemalige Pichterwohnung im
Seitenfliigel um jihrlich 15 <& tibernahm. Aber auf 1. Mai 1847
wurde der Mietvertrag aufgelost, worauf der Gutspichter den
Herrenstock mitbentitzte.

Auf der Wirtschaft, auf die sich der alte Name Weiermanns-
baus nach und nach konzentrierte, verblieb der bisherige Péchter
Johannes Wahli von Bolligen vorliufig gemiss dem bis Martini
1822 geltenden Lehenakkord. Auch hier waren verschiedene Re-
paraturen nétig; so wurde u. a. die auf der Siidseite des Gebaudes
angebrachte, aber schadhaft gewordene Laube erneuert und er-
weitert, ,,eine Arbeit, welche wegen der schonen Aussicht, die sich
da dem Auge darbietet, allerdings gemacht zu werden verdient®.
Nach Auslauf wurde mit Wahli ein neuer Pachtvertrag auf 6 Jahre
um den Zins von 540 <& abgeschlossen und dann bis 1838 ver-
lingert. Unter den Wirten Schmid, Lortscher und Wahli gehor-
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ten zu den Ostermontagsvergniigen auch etwa Wettlaufe von der
Schiitzenmatte nach Weiermannshaus und zuriick, und noch
lange wird das Weiermannshauswirtshaus unter den Belustigungs-
orten in der Stadtumgebung aufgefithrt. Der 1838 neu einiretende
Wirt Ludwig Biirki, Sohn, von Langnau, entrichtete wihrend der
Dauer seines 6jihrigen Pachtakkordes 726 < oder 1825 £, aber
von 1844 an bloss noch 600 < oder nach Einfiithrung der neuen
Wihrung 2173 Fr. 91 Rp. Der Ertrag ging noch weiter zuriick,
indem Jakob Wanner von Etzelkofen nur 2000 Fr. bezahlte, ein
Betrag, der allerdings Ende der 1870er Jahre unter dem Gurnigel-
wirt Hauser wieder auf 2300 Fr. anstieg. Spiter ging das Wirt-
schaftsrecht ein; es wurde iiber die Wirtschaftsbesitzung ein Par-
zellierungsplan aufgestellt und das Terrain abschnittweise ver-
aussert. So gelangten z. B. 228,8 Aren mit den ehemaligen Wirt-
schaftsgebiiuden 1908 an Nationalrat Hirter.

Als zufolge Ausscheidungsvertrag zwischen Burger- und Ein-
wohnergemeinde 1852 das Weiermannshausgut an letztere fiel,
wurde das Pachtverhéltnis um den Gutshof auf 1. Mai 1853 ge-
kiindigt und eine Pachtsteigerung abgehalten, an der um einen
Jahreszins von 4000 Fr. Friedr. Meier das Gut samt Herrenstock
in Pacht nahm. Nach 5 Jahren reduzierte sich der Umfang des
Pachthofes, indem die Schweiz. Zentralbahngesellschaft 1858 iiber
7 Jucharten erwarb und gemiss besonderer Uebereinkunft noch
vor Abschluss der Kaufsunterhandlungen mit den Bauarbeiten fiir
die Strecke Bern—Biimpliz beginnen konnte. Da die Bahnlinie
das Gut in zwei Teile zerlegte, musste die Gesellschaft die Erstel-
lung von zwei Durchgingen und der notigen Kommunikations-
wege iibernehmen und fiir die richtige Durchleitung der beiden
Bachldufe durch den Bahndamm besorgt sein. Im Jahre 1869
tbernahm die Strafanstalt in Bern die Bewirtschaftung des Stei-
gerhubelgutes und liess es durch die Striflinge bearbeiten. Da-
mals musste die dem Einsturz drohende Einfahrt wieder herge-
stellt werden. Von spitern Péachtern ist noch Christian Guggisberg
von Niedermuhlern zu erwihnen, der bisher das alte Reitschulgut
bewirtschaftet hatte und 1883 das Steigerhubellehen iibernahm.
Unter ihm wurde auch fiir die landwirtschaftlichen Gebdude Ga-
selwasser zugeleitet, womit der alte Sod endlich iiberfliissig ward.
Als am 14. Juni 1893 der Pachtvertrag auf weitere 6 Jahre ver-

11
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lingert wurde, nahm man die Bestimmung auf, dass sich der
Pachtzins um 85 Fr. pro Jucharte reduziere, wenn Land als Bau-
terrain verwendet werde. Die Gemeinde war ndmlich durch die
grosse Wohnungsnot zu Ende der 1880er Jahre gezwungen wor-
den, die Erstellung billiger Arbeiterwohnungen an die Hand zu
nehmen. Vorerst wurde zwar die Wohnkolonie auf dem Wyler
ausgefiithrt, aber zugleich auch die Anlage einer zweiten auf dem
Westteil des Steigerhubelgutes zwischen Freiburgstrasse und Bahn-
linie in Aussicht genommen. Ein erstes Projekt der Baudirektion
sah auf dem zirka 330 m langen und zirka 200 m breiten Plateau
die Erstellung von 107 Einzelhiusern in vier verschiedenen Typen
mit 131 Wohnungen vor; im Zentrum der Anlage sollten zwei
Spiel- und Schattenplitze angelegt werden. Das etwas modifi-
zierte Projekt wurde in der Gemeindeabstimmung vom 7. Dezem-
ber 1890 gutgeheissen. Der 1893 ausgearbeitete Quartierplan fiir
die Wohnkolonie ergab dann einen Kostenvoranschlag von
565 000 IFranken. Eine erste Serie von 10 Gebiuden konnte auf
1. November 1894 bezogen werden, worauf dem entstehenden
Quartier offiziell der Name Ausserholligen gegeben wurde. In den
beiden folgenden Jahren erstellte man weitere Serien, wobei man
erstmals auch 6 zweistockige Reihenhduser auffiihrte. Neue Ge-
meindewohnbauten mussten aufgefiihrt werden, als die Kriegs-
jahre die grosse Wohnungsnot zur Folge hatten. So erfolgte in den
Jahren 1918—1920 die Vollendung des Wohnquartiers Ausserhol-
ligen. Die Kinderkrippe war geméss Stadtratsbeschluss vom 7. Juli
1905 erstellt und Ende November 1906 der stidt. Armendirektion
ithergeben worden. Durch die Bern—Neuenburg- und die Giirbe-
tal-Bahnen wurden ebenfalls Landabschnitte beansprucht, um
welche sich der Umfang des Pachtgutes reduzierte.

Der Herrenstock fand eine neue Bestimmung als Gemeinde-
lazarett. Schon wihrend der Blatternepidemie von 1864 hatten
zur Aufnahme von vermdgenslosen Kranken mehrere Zimmer
hergerichtet werden miissen, in denen im folgenden Jahre 54
Blatternkranke behandelt wurden. Weil sich das eben 1865 von
der Burgergemeinde erworbene, um 1790 gebaute und heute noch
stehende Lazarett an der Engehalde als Absonderungshaus nicht
eignete, erfolgte am 14. Dezember 1867 der Gemeindebeschluss zur
Errichtung eines Gemeindelazarettes auf dem Steigerhubel. Die
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baulichen Einrichtungen waren Ende Mai 1869 zum grossten Teil
vollendet, eine Zuleitung von laufendem Wasser erfolgte im nim-
lichen Jahr, 1870 wurde die Bettenzahl von 10 auf 24, und 1871
auf 48 erhoht. Noch 1869 musste der Armenkommission auch ein
Lokal zur Unterbringung von Notfillen angewiesen werden, was
allerdings die Sanititskommission nur ungern sah, und im Jahre
1873 wurden im ehemaligen Kiiherstocklein 2 Tobzellen fiir tob-
siichtige Irre eingerichtet. Eine unvorhergesehene Beanspruchung
erfuhr das Lazarett infolge der Internierung der franzosischen
Ostarmee. Es wurde im Februar 1871 als Blatternspital fiir die
Internierten in Anspruch genommen, wihrend gleichzeitig in der
Nihe des Weiermannshauswirtshauses ein aus vier Baracken be-
stehendes Typhusspital errichtet wurde. In die beiden Anstalten
sind im ganzen 157 Mann aufgenommen worden, von denen 41
verstorben sind. Im Jahre 1874 beabsichtigte man die Errichtung
einer Zentral-Armenanstalt mit zirka 60 Betten auf dem Steiger-
hubel. Aber auf den Antrag einer zur Begutachtung der gemeinde-
ritlichen Vorlage eingesetzten Spezialkommission wurde das Pro-
jekt fallen gelassen, das vorgesehene ,,Roschispital” mit dem Grei-
senasyl verbunden und dafiir die ehemalige Tillierbesitzung am
Sandrain erworben. Das Gemeindelazarett diente seiner urspriing-
lichen Aufgabe als Absonderungshaus fiir akut ansteckende Kranke
bis Ende 1913. In diesen 47 Jahren waren darin 7286 Kranke
aufgenommen worden. Im Laufe der Zeit waren in vermehrtem
Masse auch Geisteskranke in Pflege genommen worden. Als nun
im Dezember 1913 das neue Gemeindespital an der Tiefenau-
strasse er6ffnet wurde und die Aufgaben eines Absonderungshau-
ses iibernahm, wurden im Steigerhubel ab 1914 nur mehr Geistes-
kranke oder solche Personen, welche auf ihren Geisteszustand zu
untersuchen waren, aufgenommen. Die neue Bestimmung machte
grossere Umbauten notwendig, und durch Gemeinderatsbeschluss
vom 11. Juni 1919 wurde der bisherige Name Gemeindelazareti
abgeéndert in die neue Bezeichnung ,,Stidt. Irrenstation Holligen*.

NB. Herrn Stadtgeometer Albrecht sei fiir die Anfertigung des Plinchens
S. 110 und die Kopie des Stadtbachplanes von Werkmeister Abraham Diinz
bestens gedankt.



	Weiermannshaus : vom Reichslehen zur Städt : Irrenstation und Wohnkolonie
	[Einleitung]
	Die Besitzverhältnisse
	Pachtverträge um das eigentliche Weiermannshausgut
	Das Wirtshaus zu Weiermannshaus
	Die Weiermannshausteiche und ihre Trockenlegung
	Weiermannshaus und der Küngsbrunnen
	Der Wucherstierstreit 1649
	Über die politische Zugehörigkeit von Weiermannshaus
	Das Ladenwandgut
	Weiermannshaus seit 1821


